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Vollzug des Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 

vom 4. Februar 2025, Az. Z-7971-1/38 

Teil 1 

Verwaltungsvorschrift zum Vollzug fischereirechtlicher Bestimmungen (VwVFiR) 

Az. Z5-7971.1-1/18 

Zum Vollzug des Bayerischen Fischereigesetzes (BayFiG) und der Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Fischereigesetzes (AVBayFiG) erlässt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (Staatsministerium) folgende Verwaltungsvorschrift: 

1. Grundsätze  

1.1 Ziele des Fischereirechts  
1Das Fischereirecht umfasst sowohl die Erwerbsfischerei als auch die nicht erwerbsmäßig 
ausgeübte Fischerei. 2Ziel ist eine nachhaltige fischereiliche Bewirtschaftung der Gewässer,  
die auch dem Natur-, Fischarten- und Tierschutz sowie der Fischgesundheit verpflichtet ist. 
3Keine Ausübungsform der nachhaltigen Fischerei kann vollständig ausgeschlossen werden, 
sofern das betreffende Gewässer für die Fischerei geeignet ist (Art. 1 Abs. 4 Satz 2 Bayerisches 
Fischereigesetz – BayFiG). 4Ausnahmen sind nach Art. 15 Abs. 2 BayFiG möglich. 

1.2 Befugnis und Pflicht zur Hege (Art. 1 Abs. 2 BayFiG)  
1Zur Hege nach Art. 1 Abs. 2 BayFiG berechtigt und verpflichtet ist der Inhaber des 
Fischereiausübungsrechts. 2Hierzu zählen insbesondere der Fischereiberechtigte und der 
Fischereipächter (§ 11 Abs. 1 Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes  
– AVBayFiG). 3Von der gesetzlichen Hegepflicht ausgenommen sind geschlossene 
teichwirtschaftliche Anlagen im Sinn von Art. 2 Nr. 1 und 2 BayFiG. 4Inhalt und Umfang der 
Hegepflicht kann die Kreisverwaltungsbehörde durch Anordnung nach Art. 62 Abs. 1 BayFiG 
gegenüber den Fischereiausübungsberechtigten näher bestimmen, soweit das zur Erreichung 
des Hegeziels erforderlich ist. 

2. Geschlossene Gewässer (Art. 2 BayFiG) 
1Zu den teichwirtschaftlichen Anlagen nach Art. 2 Nr. 1 BayFiG gehören nur ablassbare,  
also durch Ausnutzen eines gegebenen Gefälles bis auf unvermeidbare Restwassermengen 
vollständig zu entleerende Gewässer. 2Baggerseen sind in aller Regel nicht ablassbar, aber  
sie sind geschlossene Gewässer im Sinn von Art. 2 Nr. 3 BayFiG, soweit es an einer für den 
Wechsel der Fische geeigneten regelmäßigen Verbindung mit einem natürlichen Gewässer fehlt. 
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3. Fischereiberechtigung (Art. 3 bis 11 BayFiG)  

3.1 Rechtsweg  
1Die Frage, wem das Fischereirecht mit welchem Inhalt und in welchem Umfang zusteht  
(Art. 3 ff. BayFiG), wird im Streitfall in der Regel durch die ordentlichen Gerichte (Zivilgerichte) 
entschieden. 2Hängt eine behördliche Entscheidung von der Klärung einer solchen Streitfrage ab, 
kann die Kreisverwaltungsbehörde den Beteiligten aufgeben, eine Entscheidung des Zivilgerichts 
herbeizuführen (Art. 62 Abs. 2 BayFiG). 

3.2 Nebengewässer  
1Nebengewässer an Flüssen (hierzu gehören vor allem Altwasser und Baggerseen, nicht aber 
Nebenflüsse) sind häufig wertvolle Laich-, Aufwuchs- und Ruhezonen für den Fischbestand.  
2Es sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Verbindung der Nebengewässer zum Fluss für  
den Fischwechsel offen zu halten beziehungsweise zu öffnen. 3Stehen die Fischereirechte 
verschiedenen Personen zu, ist auf die Einbeziehung des Haupt- und Nebengewässers in einen 
gemeinschaftlichen Fischereibetrieb (Art. 13 BayFiG), eine bestehende oder neu zu bildende 
Fischereigenossenschaft (Art. 28 ff. BayFiG) oder – im Fall der Koppelfischerei – zumindest auf 
den Erlass einer Koppelfischereiordnung nach Art. 20 BayFiG hinzuwirken. 

3.3 Wasserbauten (Art. 5 Abs. 2 BayFiG)  

Zur Erfüllung der Pflicht nach Art. 5 Abs. 2 BayFiG (Offenhaltung von Altwassern und Buhnen für 
den Fischwechsel) sollen die Unternehmer unter Beachtung anderweitiger Rechtsvorschriften, 
insbesondere des Wasser- und Naturschutzrechts, durch Anordnung der 
Kreisverwaltungsbehörde nach Art. 62 Abs. 1 BayFiG angehalten werden. 

3.4 Wasserspeicher (Art. 6 BayFiG)  

3.4.1 1Gegen die Feststellung des Wertverhältnisses durch die Kreisverwaltungsbehörde nach Art. 6 
Abs. 1 Satz 5 BayFiG steht der ordentliche Rechtsweg (Zivilgericht) offen (Art. 6 Abs. 1 Satz 6 
BayFiG). 2Der Wertfeststellungsbescheid ist mit einer entsprechenden Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. 3Art. 64 BayFiG findet auf die Feststellung des Wertverhältnisses keine 
Anwendung. 

3.4.2 1Entschädigungen nach Art. 6 Abs. 2 BayFiG stellt die Kreisverwaltungsbehörde auf Antrag im 
Weg der Schätzung fest (Art. 64 Abs. 1 Satz 1 BayFiG). 2Für die Höhe und die Festsetzung der 
Entschädigung gelten nach Art. 64 BayFiG in Verbindung mit Art. 49 des Bayerischen Gesetzes 
über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG) die Art. 8 bis 13, 44 Abs. 1 und Art. 45 
BayEG. 

3.4.3 1Die Ausübung der am Wasserspeicher bestehenden Koppelfischerei richtet sich nach Art. 12 
Abs. 4 Satz 1 BayFiG in Verbindung mit einer Entscheidung der Beteiligten (Art. 6 Abs. 4 
BayFiG). 2Die Ausnahmevorschrift des Art. 12 Abs. 4 Satz 2 BayFiG ist anwendbar. 

3.5 Überflutungen (Art. 7 BayFiG)  

Für Entschädigungsansprüche des Grundstücksberechtigten nach Art. 7 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 BayFiG gilt Nr. 3.4.2 entsprechend. 

3.6 Beschränkte Fischereirechte (Art. 9 BayFiG)  
1Die Aufhebung oder weitere Beschränkung eines der in Art. 9 BayFiG genannten 
Fischereirechte setzt den Nachweis voraus, dass der (ungeschmälerte) Fortbestand des 
beschränkten Fischereirechts der Erfüllung des Hegeziels (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG) und 
einer dem Leitbild der Nachhaltigkeit entsprechenden Ausübung der Fischerei entgegensteht. 
2Sie erfolgt von Amts wegen oder auf Antrag durch die Kreisverwaltungsbehörde. 3Die 
Antragsberechtigten ergeben sich aus Art. 9 Abs. 3 Satz 2 BayFiG. 4Die Inhaber des 
beschränkten Fischereirechts sind als Beteiligte zum Verfahren hinzuzuziehen (Art. 13 Abs. 2 
Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz – BayVwVfG). 5Für Entschädigungsansprüche nach 
Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BayFiG gilt Nr. 3.4.2 entsprechend. 
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4. Räumliche Schranken der Fischereiausübung (Art. 12 bis 15 BayFiG)  

Die Vorschriften der Art. 12 bis 14 BayFiG über Fischereibetriebe gelten nicht für geschlossene 
Gewässer i. S. d. Art. 2 Nrn. 1 und 2 BayFiG (Art. 15 Abs. 1 BayFiG), im Übrigen aber für 
natürliche und künstlich hergestellte Gewässer i. S. d. Art. 2 Nr. 3 BayFiG wie insbesondere 
geschlossenen Baggerseen. 

4.1 Selbstständiger Fischereibetrieb (Art. 12 BayFiG)  

4.1.1 Ein Fischereirecht kann selbstständig ausgeübt werden, wenn die Gewässerstrecke, an der es 
besteht, nach fachkundiger Beurteilung für sich betrachtet eine „dem Hegeziel und dem Leitbild 
der Nachhaltigkeit entsprechende Ausübung der Fischerei“ (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 
BayFiG) ermöglicht (Art. 12 Abs. 1 BayFiG). 

4.1.2 1Teile eines stehenden Gewässers werden in aller Regel nicht als selbstständige 
Fischereibetriebe bewirtschaftet werden können. 2Eine Ausnahme gilt allenfalls für eindeutig 
abgrenzbare Bereiche großer natürlicher oder künstlich angelegter Seen. 

4.1.3 1Für fließende Gewässer begründet Art. 12 Abs. 2 BayFiG die Vermutung, dass eine 
zusammenhängende Strecke von mindestens 2 km Uferlänge über die ganze Gewässerbreite, 
d. h. eine Gewässerstrecke von 2 km Länge, erforderlich und ausreichend ist. 2Entspricht die 
gesetzliche Vermutung nicht den Gewässerverhältnissen, kann die Kreisverwaltungsbehörde von 
Amts wegen oder auf Antrag des Fischereiberechtigten eine geringere Uferlänge als genügend 
oder eine größere Uferlänge für erforderlich erklären (Art. 62 Abs. 1 BayFiG). 3Diese Erklärung 
ist ein Verwaltungsakt, durch den abweichend vom Regeltatbestand des Art. 12 Abs. 2 BayFiG 
über das Bestehen oder Nichtbestehen eines selbstständigen Fischereibetriebs entschieden 
wird. 4In ihren Rechten betroffene Dritte (z. B. der Fischereiberechtigte, dem die nach Art. 14 
überlassene Ausübung des Fischereirechts durch dessen Anerkennung als selbstständiger 
Fischereibetrieb entzogen würde) sind zum Verfahren hinzuzuziehen (Art. 13 Abs. 2 BayVwVfG). 

4.2 Gemeinschaftlicher Fischereibetrieb (Art. 13 BayFiG)  

4.2.1 1Sofern die Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 BayFiG erfüllt sind, hat die 
Kreisverwaltungsbehörde von Amts wegen oder auf Antrag einen gemeinschaftlichen 
Fischereibetrieb zu bilden, falls nicht besondere Gründe eine getrennte Bewirtschaftung der 
zusammenhängenden Fischwasser erfordern. 2Von der Möglichkeit, auch Fischereirechte in 
benachbarten Gemeinden einzubeziehen (Art. 13 Abs. 1 Satz 3 BayFiG), soll die Behörde 
Gebrauch machen, wenn davon ein Vorteil für die fischereiliche Bewirtschaftung zu erwarten ist. 

4.2.2 1Beteiligte am Verfahren zur Bildung eines gemeinschaftlichen Fischereibetriebs (Art. 13 Abs. 1 
BayVwVfG) sind die Inhaber der einzubeziehenden Fischereirechte. 2Die Pächter solcher 
Fischereirechte sind im Hinblick auf Art. 23 Satz 1 BayFiG zum Verfahren hinzuzuziehen,  
ebenso Personen, denen die Fischereiausübung nach Art. 14 BayFiG überlassen worden ist 
(Art. 13 Abs. 2 BayVwVfG). 3Die Zustimmung der genannten Fischereiberechtigten und der 
hinzugezogenen Personen ist anzustreben, jedoch nicht unerlässlich. 

4.2.3 1Im Zusammenhang mit der Bildung eines gemeinschaftlichen Fischereibetriebs fordert die 
Kreisverwaltungsbehörde die Beteiligten auf, in angemessener Frist die Fischereiausübung nach 
Art. 13 Abs. 2 und 3 BayFiG zu regeln (Art. 62 Abs. 1 BayFiG). 2Kommt diese Regelung nicht 
zustande, hat die Kreisverwaltungsbehörde gemäß Art. 13 Abs. 4 BayFiG zu entscheiden. 3Die 
Bildung einer Fischereigenossenschaft nach Art. 28 ff. BayFiG, die den Fischereiberechtigten 
weitgehende Wirkungsmöglichkeiten belässt, wird regelmäßig der Übertragung der 
Fischereiausübung an den Landesfischereiverband Bayern e. V. vorzuziehen sein (vgl.  
dazu Art. 13 Abs. 4 BayFiG). 

4.3 Überlassung der Fischereiausübung (Art. 14 BayFiG)  

4.3.1 Art. 14 BayFiG ist nur anzuwenden, wenn die betreffenden Fischereirechte nicht in einen 
bestehenden oder zu bildenden gemeinschaftlichen Fischereibetrieb einbezogen werden 
können.  
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4.3.2 1Die Überlassung erfolgt nur auf Antrag. 2Antragsberechtigte Inhaber selbstständiger 
Fischereibetriebe sind die Fischereiberechtigten, im Fall der Verpachtung die Fischereipächter. 
3Die Inhaber der Fischereirechte, deren Ausübung überlassen werden soll, sind zum Verfahren 
hinzuzuziehen (Art. 13 Abs. 2 BayVwVfG). 

4.4 Naturschutzgewässer (Art. 15 Abs. 2 BayFiG)  

4.4.1 1Die Anordnungsbefugnis nach Art. 15 Abs. 2 BayFiG gilt nur für geschlossene Gewässer im 
Sinn des Art. 2 Nr. 3 BayFiG, die als Ausgleichs-, Ersatz- oder Artenschutzmaßnahme 
ausschließlich für Zwecke des Naturschutzes neu geschaffen werden (Naturschutzgewässer). 
2Beschränkungen der Fischereiausübung an Naturschutzgewässern können nur auf Art. 15 
Abs. 2 BayFiG gestützt werden. 3Sie sind nur zulässig, wenn das Gewässer eine Fläche von 
höchstens 0,3 ha aufweist und nicht in einem Überschwemmungsgebiet (§ 76 
Wasserhaushaltsgesetz – WHG, Art. 46 Bayerisches Wassergesetz – BayWG) liegt. 
4Schutzmaßnahmen nach Teil 3 oder 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG), 
die mit Einschränkungen der Fischereiausübung verbunden sein können, bleiben unberührt. 

4.4.2 1Anordnungen nach Art. 15 Abs. 2 BayFiG setzen in jedem Fall eine Abwägung aller 
bedeutsamen Interessen voraus und werden regelmäßig im Verfahren zur Herstellung des 
Gewässers getroffen. 2Im Hinblick auf den Schutzzweck der Anordnung prüft die Behörde, ob 
neben der Fischereiausübung auch die Erholung in der freien Natur nach Art. 31 BayNatSchG zu 
beschränken ist. 

4.4.3 1Für neu entstehende Gewässer, die nicht Naturschutzgewässer sind, gilt Art. 15 Abs. 2 BayFiG 
nicht. 2An solchen Gewässern kann die Ausübung des Fischereirechts nach § 15 Abs. 2 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 3Das gilt 
jedoch nur, wenn dies – als Ausgleich oder Ersatz, der Maßnahmen zur Sicherung des 
angestrebten Zustands einschließen kann – geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. 4Bei 
der Entscheidung ist zu beachten, dass durch eine kontrollierte, ökologisch angepasste 
Fischereiausübung der Eutrophierung von bestimmten Gewässern (z. B. mit geringer Tiefe, 
geringer Wasseraustauschrate und/oder bedeutendem Nährstoffeintrag – hierzu können auch 
Baggerseen gehören) entgegengewirkt werden kann. 5Die Fischereiausübung kann somit nur 
dann eingeschränkt werden, wenn sich aus Tatsachen und Erkenntnissen ergibt, dass die 
Fischereiausübung im konkreten Fall dem angestrebten Zweck zuwiderläuft. 6Ein vollständiger 
Ausschluss der Fischereiausübung wird in der Regel nicht verhältnismäßig sein. 7Er setzt voraus, 
dass der angestrebte Zweck durch eine bloße Einschränkung nicht erreicht werden kann. 8Hege 
(vor allem Gewässerpflege, Anpassung des Fischbestands an die Gewässerverhältnisse) und 
Fischereiaufsicht bleiben auch bei Ausschluss der Fischereiausübung im Übrigen zulässig. 
9Hegemaßnahmen können aber Einschränkungen, die für den angestrebten Gewässerzustand 
erforderlich sind, unterworfen werden. 10Die Notwendigkeit einer Einschränkung oder eines 
Ausschlusses der Fischereiausübung ist ausführlich zu begründen. 11Nr. 4.4.2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

4.4.4 Zur Beteiligung des Fischereifachberaters wird auf Nr. 7.4.5.5.4 Verwaltungsvorschrift zum 
Vollzug des Wasserrechts verwiesen. 

5. Koppelfischerei (Art. 16 bis 21 BayFiG)  

5.1 Anwendungsbereich der Vorschriften  
1Die Art. 16 bis 20 BayFiG gelten nach Art. 21 BayFiG nicht für geschlossene Gewässer im Sinn 
von Art. 2 Nrn. 1 und 2 BayFiG, aber z. B. für geschlossene Baggerseen (Art. 2 Nr. 3 BayFiG). 
2Die Vorschriften über die Ausübung der Koppelfischereirechte (Art. 12 Abs. 4, Art. 19 und 20 
BayFiG) können entsprechend angewandt werden, wenn das Gewässer (z. B. ein Baggersee) 
zwar eigentumsmäßig beziehungsweise fischereilich real geteilt ist, bei der Ausübung der 
bestehenden Fischereirechte deren Grenzen aber nicht erkennbar sind und deshalb nicht  
sicher eingehalten werden können (vgl. BayVerfGH vom 30. Mai 1979, BayVBl. 1979, 496/497). 
3Handelt es sich um ein nicht geschlossenes Gewässer, soll in einem derartigen Fall ein 
gemeinschaftlicher Fischereibetrieb gebildet werden. 
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5.2 Keine Neubegründung (Art. 17 BayFiG)  

5.2.1 1Nach Art. 17 BayFiG können Koppelfischereirechte und Anteilsrechte an solchen (Art. 16 
BayFiG) durch darauf gerichtetes Rechtsgeschäft unter Lebenden (z. B. Bestellung auf der 
Grundlage eines notariell beurkundeten Kaufvertrags) nicht mehr neu begründet werden. 
2Ausgeschlossen ist auch der Erwerb eines Fischereirechts vom Alleininhaber durch mehrere 
Personen, die Mitinhaber des ungeteilten Fischereirechts werden sollen. 3Es handelt sich um ein 
gesetzliches Verbot. 4Rechtsgeschäfte, die dagegen verstoßen, sind nichtig (§ 134 Bürgerliches 
Gesetzbuch). 

5.2.2 Unberührt bleibt die Entstehung neuer Koppelfischereirechte in folgenden Fällen: 

– Erbfall, sofern mehrere Miterben vorhanden sind, 

– Erwerb des ungeteilten Gewässereigentums mit dem Eigentümerfischereirecht (Art. 3 Satz 1 
BayFiG) durch mehrere Personen, 

– Errichtung eines Wasserspeichers (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayFiG und oben Nr. 3.4), 

– Veräußerung des Grundstücks, mit dem im Sinn des Art. 11 Abs. 3 BayFiG (subjektiv-
dingliches Fischereirecht) ein selbstständiges Fischereirecht verbunden ist, ungeteilt an 
mehrere Personen. 

5.3 Ausübung der Koppelfischerei (Art. 12 Abs. 4, 19 BayFiG)  

5.3.1 1Nach Nr. 5.2.2 entstandene Koppelfischereien sind gemäß Art. 12 Abs. 4 BayFiG auszuüben 
(durch Vertreter, Verpachtung oder Anschluss an eine Fischereigenossenschaft). 2Die 
Kreisverwaltungsbehörde kann auf Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen eine Ausnahme 
gestatten (Art. 12 Abs. 4 Satz 2 BayFiG), z. B. für die Ausübung der Koppelfischereirechte  
durch die Berechtigten selbst. 3Nachteile für das Hegeziel (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG) und  
die Nachhaltigkeit der Fischerei (Art. 1 Abs. 3 BayFiG) dürfen nicht zu befürchten sein 
beziehungsweise müssen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden. 

5.3.2 1Art. 19 BayFiG gilt für Koppelfischereirechte, die nicht nach Art. 12 Abs. 4 BayFiG entstanden 
sind. 2Entscheiden sich die Koppelfischereiberechtigten im Fall des Art. 19 Abs. 1 BayFiG nicht 
für eine der dort genannten Ausübungsformen, kommt der Erlass einer Koppelfischereiordnung 
in Betracht (Art. 20 BayFiG, siehe Nr. 5.4). 3Art. 19 Abs. 2 BayFiG privilegiert die Mitglieder einer 
rechtsfähigen berufsfischereilichen Vereinigung. 4Haben diese das Koppelfischereirecht der 
Vereinigung schon bisher ausgeübt, bleibt ihnen dieses Ausübungsrecht erhalten, obwohl sie 
nicht Inhaber des Fischereirechts sind. 5Das unmittelbare Ausübungsrecht haben nur Mitglieder, 
die die Fischerei erwerbsmäßig ausüben (Nebenerwerb genügt). 6Andere Mitglieder benötigen 
für die Ausübung des Fischfangs ebenso wie Nichtmitglieder einen Erlaubnisschein (Art. 26, 27 
BayFiG). 

5.4 Koppelfischereiordnung (Art. 20 BayFiG)  

5.4.1 Der Erlass einer Koppelfischereiordnung (Art. 20 BayFiG) setzt voraus, dass 

– die Koppelfischereirechte weder einem gemeinschaftlichen Fischereibetrieb (Art. 13 BayFiG) 
angegliedert, noch gemäß Art. 14 BayFiG dem Inhaber eines selbstständigen 
Fischereibetriebs zur Ausübung überlassen sind, 

– die Koppelfischereiberechtigten nicht schon zu einer öffentlichen Fischereigenossenschaft 
(Art. 28 ff. BayFiG) in der Form der Bewirtschaftungsgenossenschaft (Art. 28 Abs. 1 Nr. 2 
BayFiG) gehören und 

– die Fischereiordnung zur Gewährleistung einer dem Hegeziel (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG) 
und dem Leitbild der Nachhaltigkeit (Art. 1 Abs. 3 BayFiG) entsprechenden 
Fischereiausübung erforderlich ist. 

5.4.2 1Unter den genannten Voraussetzungen kann die Kreisverwaltungsbehörde nach 
pflichtgemäßem Ermessen von Amts wegen oder auf Antrag eine Koppelfischereiordnung 
erlassen, auf Antrag von mehr als der Hälfte der Berechtigten soll sie dies tun. 2Für die 
Berechnung der Mehrheit ist vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung der Berechtigten 
neben deren Zahl der Umfang der Fischereirechte zu berücksichtigen. 3D. h. dafür ist 
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grundsätzlich die absolute Mehrheit der Berechtigten erforderlich, deren Fischereirechte zudem 
einen größeren räumlichen Umfang haben müssen als die Rechte der übrigen 
Koppelfischereiberechtigten. 

5.4.3 1Vereinbarungen der Berechtigten über die Fischereiausübung sollen nach Möglichkeit in die 
Fischereiordnung übernommen werden. 2Diese kann die Fischereiausübung abweichend von 
Art. 12 Abs. 4 sowie Art. 19 BayFiG regeln. 3Bei der Zuteilung bestimmter Gewässerstrecken 
nach Art. 20 Abs. 2 Nr. 2 BayFiG ist darauf zu achten, dass diese den Anforderungen des Art. 12 
BayFiG entsprechen. 
4Die Aufzählung der Regelungsgegenstände in Art. 20 Abs. 2 BayFiG ist nicht abschließend. 

5.4.4 1Soll ein Koppelfischereirecht des Freistaates Bayern einbezogen werden, hört die 
Kreisverwaltungsbehörde grundsätzlich die Stelle an, die das Fischereirecht verwaltet. 
2Ausgehend von der Einordnung der Fischereirechte in den Staatshaushalt sind insbesondere 
folgende Fallgruppen zu unterscheiden: 

– Fischereirechte im Einzelplan 13 (Allgemeine Finanzverwaltung): 
Anzuhören ist in aller Regel der Landesfischereiverband Bayern e. V., der den größten Teil 
dieser Rechte nach Maßgabe eines Geschäftsbesorgungsvertrags verwaltet. Wird das 
betreffende Recht nicht vom Landesfischereiverband verwaltet, ist der Staatsbetrieb 
„Immobilien Freistaat Bayern“ (nachfolgend: „Staatsbetrieb“) anzuhören; zuständig ist die  
im jeweiligen Regierungsbezirk eingerichtete Regionalvertretung. 

– Fischereirechte im Einzelplan 06 (Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser,  
Gärten und Seen): 
Anzuhören ist diese Verwaltung. 

– Fischereirechte im Einzelplan 08 (Forstverwaltung): 
Anzuhören ist die Bayerische Staatsforsten – Anstalt des öffentlichen Rechts – mit Sitz  
in Regensburg. 

– Fischereirechte im Einzelplan 12 (Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz): 
Anzuhören ist die Wasserwirtschaftsverwaltung (Landesamt für Umwelt bzw. 
Wasserwirtschaftsamt) sofern diese das betreffende Fischereirecht verwaltet. Bei 
Fischereirechten in den Gebieten der Nationalparke (Art. 13 BayNatSchG) ist die  
jeweilige Nationalparkverwaltung anzuhören, also entweder Grafenau (Nationalpark 
Bayerischer Wald) oder Berchtesgaden (Nationalpark Berchtesgaden). 

5.4.5 1Die Koppelfischereiordnung ist ein nur gegenüber den jeweils Betroffenen geltender 
Einzelverwaltungsakt (vgl. BayVGH vom 8. Dezember 1983, RdL 1985, S. 6 f., demnach weder 
eine Rechtsvorschrift noch eine Allgemeinverfügung). 2Sie wird den Koppelfischereiberechtigten 
gegenüber somit nur wirksam, wenn sie ihnen gemäß Art. 41 Abs. 2 BayVwVfG bekannt 
gegeben wird (Art. 43 Abs. 1 BayVwVfG). 3Sind mehr als 50 Berechtigte vorhanden, kann  
die Einzelzustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (Art. 63 BayFiG). 

6. Fischereipacht (Art. 22 bis 25 BayFiG)  

6.1 Anwendungsbereich  

6.1.1 1Die Vorschriften gelten sowohl für nicht geschlossene Gewässer als auch für geschlossene 
Gewässer aller in Art. 2 BayFiG genannten Arten und fischereilicher Bewirtschaftungsformen. 
2Sie gelten unabhängig davon, ob dem Pächter nur die Ausübung des Fischereirechts 
eingeräumt wird (Rechtspacht) oder – regelmäßig bei Anlagen der Teichwirtschaft – auch  
der Besitz des Gewässergrundstücks oder des Fischereibetriebs (Grundstückspacht). 3Die 
Bestimmungen sind nach Art. 22 Abs. 6 Satz 1, Art. 24 Satz 3 und Art. 25 Satz 2 BayFiG auf 
andere Rechtsverhältnisse zur Überlassung des Fischereiausübungsrechts (z. B. Einbringung  
in eine Gesellschaft, Nießbrauch) entsprechend anzuwenden. 

6.1.2 1Bei der Verpachtung von Fischereirechten des Freistaates Bayern finden die Vorschriften  
des Art. 22 Abs. 1, 4 und 5 und die Pflicht zur Hinterlegung des Art. 24 Satz 2 BayFiG keine 
Anwendung (Art. 27 Abs. 1 bis 3 BayFiG). 2Für die Verpachtung ist die jeweilige in Nr. 5.4.4 
genannte Stelle zuständig. 
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6.2 Fischereipachtvertrag (Art. 22 BayFiG)  

Der Fischereipachtvertrag (beziehungsweise das Rechtsgeschäft nach Art. 22 Abs. 6 Satz 1 
BayFiG) enthält unter Berücksichtigung des Pachtgegenstands (Rechts- oder Grundstückspacht) 
insbesondere folgende Angaben und Regelungen: 

– Vor- und Zuname oder Bezeichnung sowie genaue Anschrift (gewöhnlicher Aufenthalt oder 
Sitz) des Verpächters und des Pächters; bei Verpachtung an eine juristische Person die 
höchstens drei ausübungsbefugten Personen (vgl. Nr. 6.4.1), 

– Gegenstand des Pachtvertrags (Fischereirecht allein oder mit Gewässer; Lage, Art und 
Ausdehnung des Fischwassers), 

– Pachtzeit, 

– Pachtpreis, 

– Fischereiausübung (z. B. erwerbsmäßig oder nicht erwerbsmäßig); Besatzmaßnahmen 
vorbehaltlich behördlicher Auflagen, 

– gegebenenfalls Beitritt des Pächters zu einer am selben Gewässer bestehenden 
Fischereigenossenschaft, 

– Gewährleistung, Abwehr von Störungen, Pflege des Fischwassers, 

– gegebenenfalls Unter- oder Weiterverpachtung, Aufnahme von Mitpächtern, 

– gegebenenfalls Ausstellung von Erlaubnisscheinen zur Ausübung des Fischfangs (Art. 26, 27 
BayFiG), 

– Beendigung des Pachtverhältnisses durch Erlöschen oder Kündigung. 

6.3 Hinterlegung des Pachtvertrags (Art. 24 Satz 2 BayFiG)  

6.3.1 1Zuständig für die Entgegennahme und Prüfung des Fischereipachtvertrags ist die 
Kreisverwaltungsbehörde, in deren Bezirk das Fischwasser liegt (Art. 24 Satz 2 BayFiG). 
2Erstreckt sich dieses auf die Bezirke mehrerer Kreisverwaltungsbehörden oder bezieht sich der 
Pachtvertrag auf mehrere getrennte Fischwasser in den Bezirken verschiedener Behörden, so ist 
die vom hinterlegungspflichtigen Verpächter angegangene Kreisverwaltungsbehörde zuständig 
(Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG). 

6.3.2 1Der Fischereipachtvertrag gilt auch dann als rechtzeitig hinterlegt, wenn er innerhalb der Frist 
nach Art. 24 Satz 2 BayFiG unmittelbar der Fischereifachberatung (Art. 62 Abs. 5 Satz 1 BayFiG) 
zugegangen ist. 2Diese leitet den Vertrag – gegebenenfalls mit einer gutachtlichen Äußerung – 
unverzüglich der Kreisverwaltungsbehörde zu. 3Für die örtliche Zuständigkeit gilt Nr. 6.3.1 
sinngemäß. 

6.3.3 Wurde die Hinterlegung versäumt, kann die Kreisverwaltungsbehörde dem Verpächter ihre 
Nachholung aufgeben (Art. 62 Abs. 1 BayFiG) und diese Anordnung nach den Vorschriften  
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes durchsetzen. 

6.4 Pachtvertrag und Fischereigesetz  

6.4.1 1Die Kreisverwaltungsbehörde prüft, ob der vorgelegte Pachtvertrag, das Rechtsgeschäft nach 
Art. 22 Abs. 6 Satz 1 BayFiG oder der Unterpachtvertrag mit den Vorschriften der Art. 22 Abs. 1, 
2, 4 und 5, Art. 24 Satz 1 und 3 und Art. 25 BayFiG vereinbar ist. 2Bei Verpachtung an eine 
juristische Person (z. B. einen Fischereiverein) müssen die höchstens drei Personen, die zur 
Ausübung der Fischerei ohne Erlaubnisschein befugt sein können (Art. 22 Abs. 1 Satz 3 
BayFiG), im Fischereipachtvertrag so festgehalten sein, dass sie jederzeit bestimmbar sind 
(Beispiel: Die Mitglieder des dreiköpfigen Vereinsvorstandes). 
3Das Ergebnis der Prüfung ist den Beteiligten unverzüglich mitzuteilen. 

6.4.2 Stellt die Behörde Abweichungen fest, die in Art. 22 Abs. 6 Satz 2 BayFiG genannt und deshalb 
grundsätzlich genehmigungsfähig sind, 

– erteilt sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Genehmigung, auch wenn 
diese nicht ausdrücklich beantragt ist, 
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– versagt sie bei Nichterfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen unter Hinweis auf eine evtl. 
Teilnichtigkeit des Pachtvertrags die Genehmigung; ist diese nicht ausdrücklich beantragt, 
kündigt die Behörde die ablehnende Entscheidung vorher an und gibt dabei Gelegenheit, den 
Vertrag zu ändern. 

6.4.3 1Bei Abweichungen, die nicht in Art. 22 Abs. 6 Satz 2 BayFiG genannt und deshalb nicht 
genehmigungsfähig sind, weist die Kreisverwaltungsbehörde auf eine dadurch verursachte 
(Teil-)Nichtigkeit des Pachtvertrags hin und gibt den Beteiligten Gelegenheit, den Vertrag 
entsprechend zu ändern. 2Soweit erforderlich, sorgt die Behörde durch Anordnung für eine 
gesetzmäßige Fischereiausübung (Art. 62 Abs. 1 BayFiG). 

7. Erlaubnisschein zur Ausübung des Fischfangs (Art. 26 BayFiG)  

7.1 Notwendigkeit, Ausnahmen  

7.1.1 1Einen Erlaubnisschein zur Ausübung des Fischfangs an einem bestimmten Gewässer 
(Erlaubnisschein) benötigt in der Regel, wer nicht schon fischereiausübungsberechtigt ist, z. B. 
als Fischereiberechtigter oder Fischereipächter (Art. 26 Abs. 4 Satz 1 BayFiG). 2Gestattet ein 
Fischereiausübungsberechtigter einem anderen den Fischfang, ohne ihm den erforderlichen 
Erlaubnisschein auszustellen, kann er bei vorsätzlichem Handeln wegen einer 
Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße belegt werden (Art. 66 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) BayFiG). 

7.1.2 Abgesehen von den Fischereiausübungsberechtigten im Sinn der Nr. 7.1.1 benötigen keinen 
Erlaubnisschein 

– bis zu drei Personen, die für eine pachtende juristische Person fischen (Art. 22 Abs. 1 Satz 3 
BayFiG und Nr. 6.4.1), 

– Helfer nach Maßgabe des Art. 26 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 BayFiG, 

– höchstens drei Gäste in Begleitung des Fischereiausübungsberechtigten (Art. 26 Abs. 4 
Satz 2 Nr. 2 BayFiG); die Höchstzahl gilt auch bei Begleitung durch mehrere Mitpächter  
oder mehrere im ersten Spiegelstrich genannte Personen, 

– besonders aufgestellte Fischer beziehungsweise Vertreter (Art. 13 Abs. 2 Nr. 1, Art. 12 
Abs. 4, Art. 19 Abs. 1, Art. 20 Abs. 2 Nr. 1 BayFiG) und Personen, denen die 
Fischereiausübung nach Art. 14 BayFiG überlassen worden ist, 

– fischereiausübungsberechtigte Mitglieder einer rechtsfähigen Vereinigung von 
Berufsfischern, die den Fischfang erwerbsmäßig (haupt- oder nebenberuflich) ausüben 
(Art. 19 Abs. 2 BayFiG); die Vereinigung selbst muss nach ihrem Gesamtbild 
berufsfischereilich geprägt sein. Mitglieder, die nicht erwerbsmäßig fischen, benötigen 
grundsätzlich einen Erlaubnisschein. 

7.1.3 1Für Personen, die nach Nr. 7.1.2 keinen Erlaubnisschein benötigen, fordert das Gesetz keinen 
anderweitigen Ausweis. 2Lässt sich die Befugnis einer ohne Erlaubnisschein fischenden Person 
anders nicht feststellen, kann die Kreisverwaltungsbehörde nach Art. 62 Abs. 1 BayFiG eine 
geeignete Bescheinigung verlangen. 

7.2 Form, Genehmigungspflicht, Ausnahmen  
1Das Ausstellen des Erlaubnisscheins ist neben der Papierform auch in elektronischer Form 
möglich. 2Erlaubnisscheine dürfen grundsätzlich nur mit Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde ausgestellt werden (Art. 26 Abs. 1 BayFiG). 

7.2.1 1Art. 26 BayFiG gilt nicht für Fischwasser, in denen der Freistaat Bayern fischereiberechtigt ist 
(Art. 27 Abs. 4 BayFiG). 2Die Ausstellung von Erlaubnisscheinen wird in diesen Fällen durch die 
nach Nr. 5.4.4 jeweils zuständige Stelle nachvollziehbar geregelt, gegebenenfalls im 
Pachtvertrag oder durch staatliche Vergabebedingungen. 

7.2.2 Die Genehmigung ist nicht erforderlich bei Erlaubnisscheinen 

– für Kinder und Jugendliche, die das siebte, nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und in verantwortlicher Begleitung eines volljährigen Inhabers eines Fischereischeins  
den Fischfang ausüben; Jugendliche, die nach Bestehen der Fischerprüfung gemäß  
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Art. 47 Abs. 3 BayFiG einen Fischereischein auf Lebenszeit erhalten haben und ohne 
verantwortliche Begleitung eines volljährigen Inhabers eines Fischereischeins den  
Fischfang ausüben wollen, benötigen hingegen genehmigte Erlaubnisscheine, 

– für den Fischfang in geschlossenen Gewässern im Sinn des Art. 2 Nrn. 1 und 2 BayFiG, 
sofern er auf andere Weise als mit der Handangel ausgeübt wird (Art. 26 Abs. 3 Nr. 2 
BayFiG). 

7.3 Genehmigungsbehörde  
1Örtlich zuständig ist die Kreisverwaltungsbehörde, in deren Bezirk das Fischwasser liegt  
(Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG). 2Erstreckt sich das Fischwasser auf die Bezirke mehrerer 
Kreisverwaltungsbehörden, ist diejenige zuständig, an die der Antrag auf Genehmigung gerichtet 
worden ist (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG). 3Dasselbe gilt bei Anträgen auf Genehmigung für 
die Ausstellung von Sammelerlaubnisscheinen, und zwar auch dann, wenn die betreffenden 
Fischwasser getrennt voneinander in den Bezirken verschiedener Kreisverwaltungsbehörden 
liegen. 4Die angegangene Behörde entscheidet ebenfalls allein, wenn die Erlaubnisscheine 
jeweils nur für ein Gewässer gelten sollen und diese Gewässer getrennt in den Bezirken 
mehrerer Kreisverwaltungsbehörden liegen. 5Örtlich zuständig ist die Behörde aber nur dann, 
wenn zumindest eines der betreffenden Fischwasser ganz oder teilweise in ihrem Bezirk liegt. 
6Die Genehmigung kann auch über die Fischereifachberatung (Art. 62 Abs. 4 Satz 1 BayFiG) 
beantragt werden. 7Diese leitet den Antrag – gegebenenfalls mit einer gutachtlichen Äußerung – 
unverzüglich der Kreisverwaltungsbehörde zu. 8Für die örtliche Zuständigkeit gilt Abs. 1 
sinngemäß. 

7.4 Antragsberechtigte  
1Die Genehmigung zur Ausstellung von Erlaubnisscheinen kann beantragen, wer in dem 
betreffenden Fischwasser als 

– Fischereiberechtigter (Inhaber des dinglichen Fischereirechts), 

– Fischereipächter oder 

– Vorstand einer Bewirtschaftungsgenossenschaft 

fischereiausübungsberechtigt ist. 2Der Fischereipächter benötigt die Einwilligung des 
Fischereiberechtigten. 3Der Vorstand einer Hegegenossenschaft ist antragsberechtigt, wenn die 
Ausgabe von Erlaubnisscheinen zu den satzungsgemäßen Aufgaben der Genossenschaft 
gehört. 

7.5 Inhalt des Antrags  
1Im Antrag auf Genehmigung nach Art. 26 Abs. 1 BayFiG sind insbesondere anzugeben: 

– Vor- und Zuname oder Bezeichnung sowie genaue Anschrift (gewöhnlicher Aufenthalt oder 
Sitz) der antragstellenden Person, 

– ihre Rechtsstellung (dinglich fischereiberechtigt, fischereiausübungsberechtigt durch Pacht 
oder als Genossenschaftsvorstand); bei Fischereipacht zusätzlich die 
Einverständniserklärung des Verpächters, 

– Lage (Gemarkung) und Art (natürlich/künstlich angelegt, fließend/stehend, geschlossen/nicht 
geschlossen) des Fischwassers beziehungsweise der Gewässer; Zugehörigkeit zum Gebiet 
einer Fischereigenossenschaft, 

– Art des Fischereirechts (unbeschränkt/beschränkt, Koppelfischerei) und dessen räumlicher 
Umfang; Bewirtschaftung des Fischwassers (haupt- oder nebenberuflicher Erwerb/nicht 
erwerbsmäßig), 

– Art der beantragten Erlaubnisscheine (Einzel- oder Sammelerlaubnisscheine), erstrebte 
Anzahl und Geltungsdauer (Jahres-, Wochen- und Tagesschein) der Scheine sowie evtl. 
Bestimmungen über Fangarten, Fanggeräte und Fangbeschränkungen, 

– Zeitraum, für den die Genehmigung beantragt wird, 
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und zusätzlich bei Beantragung elektronischer Erlaubnisscheine: 

– der bzw. die zugelassenen Anbieter (Liste abrufbar im Internet unter der Adresse: 
https://www.stmelf.bayern.de/erlaubnisscheine), deren Verfahren der Antragsteller nutzen 
möchte und 

– bezogen auf jeden zugelassenen Anbieter die genaue Anzahl und Geltungsdauer (Jahres-, 
Wochen- und Tagesschein) der Erlaubnisscheine. 

2Im Hinblick auf evtl. Besatzauflagen (vgl. unten Nr. 21.2.2) sollen der Behörde eigene 
Vorstellungen über Besatzmaßnahmen und Bewirtschaftungsziele mitgeteilt werden. 

7.6 Fischereifachliches Gutachten  

7.6.1 1Ein von der Fischereifachberatung erstattetes Gutachten geht von der natürlichen 
Ertragsfähigkeit des Gewässers aus und enthält Aussagen über Besatzmaßnahmen. 2Die 
Vorgaben für Besatzauflagen müssen Art, Anzahl beziehungsweise Menge und Altersklassen der 
Fische bezeichnen (vgl. § 22 AVBayFiG). 3Besatzauflagen rechtfertigen nicht die Genehmigung 
einer höheren Zahl von Erlaubnisscheinen. 4Das Gutachten kann der Kreisverwaltungsbehörde 
weitere Nebenbestimmungen vorschlagen, u. a. über 

– notwendige Fangbeschränkungen (Fangarten, Fanggeräte, räumlich/zeitliche 
Einschränkungen), 

– die Führung und Vorlage von Besatz- und Fanglisten, 

– die Befischung der Fischwasser bei Sammelerlaubnisscheinen (Nr. 7.7.2), 

– die Fischereiaufsicht. 
5Das Gutachten soll das Zahlenverhältnis vorgeben, in dem länger geltende Erlaubnisscheine 
durch Erlaubnisscheine mit kürzerer Geltungsdauer ersetzt werden können. 

7.6.2 Verbleiben in entscheidungserheblichen Fragen wesentliche, anders nicht behebbare Zweifel, 
hört die Kreisverwaltungsbehörde die Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei in 
Starnberg als Obergutachter. 

7.7 Entscheidung über den Antrag  

7.7.1 1Antragsteller haben einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung, soweit die  
Ausgabe von Erlaubnisscheinen und ihre Nutzung Nachteile für das Fischwasser und die  
mit ihm zusammenhängenden Fischwasser nicht befürchten lässt. 2Durch geeignete 
Nebenbestimmungen ist erforderlichenfalls sicherzustellen, dass die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Genehmigung erfüllt werden (Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG und Nr. 7.6.1). 
3Sofern eine Besatzmaßnahme angeordnet ist, ist Nr. 21.2.2 zu beachten. 
4Aus Gründen des Tierschutzes (insbesondere das Verbot der „Rein-Raus“- oder  
„put and take“-Fischerei, vgl. § 14 AVBayFiG) kommt eine Genehmigung für die Ausgabe von 
Erlaubnisscheinen zum Fischfang mit der Handangel in Anlagen der Teichwirtschaft (Art. 2 Nrn. 1 
und 2 BayFiG) grundsätzlich nur in Betracht, wenn das Gewässer bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung ein (weiteres) Abwachsen der Fische erwarten lässt. 

7.7.2 1Die Ausstellung von Sammelerlaubnisscheinen soll grundsätzlich nur mit einer Festlegung  
der Anzahl der Tage, an denen der Fischfang erlaubt ist (Fangtage), genehmigt werden.  
2Die Fangtage sind für jedes einbezogene Fischwasser gesondert und mit der Maßgabe  
festzulegen, dass die Erlaubnisnehmer jeden genutzten Fangtag vor Beginn der Fischerei  
auf dem Erlaubnisschein zu vermerken haben. 3Ohne diese Festlegung kommen 
Sammelerlaubnisscheine grundsätzlich nur entweder für fließende oder für stehende Gewässer 
und nur für Fischwasser der Barben- und Brachsenregion in Betracht, keinesfalls unter 
Einschluss von Salmonidengewässern. 4Bei der Genehmigung von Sammelerlaubnisscheinen 
ohne die Festlegung im Sinn des Satzes 1 ist auf die Beschaffenheit und Ertragsfähigkeit des 
fischbiologisch empfindlichsten Gewässers abzustellen. 5Die Belastung schutzbedürftiger 
Uferbereiche soll berücksichtigt werden. 

https://www.stmelf.bayern.de/erlaubnisscheine
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7.7.3 1Die Genehmigung wird regelmäßig befristet erteilt, bei Pachtgewässern unter Berücksichtigung 
der Pachtdauer. 2In geeigneten Fällen kann die Befristung durch einen Widerrufsvorbehalt 
ersetzt werden. 3Gebühren werden nicht erhoben (Art. 65 Abs. 1 Satz 1 BayFiG). 

7.7.4 In dem Genehmigungsbescheid der Kreisverwaltungsbehörde muss für ein Gewässer für jedes 
Jahr des Genehmigungszeitraums die Anzahl der auszugebenden Erlaubnisscheine angegeben 
werden, aufgeteilt nach Jahres-, Wochen- und Tagesscheinen und ob die Ausgabe in 

– elektronischer Form (bezogen auf jeden Anbieter) oder 

– schriftlicher Form 

erfolgt. 

7.7.5 Besteht in konkreten Einzelfällen der begründete Verdacht, dass die Regelungen des 
Genehmigungsbescheides nicht befolgt werden, soll dieser der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle und den zuständigen Fischereiaufsehern mit der Bitte um regelmäßige 
Kontrolle übermittelt werden.  

7.8 Inhalt des Erlaubnisscheins, Befähigung der Erlaubnisnehmer  

7.8.1 Zum Mindestinhalt der bei Ausgabe in Papierform von der ausgebenden Person in nicht 
veränderbarer Weise (z. B. mit einem Kugelschreiber) auszufüllenden und zu unterzeichnenden 
Erlaubnisscheine gehören 

– Vor- und Zuname oder Bezeichnung der ausgebenden Person und ihre genaue Anschrift 
(gewöhnlicher Aufenthalt oder Sitz), 

– Vor- und Zuname, Geburtsdatum und genaue Anschrift des Erlaubnisnehmers mit dem 
Hinweis, dass der Erlaubnisschein nicht übertragbar ist, 

– Art, Beginn und Ende der Geltungsdauer des Erlaubnisscheins sowie evtl. Bestimmungen 
über Fangarten, Fanggeräte und Fangbeschränkungen, 

– genaue Bezeichnung des oder der Fischwasser beziehungsweise der Fischwasserstrecken, 
auf die sich die Erlaubnis bezieht; beim Sammelerlaubnisschein gegebenenfalls Raum für die 
Eintragung der genutzten Fangtage (Nr. 7.7.2). 

7.8.2 1Mit dem Erlaubnisschein weist der Inhaber die privatrechtliche Befugnis zum Fischfang nach. 
2Der Erlaubnisschein ist deshalb beim Fischfang als Dokument mitzuführen und auf Verlangen 
dem Kontrollberechtigten zur Prüfung auszuhändigen (Art. 26 Abs. 4 Satz 1 BayFiG). 3Bei 
elektronischen Erlaubnisscheinen kann die Aushändigung durch einen vergleichbaren Nachweis 
ersetzt werden (Art. 26 Abs. 4 Satz 2 BayFiG). 

7.9 Verfahren zur Ausstellung des elektronischen Erlaubnisscheins  

7.9.1 1Wer Verfahren verwenden will, mit denen elektronische Erlaubnisscheine ausgestellt werden, 
muss Folgendes sicherstellen: 
2Das Online-Verfahren zur Beantragung und Ausstellung der Erlaubnisscheine muss 
fälschungssicher sein. 3Es muss gewährleistet sein, dass die elektronischen Erlaubnisscheine 
ausschließlich von dem in Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayFiG genannten Personenkreis bzw. auf deren 
Veranlassung ausgestellt werden können. 4Die Erlaubnisscheine dürfen nicht vervielfältigt oder 
auf andere Personen oder andere Zeiträume erweitert werden können. 
5Die ausgestellte Erlaubnis muss vor Ort, d. h. am Gewässer, kontrollierbar sein. 6Die 
Erlaubnisscheine müssen entweder in Papierform (ausgedruckter Erlaubnisschein) oder auf 
einem elektronischen Gerät lesbar Aufsichtspersonen in einer sicher überprüfbaren Version 
vorgezeigt werden können. 7Die Fischereiaufseher oder sonst mit der Kontrolle am Gewässer 
beauftragten Personen müssen Zugriff auf Art, Anzahl und Inhalt der ausgegebenen 
Erlaubnisscheine haben, die der Berechtigte dort ausgegeben hat. 
8Die erforderliche Genehmigung (siehe Nr. 7.2) der Kreisverwaltungsbehörde muss vorliegen. 
9Es muss sichergestellt sein, dass nicht mehr Erlaubnisscheine ausgestellt werden, als von  
der Kreisverwaltungsbehörde genehmigt worden sind. 10Sofern von einem Berechtigten   
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Erlaubnisscheine in schriftlicher und elektronischer Form ausgestellt werden, darf die 
Gesamtzahl der schriftlich und elektronisch ausgestellten Erlaubnisscheine das Kontingent  
nicht übersteigen. 

7.9.2 1Die Einhaltung der Anforderungen, die in Nrn. 7.8.1 und 7.9.1 genannt sind, ist von demjenigen 
nachzuweisen, der ein elektronisches Verfahren nutzen möchte. 2Dem Staatsministerium ist  
vor dem erstmaligen Einsatz eine Beschreibung des Verfahrens zur Genehmigung vorzulegen, 
aus der ersichtlich ist, dass die Einhaltung der Anforderungen gewährleistet ist. 3Dem 
Staatsministerium ist zu Kontrollzwecken Zugang zu dem elektronischen Verfahren zu gewähren.  

8. Öffentliche Fischereigenossenschaften (Art. 28 bis 45 BayFiG)  

8.1 Anwendungsbereich, Zuständigkeiten  

8.1.1 Die Vorschriften über die öffentlichen Fischereigenossenschaften gelten sowohl für nicht 
geschlossene als auch für geschlossene Gewässer aller in Art. 2 BayFiG genannten Arten. 

8.1.2 1Sachlich zuständig für alle behördlichen Akte bei der Bildung, dem Betrieb und der Auflösung 
einer öffentlichen Fischereigenossenschaft ist die Kreisverwaltungsbehörde. 
2Örtlich zuständig für die Bildung einer Zwangsgenossenschaft einschließlich des Erlasses der 
Satzung (Art. 28 Abs. 2 Nr. 2, Art. 29 Abs. 3 BayFiG) und für die Genehmigung der Satzung einer 
freiwilligen Genossenschaft (Art. 34 BayFiG) ist die Kreisverwaltungsbehörde, in deren Bezirk die 
Fischwasser liegen (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG). 3Nr. 7.3 gilt entsprechend. 
4Die Aufsicht (Art. 43 BayFiG) obliegt bis zum Abschluss eines evtl. Liquidationsverfahrens der 
Kreisverwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Fischereigenossenschaft ihren Sitz hat oder zuletzt 
hatte (Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b) BayVwVfG). 

8.2 Mitglieder der Fischereigenossenschaft  
1Einer öffentlichen Fischereigenossenschaft (Hege- und Bewirtschaftungsgenossenschaft) 
können angehören 

– Fischereiberechtigte, also Inhaber von Eigentümerfischereirechten (Art. 3 Satz 1 BayFiG) 
oder selbstständigen Fischereirechten (Art. 8 BayFiG), sowie Inhaber dinglicher 
Nutzungsrechte am Fischereirecht, z. B. Nießbraucher; 

– nach Maßgabe der Art. 44 und 45 BayFiG auch Fischereipächter, nicht aber Inhaber von 
Erlaubnisscheinen. 

2Bei Einbeziehung von Fischereirechten des Freistaats Bayern wird dieser als 
Fischereiberechtigter durch die nach Nr. 5.4.4 jeweils zuständige Stelle vertreten. 

8.3 Bildung der Fischereigenossenschaft  

Art. 28 Abs. 2 BayFiG sieht zwei Wege zur Bildung einer Fischereigenossenschaft vor: 

8.3.1 Vereinbarung aller Beteiligten ohne Beitrittszwang (freiwillige Genossenschaft)  

Die Satzung der Genossenschaft kann anschließend durch einfachen Mehrheitsbeschluss 
(Art. 33 Abs. 1 BayFiG) festgestellt werden. 

8.3.2 Verfügung (Verwaltungsakt) der Kreisverwaltungsbehörde, die gleichzeitig die 
Genossenschaftssatzung erlässt (Zwangsgenossenschaft), vgl. Art. 29 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BayFiG  
1Eine Zwangsgenossenschaft wird erst gebildet, wenn die Gründung einer fischereilich 
erforderlichen freiwilligen Genossenschaft nicht gelingt. 2Vor Erlass des Verwaltungsakts zur 
Bildung einer Zwangsgenossenschaft sind die beteiligten Fischereiberechtigten nach Art. 28 
BayVwVfG anzuhören. 

8.4 Rechtsnatur der Fischereigenossenschaft  
1Die Fischereigenossenschaft ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts (juristische Person) 
rechtsfähig (Art. 31 BayFiG). 2Eine freiwillige Genossenschaft erlangt die Rechtsfähigkeit mit  
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der Genehmigung der Satzung (Art. 34 Abs. 2 BayFiG), eine Zwangsgenossenschaft mit  
dem Erlass der Satzung durch die Kreisverwaltungsbehörde (Art. 29 Abs. 3 Satz 3 BayFiG). 

8.5 Aufsicht über die Fischereigenossenschaft  
1Die Aufsicht obliegt der Kreisverwaltungsbehörde (Art. 43 BayFiG). 2Neben den in Art. 43  
Abs. 2 BayFiG genannten Befugnissen (Bestellung von Beauftragten und Selbsteintritt der 
Aufsichtsbehörde) hat die Aufsichtsbehörde das Recht, sich über die Angelegenheiten der 
Fischereigenossenschaft zu informieren und rechtswidrige Beschlüsse zu beanstanden. 
3Anordnungen der Aufsichtsbehörde sind Verwaltungsakte gegenüber der betreffenden 
Fischereigenossenschaft. 

8.6 Auflösung der Fischereigenossenschaft  
1Die Genehmigung zur Auflösung einer Zwangsgenossenschaft (Art. 39 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 
BayFiG) liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Kreisverwaltungsbehörde. 2Sie ist zu versagen, 
wenn die Voraussetzungen für die Bildung der Genossenschaft fortbestehen. 

9. Fischereischein (Art. 46 bis 50 BayFiG)  

9.1 Notwendigkeit des Fischereischeins  
1Voraussetzung für die rechtmäßige Ausübung des Fischfangs ist grundsätzlich der Besitz eines 
gültigen Fischereischeins (Art. 46 Abs. 1 BayFiG).  
2Der Fischereischein ist unabhängig vom gewöhnlichen Aufenthalt und der Staatsangehörigkeit 
erforderlich. 3Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht ergeben sich aus Art. 46 Abs. 2 und 
Art. 47 Abs. 2 BayFiG.  

9.2 Magnetfischen  
1Keine Ausübungsform des Fischfangs und somit nicht fischereischeinpflichtig ist das sog. 
Magnetfischen bzw. Magnetangeln. 2Hierbei sollen metallische Gegenstände mittels eines  
– z. B. an einer Schnur befestigten – starken Magneten aus dem Wasser gezogen, nicht jedoch 
Fische im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 BayFiG gefangen werden. 3Magnetfischen erfolgt daher 
nicht zu Zwecken der Fischerei und stellt eine erlaubnispflichtige Benutzung eines Gewässers 
gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG dar (Einbringen von Stoffen in Gewässer). 

9.3 Fischereischeinbegriff, Anerkennung außerbayerischer Befähigungsnachweise  

9.3.1 1Fischereischein im Sinne von Art. 46 Abs. 1 BayFiG ist nur der in Bayern oder in einem anderen 
Land der Bundesrepublik Deutschland von einer Behörde ausgestellte Fischereischein. 
2Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworbene Befähigungsnachweise gelten nicht als 
Fischereischeine im Sinn des BayFiG. 

9.3.2 1Seit dem 1. Januar 1999 (Einführung des Fischereischeins auf Lebenszeit) können nach 
früherem Recht erteilte Fischereischeine nicht mehr verlängert werden, selbst wenn der  
damalige Vordruck eine Verlängerungsmöglichkeit vorgesehen hat. 2Jahres- und  
Fünf-Jahres-Fischereischeine nach alten Mustern sind nicht mehr gültig. 3Wer als Inhaber  
eines außerbayerischen Fischereischeins seine Hauptwohnung in Bayern nimmt, besitzt bis  
zum Ablauf der Geltungsdauer dieses Dokuments einen gültigen Fischereischein, d. h. 
gegebenenfalls auch auf Lebenszeit. 4Ein außerbayerischer Fischereischein kann in Bayern nicht 
verlängert werden. 

9.3.3 1Ein außerhalb Bayerns ausgestellter Fischereischein gilt nicht in Bayern, wenn der Inhaber zur 
Zeit des Erwerbs des Fischereischeins seine Hauptwohnung in Bayern hatte (§ 2 Abs. 1 Satz 1 
AVBayFiG). 2Zu den Ausnahmen von diesem „Wohnsitzprinzip“ vgl. Nr. 13.3.3. 

9.4 Zuständigkeit für die Fischereischeinerteilung  

9.4.1 1Für die Erteilung des Fischereischeins sind die Gemeinden sachlich zuständig (§ 1 Satz 1 
AVBayFiG). 2Gehört die kreisangehörige Gemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft an, ist  
diese zuständig (Art. 4 Abs. 1 Verwaltungsgemeinschaftsordnung). 
3Örtlich zuständig ist die Gemeinde, in deren Bezirk die antragstellende Person ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) BayVwVfG). 4Liegt dieser Ort nicht in 
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der Bundesrepublik Deutschland, ist die Gemeinde zuständig, in deren Bezirk sich eine 
Veranlassung für die Erteilung des Fischereischeins ergibt (Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 BayVwVfG). 5Das 
ist regelmäßig dort der Fall, wo der Fischfang ausgeübt werden soll. 6Sind danach mehrere 
Gemeinden zuständig, gilt Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG, wonach die zuerst angegangene 
Gemeinde zuständig ist; Nr. 7.3 ist sinngemäß anzuwenden. 

9.4.2 1Die vorstehende Regelung gilt auch im Fall der Verlängerung eines Jahresfischereischeins 
(Anlage 4), der gesonderten Erhebung der Fischereiabgabe ohne Neuerteilung beim 
Fischereischein auf Lebenszeit (Anlage 1) und der Ausstellung einer Zweitschrift (vgl. Nr. 12.4). 
2Eine Zweitschrift kann nur für einen in Bayern ausgestellten Fischereischein erteilt werden. 

9.5 Antragstellung  

9.5.1 1Der Antrag auf Erteilung des Fischereischeins ist bei der zuständigen Gemeinde (Nr. 9.4) zu 
stellen. 2Minderjährige beantragen den Fischereischein durch die Inhaber der elterlichen Sorge, 
also regelmäßig die Eltern oder mit deren Einwilligung. 3Wer den Fischereischein auf Lebenszeit 
beantragt, hat – insbesondere bei einem Erstantrag – in aller Regel das Bestehen der 
erforderlichen Fischerprüfung oder einer gleichgestellten Prüfung nachzuweisen (§ 1 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4, § 2 Abs. 2 AVBayFiG). 4Vorzulegen ist grundsätzlich das Prüfungszeugnis im 
Original. 5Bei Verlust des Zeugnisses kann eine schriftliche Bestätigung der Prüfungsbehörde 
oder -stelle genügen. 

9.5.2 Anträge von Mitgliedern der US-Streitkräfte im Sinn der Vereinbarung über die Ausübung der 
Fischerei in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen durch Mitglieder der 
ausländischen Streitkräfte in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. April 1976 (LMBl. S. 89) 
werden über die zuständige US-Behörden gestellt. 

9.6 Fischen für Kinder und Jugendliche  

– Alle Kinder und Jugendlichen von sieben bis einschließlich 17 Jahren dürfen in 
verantwortlicher Begleitung eines volljährigen Fischereischeininhabers selbst fischen (Art. 47 
Abs. 2 Satz 1 BayFiG). Die Begleitperson steht für die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben 
ein, insbesondere für den Tierschutz. Die Jugendlichen müssen keine Fischereiabgabe 
entrichten. Weiterhin erforderlich ist wie bisher ein Erlaubnisschein, der nicht der 
Genehmigung durch die Kreisverwaltungsbehörde bedarf. 

– Kinder und Jugendliche können auch weiterhin an die Fischerei herangeführt werden; siehe 
Nr. 9.7.  

– Bei einer Kontrolle am Gewässer durch Fischereiaufseher ist im Zweifel das Alter des 
Jugendlichen durch einen geeigneten Ausweis nachzuweisen (z. B. Personalausweis, 
Schülerausweis mit Lichtbild). 

– Unabhängig davon können Jugendliche ab 14 Jahren nach bestandener Fischerprüfung den 
Fischereischein auf Lebenszeit erwerben, um allein und eigenverantwortlich zu fischen. 

9.7 Heranführen an die Fischerei („Schnupperangeln“)  
1Jede Person kann unter den in Nr. 9.7.1 und 9.7.2 festgelegten Voraussetzungen an die 
Fischerei herangeführt werden. 2Mit dem Heranführen an die Fischerei dürfen keine 
Erwerbszwecke verfolgt werden. 3Ausgenommen hiervon ist das Praxisangeln im Rahmen von 
Vorbereitungskursen zur staatlichen Fischerprüfung (Nr. 9.7.2). 

9.7.1 1Beim Heranführen an die Fischerei trägt stets eine volljährige Person die Verantwortung, die  

– für die Beachtung sämtlicher einschlägiger Regelungen einsteht, 

– einen gültigen Fischereischein besitzt (Art. 46 BayFiG) und  

– zur Ausübung des Fischfangs berechtigt ist (z. B. Art. 26 Abs. 4 BayFiG).  
2Die verantwortliche Person darf höchstens zwei Handangeln verwenden (§ 15 Abs. 1 Nr. 6 
AVBayFiG). 3Die heranzuführende Person darf keine zusätzliche eigene Angel verwenden, 
sondern nur am Fischfang des verantwortlichen Fischereiausübenden beteiligt werden. 4Die 
verantwortliche Person muss stets bereit und in der Lage sein, unmittelbar einzugreifen, sodass 
sie die Fangtätigkeit ständig unter Kontrolle behält. 5Der Tierschutz ist durch die verantwortliche 
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Person zu gewährleisten. 6Insbesondere dürfen heranzuführende Personen nicht tätig werden 
beim Abhaken eines lebenden Fischs sowie beim Betäuben und Töten von Fischen. 7Abgesehen 
davon dürfen der heranzuführenden Person nur Handlungen überlassen werden, für die sie über 
hinreichende Einsichts- und Handlungsfähigkeit verfügt. 

9.7.2 Ein Heranführen volljähriger Personen ist nur zulässig im Rahmen von 

– Vorbereitungskursen zur staatlichen Fischerprüfung (Praxisangeln), Nr. 9.7.1 Satz 6 findet 
insoweit keine Anwendung, oder 

– Veranstaltungen von Fischereigenossenschaften gem. §§ 28 ff. BayFiG, von den 
Fischereifachberatungen der Bezirke (Art. 62 Abs. 4 Satz 1 BayFiG) und von Vereinen, die 
gemeinnützig im Sinne des § 52 Abgabenordnung sind sowie satzungsmäßig den Zweck  
der Förderung der nichtgewerblichen Fischerei (Anglervereine) verfolgen. 

10. Versagung des Fischereischeins (Art. 49 Abs. 1 BayFiG)  

Abgesehen vom Fehlen der erforderlichen Fischerprüfung (Nr. 13.1) oder eines gleichgestellten 
Befähigungsnachweises (Nr. 13.3) kann der Fischereischein gemäß Art. 49 Abs. 1 Satz 1 
BayFiG wegen eines Eignungsmangels des Antragstellers versagt werden. 

10.1 Eignungsmangel  
1Ein Eignungsmangel liegt vor, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 
antragstellende Person zur ordnungsgemäßen Ausübung des Fischfangs ungeeignet ist, z. B. 
infolge körperlicher, geistiger oder charakterlicher Mängel (Art. 49 Abs. 1 Satz 1 BayFiG).  
2Bloße Vermutungen sind nicht ausreichend. 3Die Möglichkeit der Fischereischeinerteilung nach 
§ 3 Satz 1 Nr. 4 AVBayFiG bleibt unberührt. 4Den Eignungsmangel kann insbesondere eine 
rechtskräftige Verurteilung wegen einer einschlägigen Straftat aufzeigen. 5Dazu gehören vor 
allem Fischwilderei und Fischdiebstahl, aber auch Delikte in den Bereichen Jagd, Naturschutz, 
Tierschutz und Gewalt gegen Menschen. 6Gerichte und Staatsanwaltschaften informieren die für 
die Erteilung des Fischereischeins zuständigen Behörden (Nr. 9.4) gemäß Nr. 37a Anordnung 
über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) in der jeweils geltenden Fassung über Strafsachen 
gegen Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Fischereischeins gestellt haben.  
7Ebenso die rechtskräftige Entscheidung in einer einschlägigen Bußgeldsache; diese soll die 
Kreisverwaltungsbehörde der Gemeinde mitteilen, die dem Betroffenen den Fischereischein 
erteilt hat. 8In Fällen der mangelnden Eignung (Art. 49 Abs. 1 Satz 1 BayFiG) ist der 
Fischereischein zu versagen, wenn nicht ausnahmsweise besondere Gründe dagegen sprechen. 
9Die zuständige Gemeinde hat den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, ohne an das 
Vorbringen von Antragstellern gebunden zu sein. 10Diese sollen bei der Ermittlung des 
Sachverhalts mitwirken (Art. 26 Abs. 2 BayVwVfG). 

10.2 Führungszeugnis 
1Die Gemeinde hat grundsätzlich die Möglichkeit, Antragsteller zur Vorlage eines 
Führungszeugnisses nach § 30 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) aufzufordern oder – soweit 
die Aufforderung nicht sachgerecht ist oder erfolglos bleibt – selbst ein Führungszeugnis 
einzuholen (§ 31 BZRG). 2Die Einholung eines Führungszeugnisses wird im Grundsatz nur in 
Betracht kommen 

– unter Berücksichtigung der Verhältnisse des konkreten Einzelfalls vor der erstmaligen 
Erteilung eines Fischereischeins auf Lebenszeit für eine Person, die noch keinen voll gültigen 
Fischereischein hatte (Ausnahme: § 3 Satz 1 Nr. 4 AVBayFiG) oder 

– sofern im Einzelfall Anlass zur Annahme besteht, dass Eintragungen im Führungszeugnis 
Anhaltspunkte gegen die Geeignetheit des Antragstellers zur ordnungsgemäßen Ausübung 
des Fischfangs ergeben könnten. 

3Auf die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung der Auskünfte aus dem Zentralregister an 
Behörden (§ 44 BZRG) wird hingewiesen.  
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11. Fischereischeinmuster  

11.1 Allgemeines  
1Jeder Fischereischein besteht aus einem einzigen Blatt der Größe DIN A7. 2Als Material ist 
hellblaues Neobond vorgeschrieben, das schwarz bedruckt wird. 3Da der Vordruck eine 
hinreichende Fälschungssicherheit bieten muss, ist durch den Vordruckverlag ein silbern 
hinterlegtes Fischmotiv eingeprägt. 4Fischereischeine, können in Klarsichtfolie eingeschweißt 
(laminiert) werden. 5Alternativ sind im Handel passende Ausweishüllen erhältlich. 
6Mit dem Fischereischein weist der Inhaber die öffentlich-rechtliche Befugnis zur Ausübung des 
Fischfangs nach. 7Der Fischereischein ist deshalb mitzuführen und auf Verlangen dem 
Kontrollberechtigten zur Prüfung auszuhändigen (Art. 46 Abs. 1 BayFiG).  

11.2 Neuerteilung  
1Die Fischereischeine werden nach den Mustern der Anlagen 1 und 4 erteilt. 2Für beide 
Vordruckmuster gilt: 

11.2.1 1Die Nummerierung des Fischereischeins (Vorderseite Zeile 1) wird bereits durch den Verlag 
eingedruckt. 2Sie besteht aus einer zweistelligen Kenn-Nummer des Verlags und einer 
sechsstelligen laufenden Nummer. 3Die Nummerierung wird in den Nachweis übernommen, den 
die Gemeinde über die erteilten Fischereischeine der verschiedenen Arten führt (vgl. Nr. 12.9). 

11.2.2 1Die ausstellende Gemeinde beziehungsweise Verwaltungsgemeinschaft und das 
Ausstellungsdatum (Vorderseite letzte Zeile) können auch durch den Stempelaufdruck 
angegeben werden. 2Eine Unterzeichnung für die Gemeinde ist nicht vorgesehen. 3Durch 
geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass das Lichtbild nicht widerrechtlich ausgetauscht 
werden kann, z. B. durch Rastern (Randprägung), Ösen oder Siegeln. 

11.2.3 Die konkret bezahlte Fischereiabgabe wird auf der Rückseite des Vordrucks jeweils bei dem 
Wort „Betrag“ unter Beifügung des Siegels der Gemeinde eingetragen.  

11.3 Vorhandener bayerischer Fischereischein  

Für die Erneuerung der Gültigkeit eines Fischereischeins auf Lebenszeit (Nr. 12.1) oder die 
Verlängerung eines Jahresfischereischeins (Nr. 12.2) gilt: 

11.3.1 1Die erneute Zahlung der Abgabe wird aus Gründen der Fälschungssicherheit nicht auf der 
Rückseite des Vordrucks selbst vermerkt. 2Zu verwenden sind die Aufklebeabschnitte 
(Anlagen 2, 3 für den Fischereischein auf Lebenszeit und Anlage 5 für den 
Jahresfischereischein). 3Alternativ kann ein entsprechender Eintrag in den Fischereischein mit 
dem Siegel der Gemeinde versehen werden. 

11.3.2 1Die Aufklebeabschnitte bestehen aus fälschungssicherer Kunststofffolie, weiß, matt. 
2Zugelassen sind Folien mit der Materialbezeichnung Jac Safety 92050 sowie Folien mit 
denselben Eigenschaften, unabhängig von ihrer Bezeichnung. 3Jeder Abschnitt ist nach dem 
System der Fischereischeinvordrucke (Nr. 11.2.1) nummeriert und mit einem silbern hinterlegten 
Fischmotiv versehen. 

11.3.3 1Nach dem Ausfüllen und Siegeln ist der Aufklebeabschnitt auf der Rückseite des 
Fischereischeinvordrucks in einem der vorgesehenen Felder aufzubringen, im Fall einer 
unlösbaren Laminierung auf dieser. 2Zum Schutz des Aufklebeabschnitts und seiner Beschriftung 
ist eine selbstklebende Klarsichtfolie, z. B. Jac Acetat 60060 oder eine anders bezeichnende 
Folie mit denselben Eigenschaften darüber zu kleben. 

11.3.4 1Sind alle Felder auf der Rückseite des Fischereischeinvordrucks belegt, können sie, sofern der 
Vordruck noch brauchbar ist, durch Überkleben erneut genutzt werden. 2Dazu ist die 
Klarsichtfolie zu entfernen und der neue ausgefüllte Aufklebeabschnitt auf dem vorhandenen 
aufzubringen und wiederum mit Klarsichtfolie abzudecken. 
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12. Arten und Erteilung des Fischereischeins  

12.1 Fischereischein auf Lebenszeit (Art. 47 Abs. 1 und 3 BayFiG)  

12.1.1 1Der Fischereischein auf Lebenszeit (Anlage 1) wird grundsätzlich nur erteilt, wenn die 
antragstellende Person das Bestehen der bayerischen oder einer gleichgestellten Fischerprüfung 
(unten Nrn. 13.1 und 13.3) nachweist. 2Auf die Ausnahmen von diesem Grundsatz (unten 
Nr. 13.4) wird hingewiesen. 

12.1.2 1Bei Erteilung des Fischereischeins auf Lebenszeit darf nur einer der beiden vorgedruckten 
Zahlungsabschnitte ausgefüllt werden. 2Dasselbe gilt bei Ausstellung einer Zweitschrift für einen 
verloren gegangenen oder unbrauchbar gewordenen Fischereischein auf Lebenszeit. 3War die 
Abgabe in diesem Fall für fünf Jahre gezahlt worden, ist auf der Rückseite der Zweitschrift im 
zweiten Zahlungsabschnitt unter „bezahlt bis“ der Endtermin dieses Fünfjahreszeitraums zu 
vermerken. 

12.1.3 1Unter bestimmten Voraussetzungen können volljährige Menschen mit Behinderung den 
Fischereischein auf Lebenszeit ohne vorherige Fischerprüfung erhalten (§ 3 Satz 1 Nr. 4 
AVBayFiG). 2Auch Menschen mit Behinderung ohne Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland kann ein solcher Fischereischein erteilt werden. 3Liegt der Wohnsitz in einem 
anderen Bundesland, ist die Erteilung nur möglich, wenn in dem Herkunftsbundesland die 
Erteilung eines Fischereischeins für Personen mit Behinderung landesgesetzlich nicht 
vorgesehen ist. 4Dieser Fischereischein berechtigt zur Ausübung des Fischfangs nur in 
verantwortlicher Begleitung einer volljährigen Person mit uneingeschränkt gültigem 
Fischereischein (§ 3 Satz 2 Nr. 2 AVBayFiG in Verbindung mit Art. 47 Abs. 2 Satz 1 BayFiG). 
5„Verantwortliche Begleitung“ bedeutet vor allem, dass die volljährige Begleitperson die 
Einhaltung des Tierschutzrechts sicherzustellen hat. 6Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 des 
Tierschutzgesetzes darf ein Wirbeltier nur töten, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten hat. 7Die Notwendigkeit der Begleitung wird durch den Buchstaben „B“ auf der 
Vorderseite des Fischereischeins rechts neben dem Fischsymbol kenntlich gemacht. 8Vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres gilt für Personen mit Behinderung Art. 47 Abs. 2 Satz 1 
BayFiG. 

12.1.4 1Den Fischereischein auf Lebenszeit können auch Personen ohne Wohnsitz in Deutschland 
erhalten. 2Voraussetzung ist, dass sie mindestens 14 Jahre alt sind und nachweislich die 
bayerische oder eine gleichgestellte Fischerprüfung (vgl. Nr. 13.3) bestanden haben. 3Die 
Staatsangehörigkeit ist ohne Bedeutung. 

12.2 Jahresfischereischein (§ 3 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 AVBayFiG)  

12.2.1 1Den Jahresfischereischein (Anlage 4) erhalten nur volljährige Personen, die in Deutschland 
keinen Wohnsitz haben (§ 3 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 Nr. 1 AVBayFiG) (für Kinder und Jugendliche 
vgl. Nrn. 9.6 und 9.7). 2Diese müssen durch Unterzeichnung bestätigen, bereits den Fischfang 
ausgeübt und von den in Bayern gültigen fischereirechtlichen Vorschriften Kenntnis genommen 
zu haben. 3Ein entsprechendes Formular sowie ein Merkblatt zu den fischereirechtlichen 
Bestimmungen in Bayern stehen im Internet unter der Adresse 
https://www.stmelf.bayern.de/jahresfischereischein zum Herunterladen zur Verfügung. 4Mitglieder 
der US-Streitkräfte können den Jahresfischereischein auch dann erhalten, wenn sie die  
US-Fischerprüfung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 AVBayFiG) bestanden und in Deutschland einen Wohnsitz 
haben. 

12.2.2 1Beim Jahresfischereischein ist auf der Vorderseite des Vordrucks im Anschriftenfeld auch  
der Herkunftsstaat der antragstellenden Person einzutragen. 2Auf der Rückseite wird im 
vorgedruckten Abschnitt in der Zeile „bezahlt bis“ das Ende des Jahres ab Datum der 
Ausstellung des Jahresfischereischeins und in der Zeile „Betrag“ die gezahlte Fischereiabgabe 
eingetragen. 3Darunter werden die (bis zu drei) Zeiträume eingetragen, in denen der 
Jahresfischereischein nach Wahl der antragstellenden Person tatsächlich gültig sein soll. 4Diese 
Zeiträume müssen vollständig innerhalb des Jahres ab Ausstellung des Fischereischeins bis zum 
oben angegebenen Endtermin liegen und dürfen insgesamt nicht länger als drei Monate sein. 

https://www.stmelf.bayern.de/jahresfischereischein
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12.2.3 1Die Ausgabe des Jahresfischereischeins ist auch an eine durch den Antragsteller schriftlich 
bevollmächtigte Person möglich. 2Bei Ausgabe des Jahresfischereischeins erteilt die Gemeinde 
folgenden ausdrücklichen Hinweis: 

– Innerhalb des Jahreszeitraums darf in Bayern kein weiterer Jahresfischereischein beantragt 
werden, auch nicht bei einer anderen Gemeinde. 

– Wird festgestellt, dass dennoch ein weiterer Jahresfischereischein beantragt und erworben 
wurde, erhält die betreffende Person nach Absprache der beteiligten Gemeinden von diesen 
für mindestens fünf Jahre keinen neuen Jahresfischereischein. 

12.2.4 1Auf der Rückseite des Jahresfischereischeins für Mitglieder der US-Streitkräfte mit bestandener 
US-Fischerprüfung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 AVBayFiG) wird in der ersten Zeile unter dem Wort „gültig“ 
der gesamte Jahreszeitraum eingetragen, für den die Fischereiabgabe bezahlt worden ist. 2Die 
Beschränkung auf eine Gültigkeitsdauer von drei Monaten und der oben wiedergegebene 
Hinweis entfallen. 

12.2.5 1Ein Jahresfischereischein kann erst nach Ablauf des gesamten Jahres, für den er erteilt worden 
ist, verlängert werden. 2Zu verwenden ist der Aufklebeabschnitt nach Anlage 5, alternativ ist ein 
entsprechendes Ausfüllen der Felder mit Siegelung möglich. 3Die Nrn. 12.2.3 und 12.2.4 gelten 
entsprechend. 4Im Übrigen gilt Nr. 11.3. 

12.3 Zweitschrift  
1Eine Zweitschrift kann erteilt werden, wenn glaubhaft gemacht ist, dass der in Bayern nach dem 
31. Dezember 1998 ausgestellte Fischereischein verloren gegangen oder unbrauchbar geworden 
ist. 2Dasselbe gilt im Fall der Namensänderung der Person, für die der Fischereischein 
ausgestellt worden ist. 3Für Zweitschriften sind ausschließlich die Vordrucke nach den Mustern 
der Anlagen 1 und 4 zu verwenden. 

12.4 Gebühren  

12.4.1 1Die Höhe der Fischereischeingebühr beträgt nach Tarif-Nr. 6.I.2/1 des Kostenverzeichnisses 
(KVz) für die Erteilung des 

– Fischereischeins auf Lebenszeit: 35,00 Euro, 

– Jahresfischereischeins:   7,50 Euro. 

2Bei der Verlängerung eines Jahresfischereischeins wird ebenfalls die Gebühr in Höhe von 
7,50 Euro erhoben. 3Die Gebühr für die gesonderte Erhebung der Fischereiabgabe beträgt in 
jedem Fall 5,00 Euro. 4Gebührenermäßigungen sind nicht vorgesehen, ebenso wenig eine 
(anteilige) Erstattung für den Fall, dass der Fischereischein nicht über seine volle Geltungsdauer 
genutzt werden kann. 

12.4.2 Wird bei Verlust oder Unbrauchbarkeit eines nach dem 31. Dezember 1998 erteilten 
Fischereischeins die Erteilung einer Zweitschrift (vgl. Nr. 12.4) für die restliche Geltungsdauer 
beantragt, beträgt die Gebühr nach Tarif-Nr. 1.I.5 KVz 10 bis 50 % der für die Erstschrift 
vorgesehenen Gebühr, mindestens 15,00 Euro. 

12.5 Fischereiabgabe (Art. 50 BayFiG, §§ 9, 10 AVBayFiG)  
1Bei Erteilung des Fischereischeins kann der Antragsteller die Fischereiabgabe in der 
vorgeschriebenen Höhe entrichten. 2Wird eine Zweitschrift für einen nach dem 
31. Dezember 1998 erteilten und verloren gegangenen oder unbrauchbar gewordenen 
Fischereischein ausgestellt (vgl. Nr. 12.4), gilt die Fischereiabgabe für den durch Zahlung auf 
den früheren Fischereischein bereits abgedeckten Zeitraum als bezahlt. 3Das wird auf der 
Rückseite des Vordrucks im jeweils zutreffenden Zahlungsabschnitt vermerkt. 4Für den 
Fischereischein auf Lebenszeit kann die Abgabe nach Wahl der antragstellenden Person wie 
folgt gezahlt werden: 

– Für fünf aufeinander folgende Jahre; in diesem Fall beträgt die Fischereiabgabe 40,00 Euro 
(§ 9 Abs. 1 AVBayFiG). 
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– Als Einmalzahlung auf Lebenszeit; in diesem Fall ist die Fischereiabgabe nach § 9 Abs. 2 
AVBayFiG zu berechnen und beträgt höchstens 300,00 Euro. Um den Gemeinden die 
Festsetzung zu erleichtern, gibt eine Tabelle (Anlage 7) für jedes Lebensalter der 
antragstellenden Person die Höhe der Fischereiabgabe bei Einmalzahlung wieder. Wer bei 
Zahlung bereits das 68. Lebensjahr vollendet hat, ist von der Abgabepflicht befreit. 

12.5.1 Für den Jahresfischereischein beträgt die Fischereiabgabe 15,00 Euro (§ 9 Abs. 3 AVBayFiG). 

12.5.2 Nach § 9 Abs. 4 AVBayFiG ermäßigt sich die Fischereiabgabe für bestimmte Personen- und 
Fallgruppen auf jeweils 50 % des regulären Betrags. 

– Jugendliche mit bestandener Fischerprüfung haben, sofern sie die Abgabe für fünf 
aufeinander folgende Jahre entrichten, statt 40,00 Euro nur 20,00 Euro zu zahlen. Bei 
Einmalzahlung für die gesamte Lebenszeit ist keine Ermäßigung vorgesehen (§ 9 Abs. 4 
Nr. 1 AVBayFiG). 

– Dieselbe Reduzierung auf 50 % der Fünfjahresabgabe gilt für Personen in der Ausbildung 
zum Fischwirt/zur Fischwirtin. Die Ermäßigung kommt auch Auszubildenden zugute, die das 
18. Lebensjahr bereits vollendet haben. 

– Begünstigt sind auch volljährige Personen mit Behinderung, die nach § 3 Satz 1 Nr. 4 
AVBayFiG den Fischereischein auf Lebenszeit ohne vorherige Fischerprüfung erhalten 
können (§ 9 Abs. 4 Nr. 2 AVBayFiG). Diese Personen haben in jedem Fall – also auch bei 
Zahlung auf Lebenszeit – nur 50 % der regulären Abgabe zu entrichten. Die Ermäßigung gilt 
ebenso für Personen mit Behinderung mit Wohnsitz im Ausland, die ohne Fischerprüfung 
lediglich den Jahresfischereischein erhalten können. 

12.6 Aushändigung des Fischereischeins  

12.6.1 1Mit Ausnahme des Jahresfischereischeins (Nr. 12.2.3) ist der Fischereischein von der Person, 
für die er ausgestellt worden ist, persönlich abzuholen. 2Dabei ist auf der Vorderseite unter dem 
Passbild die Inhaberunterschrift zu leisten.  

12.6.2 1Der Fischereischein wird nur nach Zahlung der Gebühr ausgehändigt. 2In diesen Fällen muss 
lediglich die – bei der Zweitschrift ermäßigte – Fischereischeingebühr entrichtet werden. 

12.7 Entzug des Fischereischeins, Sperrfrist  

12.7.1 1Nach Art. 48 und 49 BayVwVfG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 Satz1 BayFiG kann die 
zuständige Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen die Erteilung des Fischereischeins 
zurücknehmen oder widerrufen und den Fischereischein einziehen (Art. 52 BayVwVfG). 2Eine 
solche Entscheidung setzt Tatsachen voraus, die bei objektiver Betrachtung die Annahme 
rechtfertigen, dass der betreffende Fischereischeininhaber zur ordnungsgemäßen Ausübung des 
Fischfangs ungeeignet ist. 3Derartige Tatsachen können im Fall einer rechtskräftigen 
Entscheidung in einer Straf- oder Bußgeldsache gegeben sein, sofern die Zuwiderhandlung nach 
Art und Schwere auf das Fehlen der Eignung für die Ausübung des Fischfangs schließen lässt. 
4Dieser Schluss kann beispielsweise gerechtfertigt sein bei Fischwilderei, mit Strafe oder 
Geldbuße bedrohten Zuwiderhandlungen gegen das Tierschutzgesetz oder Verstößen gegen 
Schonbestimmungen oder Vorschriften über Fangarten, Fanggeräte und Fangvorrichtungen. 
5Gerichte und Staatsanwaltschaften informieren die für die Erteilung des Fischereischeins 
zuständigen Behörden (Nr. 9.4) gemäß Nr. 37a MiStra über Strafsachen gegen Inhaberinnen und 
Inhaber von Fischereischeinen sowie gegen Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines 
Fischereischeins gestellt haben. 6Erhält die Gemeinde Kenntnis von einschlägigen 
Ahndungsmaßnahmen, hat sie zu prüfen, ob die Fischereischeinerteilung zu widerrufen oder 
zurückzunehmen oder eine beantragte Neuerteilung des Fischerscheins oder Verlängerung 
seiner Geltungsdauer abzulehnen ist. 7Ein Absehen von dieser Prüfung wäre in der Regel 
ermessensfehlerhaft. 
8Vor dem Entzug des Fischereischeins ist der Betroffene nach Maßgabe des Art. 28 BayVwVfG 
anzuhören. 9Ist der Widerruf oder die Rücknahme der Fischereischeinerteilung unanfechtbar 
oder für sofort vollziehbar erklärt, fordert die Gemeinde den Fischereischein zurück. 

12.7.2 1Hat die Gemeinde den Fischereischein wegen eines Eignungsmangels des Inhabers 
eingezogen, kann sie für die Wiedererteilung des Fischereischeins eine Sperrfrist von bis zu fünf 
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Jahren festsetzen (Art. 49 Abs. 2 Satz 2 BayFiG). 2Die Festsetzung einer Sperrfrist wird in aller 
Regel pflichtgemäßem Ermessen entsprechen. 3Die Dauer der Sperrfrist richtet sich vor allem 
nach der Schwere des Eignungsmangels; der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu 
beachten. 4Die Wiedererteilung des Fischereischeins kann auch mit Auflagen verbunden werden 
(z. B. nochmaliger Besuch eines Vorbereitungslehrgangs oder erneute Ablegung der 
Fischerprüfung). 

12.8 Aufzeichnungen  

Die Gemeinde führt Aufzeichnungen, aus denen Art, Zahl und Inhaber der erteilten 
Fischereischeine sowie Aussteller, Datum und Nummer des jeweils vorgelegten 
Fischerprüfungszeugnisses hervorgehen. 

13. Fischerprüfung (Art. 48 BayFiG, §§ 4 bis 8 AVBayFiG)  

13.1 Notwendigkeit der Fischerprüfung  
1Wer das 18. Lebensjahr vollendet und seine Hauptwohnung in Deutschland hat, kann 
ungeachtet der Staatsangehörigkeit nur den Fischereischein auf Lebenszeit erhalten. 2Die 
Sonderregelung für Mitglieder der US-Streitkräfte (Nr. 12.2.1) bleibt unberührt. 3Den 
Fischereischein auf Lebenszeit erhält in aller Regel nur, wer nachweislich die staatliche 
Fischerprüfung oder eine gleichgestellte Prüfung bestanden hat (Ausnahmen: Nr. 13.4). 

13.2 Prüfungsbehörde  
1Prüfungsbehörde ist nach § 4 Abs. 1 Satz 1 AVBayFiG die Landesanstalt für Landwirtschaft. 
2Die Aufgaben werden wahrgenommen durch das Institut für Fischerei, Weilheimer Straße 8, 
82319 Starnberg. 3Prüfungszeugnis siehe Anlage 8, weitere Informationen zur Fischerprüfung 
können im Internet unter der Adresse http://www.fischerpruefung-online.bayern.de abgerufen 
werden. 

13.3 Gleichgestellte Prüfungen (§ 2 Abs. 2 AVBayFiG)  

13.3.1 In anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland abgelegte Fischerprüfungen  
1Für die Erteilung des Fischereischeins werden der staatlichen Fischerprüfung die nach dem 
Recht anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland abgelegten Fischerprüfungen nach 
Maßgabe des § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) AVBayFiG gleichgestellt. 2Die gleichgestellten 
Prüfungen sind im Internet unter der Adresse https://www.stmelf.bayern.de/gleichgestellte-
fischerpruefungen abrufbar. 3Das Bestehen einer gleichgestellten Prüfung muss urkundlich 
nachgewiesen werden. 4Die Gleichstellung setzt voraus, dass der Fischereischeinbewerber bei 
Ablegung der Prüfung seine Hauptwohnung (§§ 21 Abs. 2, 22 Bundesmeldegesetz) nicht in 
Bayern hatte (Wohnsitzprinzip, vgl. Nr. 13.3.3). 

13.3.2 Andere gleichgestellte Fischerprüfungen  

13.3.2.1 1Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b) AVBayFiG können auch weitere Prüfungen auf dem Gebiet der 
Fischerei der bayerischen Fischerprüfung gleichgestellt sein. 2Diese Möglichkeit besteht sowohl 
für Prüfungen, die in Deutschland abgelegt werden als auch für im Ausland erworbene 
Qualifikationen. 3Die Gleichstellung setzt voraus, dass die betreffende Prüfung von der 
Prüfungsbehörde (Nr. 13.2) ausdrücklich als gleichwertig anerkannt worden ist. 4Die als 
gleichwertig anerkannten ausländischen Qualifikationen sind im Internet unter der Adresse 
https://www.stmelf.bayern.de/gleichgestellte-fischerpruefungen abrufbar. 5Nr. 13.3.1 Satz 4 gilt 
entsprechend. 

13.3.2.2 1Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 AVBayFiG können an einer Hochschule abgelegte Prüfungen auf dem 
Gebiet der Fischerei von der Prüfungsbehörde (Nr. 13.2) als der bayerischen Fischerprüfung 
gleichwertig anerkannt werden. 2Hierbei ist es unerheblich, wo der Fischereischeinbewerber 
seine Hauptwohnung hat. 

13.3.3 Wohnsitzprinzip  
1Wer die Erteilung des Fischereischeins auf Lebenszeit erstmalig beantragt und seine 
Hauptwohnung in Bayern hat, muss grundsätzlich das Bestehen der bayerischen Fischerprüfung 
nachweisen (Wohnsitzprinzip). 2Eine außerbayerische Fischerprüfung nach Nr. 13.3.1 oder 

http://www.fischerpruefung-online.bayern.de/
https://www.stmelf.bayern.de/gleichgestellte-fischerpruefungen
https://www.stmelf.bayern.de/gleichgestellte-fischerpruefungen
https://www.stmelf.bayern.de/gleichgestellte-fischerpruefungen
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Nr. 13.3.2.1 wird nur gleichgestellt, wenn der Fischereischeinbewerber bei Ablegung der Prüfung 
seine Hauptwohnung nicht in Bayern hatte. 
3„Hauptwohnung“ ist die tatsächlich vorwiegend genutzte Wohnung, vgl. §§ 21 Abs. 2, 22 
Bundesmeldegesetz. 
4Hat ein Antragsteller gleichzeitig mehrere Wohnungen, muss er der Meldebehörde die 
Hauptwohnung angeben. 5Begründeten Zweifeln an einer entsprechenden Erklärung des 
Antragstellers ist nachzugehen. 
6Bei Studenten oder Zeitsoldaten ohne eigene Familie kann davon ausgegangen werden, dass 
sich die Hauptwohnung am Studienort bzw. am Ort der Stationierung befindet. 
7Bei Anträgen auf Erteilung des Fischereischeins, die vor dem 1. Januar 2006 gestellt worden 
sind, galt das Wohnsitzprinzip nicht ausnahmslos. 8Damals konnte den Fischereischein auch 
erhalten, wer trotz Hauptwohnung in Bayern eine Fischerprüfung außerhalb Bayerns abgelegt 
hatte, sofern er den Besuch eines gleichwertigen Vorbereitungslehrgangs nachweisen konnte. 
9Prüfungen in Hessen wurden trotz des Fehlens eines gleichwertigen Vorbereitungslehrgangs 
aus Gründen des Vertrauensschutzes anerkannt, falls sie bis zum 31. Dezember 2002 abgelegt 
worden sind. 
10Wer nach diesen Regeln aufgrund einer außerbayerischen Prüfung einen Fischereischein alten 
Rechts oder den Fischereischein auf Lebenszeit erhalten hat, benötigt auch in Zukunft nicht die 
bayerische Fischerprüfung. 11Bewerber aus dieser Gruppe können vielmehr aufgrund ihrer 
außerbayerischen Fischerprüfung den Fischereischein auf Lebenszeit erhalten bzw. die 
Gültigkeit eines bereits ausgestellten Fischereischeins auf Lebenszeit durch erneute Zahlung der 
Fischereiabgabe erneuern. 

13.3.4 US-Streitkräfte  
1Gleichgestellt ist ferner die von den US-Streitkräften in Deutschland für Mitglieder dieser 
Streitkräfte durchgeführte Fischerprüfung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 AVBayFiG). 2Das gilt unabhängig  
vom Ort der Prüfung und vom Stationierungsort der betreffenden Person. 3Das Bestehen der  
US-Prüfung kann nur durch das auf der Rückseite gesiegelte und unterschriebene 
„Prüfungszeugnis für Sportfischer“ der US-Armee nachgewiesen werden. 

13.4 Ausnahmen von der Notwendigkeit der Fischerprüfung  

Ohne den Nachweis des Bestehens der bayerischen oder einer gleichgestellten Fischerprüfung 
können den Fischereischein erhalten: 

13.4.1 1Wer die Voraussetzungen des § 3 Satz 1 Nr. 1 AVBayFiG erfüllt.  
2Das sind volljährige Personen, die sich nur vorübergehend (z. B. als Touristen oder Geflüchtete) 
in Deutschland aufhalten, ohne hier einen Wohnsitz zu begründen, also keinen 
Wohnsitzbegründungswillen haben. 3Sie erhalten ohne Fischerprüfung nur den 
Jahresfischereischein (Nr. 12.2), dessen Geltungsdauer ein Jahr beträgt, beschränkt auf 
höchstens drei von der antragstellenden Person bestimmte Monate (§ 3 Satz 2 Nr. 1 AVBayFiG). 

13.4.2 1Personen, die den urkundlichen Nachweis nach § 3 Satz 1 Nr. 2 AVBayFiG führen. 
2Zu berücksichtigen sind von den Antragstellern beigebrachte Urkunden (z. B. alte 
Fischereischeine) und bei der Gemeinde verfügbare Unterlagen (z. B. Listen über erteilte 
Fischereischeine). 3Tauglich ist in allen drei Fallgruppen der genannten Vorschrift nur der 
Urkundennachweis. 

– § 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a) AVBayFiG  

Wer als Berufsfischer in der Zeit vom 1. Januar 1971 bis 31. August 1986 (Geltungsdauer 
des früheren Fischereischeingesetzes) ohne Fischerprüfung mindestens einen 
Fischereischein erhalten hat, weist diese Tatsache am sichersten durch Vorlage des 
damaligen Fischereischeins nach. Auf diesem muss als Grundlage für die Befreiung von der 
Prüfungspflicht „Art. 3 Abs. 3 (bzw. 4) Buchst. a) FiScheinG“ festgehalten sein. Ersatzweise 
können Aufzeichnungen der damals zuständigen Fischereischeinbehörde herangezogen 
werden. 
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– § 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b) AVBayFiG  

Das Bestehen der Abschluss- oder Meisterprüfung im Ausbildungsberuf Fischwirt/Fischwirtin 
wird durch das Prüfungszeugnis nachgewiesen. Wer im genannten Beruf ausgebildet wird 
und an der Zwischenprüfung teilgenommen hat, kann dies für die Erteilung des 
Fischereischeins durch Vorlage der Bescheinigung über die Teilnahme an der 
Zwischenprüfung nachweisen. Der in der ehemaligen DDR erworbene Facharbeiterabschluss 
„Binnenfischer“ steht dem Berufsabschluss „Fischwirt/Fischwirtin“ gleich. 

– § 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c) AVBayFiG  

Wer in Deutschland mindestens einen Fischereischein unter Befreiung von der 
landesgesetzlich geltenden Prüfungspflicht erhalten hat. 

● Es ist unerheblich, in welchem Bundesland der Fischereischein ohne vorherige Prüfung 
ausgestellt worden ist. 

● Bei Erteilung des Fischereischeins muss im betreffenden Bundesland eine 
landesgesetzliche Prüfungspflicht gegolten haben. Eine Befreiung von der in Bayern 
geltenden Prüfungspflicht ist nicht möglich, wenn in dem anderen Bundesland lediglich 
eine (nicht landesgesetzlich geregelte) Prüfung eines Verbandes oder einer 
Fischereiorganisation bestanden wurde. 

● Von der bestehenden landesgesetzlichen Prüfungspflicht muss der Bewerber bei der 
früheren Fischereischeinerteilung befreit worden sein. 

● Diese Befreiung ist der zuständigen bayerischen Gemeinde urkundlich nachzuweisen. 
Das kann durch Vorlage des früheren Fischereischeins geschehen, falls dieser die 
erfolgte Befreiung eindeutig ausweist. Andernfalls hat der Bewerber eine schriftliche 
Bestätigung der Fischereischeinbehörde des Erteilungslandes über die Befreiung von der 
dortigen gesetzlichen Fischerprüfungspflicht beizubringen. 

● Von der Ablegung der Fischerprüfung befreit sind auch Bewerber, die vor dem 
3. Oktober 1990 die DDR-Raubfischqualifikation erworben haben oder vor Einführung der 
Prüfungspflicht in der Zeit vom 1. Januar 1961 bis 31. Dezember 1970 einen 
Fischereischein erhalten haben. 

13.4.3 § 3 Satz 1 Nr. 3 AVBayFiG: Mitglieder diplomatischer und berufskonsularischer Vertretungen   
1Diese Vorschrift privilegiert volljährige Mitglieder diplomatischer und berufskonsularischer 
Vertretungen und deren Angehörige, die sich gemäß der genannten Vorschrift ausweisen 
können. 2Eine volljährige Person erhält einen Jahresfischereischein (Nr. 12.2) ohne 
Beschränkung auf die Geltungsdauer von drei Monaten.  

13.4.4 § 3 Satz 1 Nr. 4 AVBayFiG: Menschen mit Behinderung  

Diese Vorschrift stellt volljährige Personen, die durch geistige, körperliche oder seelische 
Behinderungen schwerwiegend beeinträchtigt sind, vom Erfordernis der Fischerprüfung frei. 

– Für den Fall der geistigen Behinderung sind die geltenden Voraussetzungen in der 
genannten Vorschrift abschließend geregelt. Die Behinderung und ihr Grad werden durch 
den einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nachgewiesen. 
Soweit erforderlich ist zusätzlich eine Bescheinigung über den Besuch einer der aufgeführten 
Schulen beizubringen. 

– Auch volljährige Personen mit andersartigen Behinderungen können den Fischereischein auf 
Lebenszeit ohne vorherige Fischerprüfung erhalten. Voraussetzung ist auch hier der Besitz 
eines Ausweises für schwerbehinderte Personen. Zusätzlich ist durch eine formlose 
fachärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass die Person infolge ihrer körperlichen  
oder seelischen Behinderung die staatliche Fischerprüfung nicht bestehen kann. Die 
Bescheinigung muss diese Aussage enthalten und sollte sich auf die dafür wesentlichen 
Angaben beschränken. Die für die Erteilung des Fischereischeins zuständige Gemeinde  
hat insoweit keine eigenen Ermittlungen anzustellen. Der Fischereischein für volljährige 
behinderte Menschen berechtigt zum Fischfang nur in verantwortlicher Begleitung, deren 
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Notwendigkeit auf dem Schein kenntlich zu machen ist (§ 3 Satz 2 Nr. 2 AVBayFiG in 
Verbindung mit Art. 47 Abs. 2 Satz 1 BayFiG; Nr. 12.1.3). 

13.4.5 § 3 Satz 1 Nr. 5 AVBayFiG: Vertriebene und Spätaussiedler  

Vertriebene und Spätaussiedler können den Fischereischein, sofern § 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c) 
AVBayFiG nicht erfüllt ist (vgl. Nr. 13.4.3, dritter Spiegelstrich), unter folgenden zwei 
Voraussetzungen ohne den sonst erforderlichen Nachweis der staatlichen oder einer 
gleichgestellten Fischerprüfung erhalten: 

13.4.5.1 Besitz eines gültigen Vertriebenenausweises oder einer Bescheinigung zum Nachweis der 
Eigenschaft als Spätaussiedler nach § 15 Bundesvertriebenengesetz (BVFG), die durch den 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht infrage gestellt wird, und 

13.4.5.2 Erwerb eines gleichwertigen fischereilichen Befähigungsnachweises außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland nach § 10 BVFG. Nachzuweisen ist das Bestehen einer Prüfung  
mit amtlichem Charakter und einem den hiesigen Anforderungen entsprechenden inhaltlichen 
Standard. Die Prüfungsinhalte brauchen mit den bayerischen Prüfungsgebieten nicht 
deckungsgleich zu sein. Der Nachweis erfolgt in erster Linie durch Urkunden. Zeugen (möglichst 
nur außenstehende Personen) können gehört werden, sofern die antragstellende Person eine 
Bestätigung der im Herkunftsland zuständigen Stelle beibringt, wonach die dortigen 
Prüfungsakten nicht mehr vorhanden sind. 

– Nachweis einer gleichwertigen Qualifikation 

● Bulgarien: Staatlicher Angelschein (den Staatlichen Angelschein erhält nur, wer eine 
Prüfung bestanden hat). 

● Polen: Bescheinigungen der für die Abnahme der Prüfung zur Fischereiausübung 
zuständigen staatsnahen Organisationen, dass diese Prüfung erfolgreich abgelegt wurde. 

● Ehemaliges Jugoslawien bzw. Nachfolgestaaten: Nachweis über die fischereiliche 
Qualifikation für die Ausübung der sog. Wirtschaftsfischerei. 

– Keine Gleichwertigkeit 

● Im ehemaligen Jugoslawien bzw. den in den Nachfolgestaaten ist für die sog. 
Sportfischerei keine fischereiliche Qualifikation nachzuweisen, daher hier keine 
Gleichwertigkeit. 

● In Rumänien ist der Erwerb eines Fischereischeins an keinerlei Prüfung oder 
anderweitigen Nachweis einer Qualifikation gebunden. Der rumänische Fischereischein 
kann deshalb nicht als gleichwertiger Befähigungsnachweis anerkannt werden. 

● In der ehemaligen Sowjetunion beziehungsweise den Nachfolgestaaten wird der 
Fischereischein ebenfalls ohne den Nachweis einer den bayerischen Anforderungen 
gleichwertigen Qualifikation erteilt und kann daher nicht als gleichwertig anerkannt 
werden. 

● In der Tschechischen Republik und in der Slowakei ist für die Fischereiausübung u. a. ein 
Fischereischein erforderlich, der jedoch ohne den Nachweis einer fischereilichen 
Qualifikation erteilt wird und daher nicht als gleichwertig anerkannt werden kann. 

13.4.6 1Mitglieder der US-Streitkräfte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, müssen für die Erteilung 
des Fischereischeins das Bestehen einer anerkannten Fischerprüfung nachweisen, sofern ihnen 
die zuständige US-Behörde nicht bescheinigt, dass sie sich nur vorübergehend in Deutschland 
aufhalten, ohne hier einen Wohnsitz zu begründen. 2Erforderlich ist der Nachweis der 
bayerischen oder einer gleichgestellten Fischerprüfung, z. B. der US-Prüfung (vgl. Nr. 13.3.2 und 
Nr. 13.3.4). 3Wer als US-Fischer diese Voraussetzungen erfüllt, erhält den Fischereischein auf 
Lebenszeit oder (auch bei Wohnsitz in Deutschland) wahlweise den Jahresfischereischein ohne 
Beschränkung auf eine Geltungsdauer von höchstens drei Monaten. 4Ehemalige Mitglieder der 
US-Streitkräfte können den Fischereischein ohne einen weiteren Prüfungsnachweis erhalten, 
wenn sie 
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– als Mitglieder der Streitkräfte und Fischereischeininhaber die Fischerei im Inland mindestens 
fünf Jahre lang ausgeübt haben und 

– im Besitz des o. g. Prüfungszeugnisses der US-Armee (vgl. Nr. 13.3.4) sind oder während 
ihrer aktiven Dienstzeit nachweislich waren. 

13.5 Vorbereitung und Durchführung der Prüfung  

Prüfungstermine und Einzelheiten zur Anmeldung, Vorbereitung und Durchführung  
der Fischerprüfung sind im Internet unter der Adresse 
https://www.lfl.bayern.de/ifi/fischerpruefung/index.php abrufbar. 

14. Kennzeichnung von Fischereigeräten  
1In einem nicht geschlossenen Gewässer ausliegende „Fischerzeuge“ (vor allem Fanggeräte), 
die trotz Abwesenheit des Verantwortlichen nicht gemäß Art. 51 BayFiG gekennzeichnet sind, 
werden in Ausübung der Fischereiaufsicht dem Gewässer entnommen und sichergestellt  
(Art. 61 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BayFiG). 2Ist das wegen der Beschaffenheit des Geräts nicht oder 
nur bei dessen Beschädigung möglich, kommt ein Vorgehen der Sicherheitsbehörden nach  
Art. 7 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) in Betracht. 3Auf die Bußgeldvorschrift des 
Art. 66 Abs. 2 Nr. 1 BayFiG wird hingewiesen. 

15. Fangbeschränkungen nach Zeit und Maß  
1Anordnungen nach § 11 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 7 AVBayFiG erlässt die 
Kreisverwaltungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen regelmäßig auf fachgutachtlicher 
Grundlage (vgl. Nr. 30.2). 2Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 
3Eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 7 AVBayFiG darf nur zu einem der dort genannten Zwecke erteilt 
werden. 4Die Erlaubnis kann nach Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG mit den erforderlichen 
Nebenbestimmungen verbunden werden, z. B. über die zulässigen Fanggeräte und -methoden 
oder die Behandlung der gefangenen Fische. 
5Anordnungen der Kreisverwaltungsbehörde nach § 11 Abs. 5 Satz 2 AVBayFiG sind auf 
höchstens drei Jahre zu befristen und können mit einem Widerrufsvorbehalt verbunden werden. 
6Zum Schutz der Fischbestände werden in der Regel weitere Nebenbestimmungen erforderlich 
sein (vgl. Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG). 7Die Missachtung einer Anordnung nach § 11 Abs. 5 Satz 2 
AVBayFiG ist gemäß § 32 Nr. 1 Buchst. a) bis c) AVBayFiG als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
bedroht. 

16. Fischarten und Naturschutzrecht  
1Fische im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 BayFiG unterliegen dem Fischereirecht. 2Daneben 
gelten Vorschriften des Naturschutzrechts, z. B. die Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 
das BNatSchG. 3Regelungen über den Schutz und die Pflege wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten sind in den §§ 37 bis 55 BNatSchG enthalten. 4Nach § 37 Abs. 2 BNatSchG 
bleiben u. a. die Vorschriften des Fischereirechts unberührt, d. h., dass im Einzelfall die Vorschrift 
mit der spezielleren Regelung vorgeht. 5Das Fischereirecht verdrängt die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, soweit es selbst einen Sachverhalt regelt und besondere Schutzvorschriften 
betreffend die Art enthält (z. B. Festsetzung von Schonzeiten). 6Soweit das Fischereirecht keine 
Regelungen enthält, können die artenschutzrechtlichen Schutzvorschriften eingreifen, z. B. 
hinsichtlich der Vermarktung besonders oder streng geschützter Fischarten. 

17. Gemeinschaftsfischen  
1Eine Anzeige- oder Genehmigungspflicht besteht nicht. 2Unberührt bleibt die Befugnis der 
Kreisverwaltungsbehörde, nach Art. 62 Abs. 1 BayFiG Anordnungen zur Einhaltung und 
Durchsetzung des § 13 AVBayFiG und anderer Rechtsvorschriften zu erlassen; hierzu gehören 
neben dem Tierschutzrecht insbesondere auch einschlägige Regelungen des Naturschutz- und 
Wasserrechts.  

https://www.lfl.bayern.de/ifi/fischerpruefung/index.php
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3Anordnungen können z. B. ergehen 

– zum Schutz empfindlicher Uferbereiche (z. B. durch Begrenzung der Teilnehmerzahl),

– zur Verhinderung eines übermäßigen Anfütterns der Fische, um eine Beeinträchtigung der
Wasserbeschaffenheit zu vermeiden.

4Sind einschränkende Anordnungen nicht möglich oder nicht erfolgversprechend, kann die 
rechtswidrige Veranstaltung untersagt werden. 5Dabei hat eine Anhörung nach Art. 28 
BayVwVfG zu erfolgen. 

18. Verbotene Fangarten, Fanggeräte und Fangvorrichtungen
1Anordnungen der Kreisverwaltungsbehörde nach § 15 Abs. 3 AVBayFiG ergehen nach
pflichtgemäßem Ermessen. 2Sie sind auf höchstens drei Jahre zu befristen. 3Die Anordnung kann
daneben mit einem Widerrufsvorbehalt versehen werden. 4Die Kreisverwaltungsbehörde wird
regelmäßig auf fachgutachtlicher Grundlage entscheiden (vgl. Nr. 30.2). 5Die Missachtung einer
Anordnung nach § 15 Abs. 3 Satz 1 AVBayFiG ist gemäß § 32 Nr. 6 Buchst. a) AVBayFiG als
Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht.

19. Fischerei mit Netzen und Reusen, ständige Fangvorrichtungen
1Über Anträge auf Erlaubnis nach § 17 Abs. 1 Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 2 AVBayFiG
entscheidet die Kreisverwaltungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 2Dabei ist zum
Schutz der Fischbestände ein strenger Maßstab anzulegen. 3Eine Erlaubnis ist zu befristen und
mit den zum Schutz der Fischbestände erforderlichen Nebenbestimmungen zu versehen.

20. Elektrofischerei (§ 19 AVBayFiG)

20.1 Berechtigungsschein 

20.1.1 1Die Kreisverwaltungsbehörde darf den Berechtigungsschein (§ 19 Abs. 1 Satz 3 AVBayFiG) nur 
zu einem der in § 19 Abs. 1 Satz 2 AVBayFiG genannten Zwecke erteilen, soweit die 
Elektrobefischung eine nachhaltige Beeinträchtigung des Hegeziels nicht erwarten lässt. 2Im Fall 
der Koppelfischerei kann es geboten sein, nur eine gemeinschaftliche Elektrobefischung durch 
oder für alle Berechtigten zuzulassen. 3Die Auswirkungen der Elektrobefischung einer 
Teichanlage (Art. 2 Nrn. 1 und 2 BayFiG) sind vorrangig unter Gesichtspunkten des Tierschutzes 
zu beurteilen. 4Die Kreisverwaltungsbehörde entscheidet auf fachgutachtlicher Grundlage 
(Nr. 30.2) nach pflichtgemäßem Ermessen. 5Sie kann die Erlaubnis, soweit erforderlich, auch mit 
anderen, nicht in § 19 Abs. 1 Satz 3 AVBayFiG aufgeführten Nebenbestimmungen verbinden 
(vgl. Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG). 

20.1.2 1Der Berechtigungsschein kann je nach Interessenlage mit unterschiedlicher Befristung erteilt 
werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 AVBayFiG). 2Für Berufsfischer und Teichwirte (Haupt- und 
Nebenerwerb) sowie im Zusammenhang mit länger dauernden wasserbaulichen Vorhaben 
kommt eine Geltungsdauer von bis zu drei Jahren in Betracht. 

20.1.3  1Es wird empfohlen, für die Erteilung des Berechtigungsscheins das Vordruckmuster (Anlage 8) 
im Format DIN A6 zu verwenden. 2In die zweite Zeile ist der antragstellende 
Fischereiausübungsberechtigte (§ 11 Abs. 1 AVBayFiG) einzutragen, der nicht mit dem ebenfalls 
einzutragenden Fischereiberechtigten identisch sein muss. 

20.2 Gebrauchmachen vom Berechtigungsschein 
1Vom Berechtigungsschein darf dessen Inhaber nur Gebrauch machen, wenn der Elektrofischer 
einen Fischereischein nach Art. 46 BayFiG sowie einen gültigen Bedienungsschein besitzt, für 
das Elektrofischereigerät ein Zulassungsschein erteilt ist und ausreichender 
Haftpflichtversicherungsschutz besteht (§ 19 Abs. 2 Satz 1 AVBayFiG). 2Auf diese Erfordernisse 
ist der Antragsteller bei Erteilung des Berechtigungsscheins hinzuweisen. 3Der Nachweis, dass 
die genannten Anforderungen erfüllt sind, ist nicht Voraussetzung für die Erteilung des 
Berechtigungsscheins. 
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20.3 Bedienungsschein  

20.3.1 1Der Bedienungsschein wird durch die Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei, 
erteilt. 2Hierfür ist die Teilnahme an einem Lehrgang und das Bestehen einer Prüfung erforderlich 
(§ 19 Abs. 2 Satz 2 AVBayFiG). 3Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
den Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses, der nicht älter als drei Jahre sein darf, erbringen. 

20.3.2 1Zur Abnahme der Prüfung errichtet die Landesanstalt für Landwirtschaft einen 
Prüfungsausschuss. 2Diesem gehören an 

– zwei Beschäftigte der Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei, von denen 
mindestens einer praktische Erfahrungen in der Elektrofischerei besitzt, und 

– eine Fachkraft für Elektrotechnik, die mit einschlägigen VDE-Bestimmungen vertraut ist, als 
ehrenamtlicher Prüfer. 

3Den Vorsitz führt einer der Beschäftigten des Instituts für Fischerei. 

20.3.3 In der Prüfung sind ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten auf folgenden Gebieten 
nachzuweisen: 

– fischereiliche und elektrotechnische Grundlagen der Anwendung von Elektrizität in der 
Fischerei, 

– Elektrofischereigeräte, ihr Einsatz am Gewässer und ihre Wartung, 

– die Wirkungen der Elektrizität auf die Fische und die Behandlung der gefangenen Fische, 

– Unfallverhütung und erste Hilfe bei Elektrofischereiunfällen, 

– einschlägige technische Bestimmungen und Rechtsvorschriften. 

20.3.4 1Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlich-praktischen Teil. 2Sie ist bei 
nicht ausreichender Leistung in einem Prüfungsteil nicht bestanden. 3Im Übrigen gelten § 4 
Abs. 1 Satz 1, § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 1 und 2 der Prüfungsordnung Berufsbildung 
– Landwirtschaft und Hauswirtschaft (LHBPO) vom 3. Dezember 2003 (GVBl S. 906, BayRS 
7803-21-L) in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß. 4Die Prüfungsgebühr ergibt sich aus 
der Prüfungsgebühren-Verordnung StMELF in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 
7803-25-L) veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl S. 98), geändert worden ist. 

20.3.5 1Der Bedienungsschein wird nur bei Vorlage eines Fischereischeins nach Art. 46 BayFiG erteilt. 
2Dem Bedienungsschein sind in anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland ausgestellte 
Bedienungsscheine gleichgestellt (§ 19 Abs. 2 Satz 4 AVBayFiG). 3Zweifelsfälle klärt die 
Kreisverwaltungsbehörde mit dem Institut für Fischerei. 4Einen im Ausland erworbenen 
Sachkundenachweis kann die Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem Institut für 
Fischerei als Bedienungsschein anerkennen. 

20.4 Zulassungsschein  
1Folgende anerkannte Einrichtungen können den Zulassungsschein für das Elektrofischereigerät 
erteilen: 

– Technischer Überwachungsverein, 

– Landesgewerbeanstalt Bayern mit Sitz in Nürnberg, 

– Elektroberatung Bayern GmbH, 

– Personen, die staatlich geprüfter Techniker/staatlich geprüfte Technikerin der Fachrichtung 
Elektrotechnik sind. 

2Der Zulassungsschein bestätigt, dass das Elektrofischereigerät den anerkannten Regeln der 
Technik, insbesondere den Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE), 
entspricht. 3Der Zulassungsschein muss alle drei Jahre erneuert werden. 
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20.5 Haftpflichtversicherung  
1Die Haftpflichtversicherung muss sich auf die Risiken im Zusammenhang mit der Ausübung der 
Elektrofischerei beziehen und die konkreten Fischereitermine abdecken. 2Als 
Mindestversicherungssummen sind zu vereinbaren: 

Schadensart Euro 

Personenschäden 1 Mio. 

Sachschäden 300 00 

Vermögensschäden 10 000 

20.6 Aufzeichnungspflicht  

Die Aufzeichnungen über die Ergebnisse der Elektrofischerei (§ 19 Abs. 4 Satz 4 AVBayFiG) hat 
der Inhaber des Berechtigungsscheins nach dem Muster der Anlage 9 zu führen. 

20.7 Befreiungen  

20.7.1 1Soweit die Befreiung vom Verbot der Elektrofischerei nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AVBayFiG reicht, 
ist für die Ausübung der Elektrofischerei kein Berechtigungsschein erforderlich. 2Eine Pflicht zum 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung besteht nicht. 3Benötigt werden aber Bedienungs- und 
Zulassungsscheine. 4§ 19 Abs. 4 AVBayFiG und Nr. 20.6 sind zu beachten (§ 29 Abs. 2 
AVBayFiG). 5Die Elektrofischerei darf keine nachhaltige Beeinträchtigung des Hegeziels (Art. 1 
Abs. 2 Satz 3 BayFiG) erwarten lassen. 

20.7.2 1Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für die Ausübung der Elektrofischerei 
aufgrund einer Befreiung nach § 29 Abs. 3 AVBayFiG (unten Nr. 24). 2Ist Träger des Vorhabens 
eine natürliche Person oder eine juristische Person des Privatrechts, bedarf es einer 
Haftpflichtversicherung nach Nr. 20.5. 

20.8 Ortsfeste Anlagen  
1Einem Antrag nach § 19 Abs. 5 AVBayFiG kann die Kreisverwaltungsbehörde nur stattgeben, 
wenn eine der in Nr. 20.4 genannten Stellen die Betriebssicherheit der geplanten Anlage 
bestätigt hat. 2Die fischereifachliche Begutachtung (vgl. Nr. 30.2) bleibt vorbehalten. 3Die 
Kreisverwaltungsbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. 4Sie kann die 
Genehmigung mit Nebenbestimmungen verbinden (Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG), vor allem zum 
Schutz der Fischerei und des Fischbestands im betreffenden Gewässer und den mit ihm 
zusammenhängenden Gewässern. 

21. Besatzmaßnahmen  

21.1 Grundsätze  
1Jede Besatzmaßnahme in einem Gewässer, das der Hegepflicht unterliegt, muss zur Erreichung 
des Hegeziels (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG) erforderlich, mindestens aber mit ihm vereinbar sein 
(Art. 1 Abs. 2 Satz 4 BayFiG, § 22 Abs. 1 Satz 1 AVBayFiG). 2Wichtige Forderungen der Hege 
sind die Fischgesundheit (§ 22 Abs. 1 Satz 2 AVBayFiG) und ein gewässerangepasster 
Artenreichtum. 3Ebenso die grundsätzliche Verpflichtung, aus ökologisch möglichst 
nahestehenden Beständen oder Nachzuchten zu besetzen (§ 22 Abs. 1 Satz 3 AVBayFiG). 
4Fische dürfen grundsätzlich nur in den in der Anlage zur AVBayFiG für die jeweilige Fischart 
bestimmten Flussgebietseinheiten ausgesetzt werden (§ 22 Abs. 2 Satz 1 AVBayFiG). 5Der 
Besatz von Fischen bedarf der Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde (§ 22 Abs. 3 Satz 1 
AVBayFiG), soweit er nicht gemäß § 22 Abs. 3 Satz 2 AVBayFiG von der Genehmigungspflicht 
befreit ist. 6Über die Genehmigung wird regelmäßig auf fachgutachtlicher Grundlage (Nr. 30.2) 
entschieden. 
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21.2 Anordnungen  

21.2.1 1Die Kreisverwaltungsbehörde kann nach Art. 62 Abs. 1 BayFiG Besatzmaßnahmen anordnen 
oder untersagen, sofern das erforderlich ist, um eine dem Hegeziel (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG) 
entsprechende und auch im Übrigen ordnungsgemäße fischereiliche Bewirtschaftung und 
Fischereiausübung zu gewährleisten. 2Sie wird regelmäßig auf fachgutachtlicher Grundlage 
handeln. 3Die Zuständigkeiten anderer Behörden bleiben unberührt. 

21.2.2 1Für Gewässer, die über die Ausgabe von Erlaubnisscheinen befischt werden sollen, werden 
Besatzmaßnahmen mit der Genehmigung nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayFiG festgelegt. 2Die 
notwendigen Vorgaben nimmt der Fischereifachberater in sein Gutachten (vgl. Nr. 7.6) auf. 3Sie 
können je nach den Verhältnissen und Erfordernissen des Einzelfalls von einem bloßen Hinweis 
auf die gesetzlichen Vorschriften (Art. 1 Abs. 2 Satz 4 BayFiG, § 22 AVBayFiG) bis zu 
detaillierten Maßgaben für den Fischbesatz (z. B. Arten, Altersstufen, Mindest- und 
Höchstmengen, Herkünfte) reichen. 4Vorstellungen der Antragsteller sind nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen. 5Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Besatzvorgaben 
während des Genehmigungszeitraums kann vorbehalten werden. 6Sofern bei Anlagen der 
Teichwirtschaft (Art. 2 Nrn. 1 und 2 BayFiG) die Ausgabe von Erlaubnisscheinen für den 
Fischfang mit der Handangel überhaupt in Betracht kommt (vgl. Nr. 7.7.1), müssen sich die 
Besatzvorgaben und die Genehmigung nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayFiG an der bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung gegebenen Ertragsfähigkeit des Gewässers orientieren. 

21.3 Aufzeichnungspflicht  

Der Aufzeichnungspflicht nach § 22 Abs. 5 und 7 Nr. 2 AVBayFiG genügt, wer als Betreiber eines 
Aquakulturbetriebs im Sinne der Fischseuchenverordnung vom 24. November 2008 (BGBl. I 
S. 2315) in der jeweils geltenden Fassung ein Register nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung 
führt. 

21.4 Verbote, Ausnahmen  

21.4.1 1Das Aussetzen von Fischen außerhalb der in der Anlage genannten bestimmten 
Flussgebietseinheiten (vgl. Nr. 21.1 Satz 4) kann die Kreisverwaltungsbehörde nur zur 
Vermeidung nicht beabsichtigter Härten oder in besonders begründeten Fällen zulassen (§ 22 
Abs. 2 Satz 2 AVBayFiG). 2Über eine Ausnahme wird regelmäßig auf fachgutachtlicher 
Grundlage (Nr. 30.2) entschieden. 

21.4.2 1Von den Aussetzverboten des § 22 Abs. 4 Satz 1 und 2 AVBayFiG kann die 
Kreisverwaltungsbehörde nur in eng begrenzten Ausnahmefällen befreien (§ 22 Abs. 4 Satz 3 
AVBayFiG). 2Sie wird regelmäßig auf fachgutachtlicher Grundlage (Nr. 30.2) entscheiden und 
kann die Zulassung (Ermessensentscheidung) mit den zur Wahrung des Hegeziels (Art. 1 Abs. 2 
Satz 3 BayFiG) erforderlichen Nebenbestimmungen versehen. 

21.4.3 1Für das Aussetzen genetisch veränderter Fische gelten die landesrechtlichen Vorschriften nicht, 
soweit das Aussetzen als Freisetzung nach dem bundesrechtlichen Gentechnikgesetz (GenTG) 
genehmigungspflichtig ist. 2Innerhalb seines Anwendungsbereichs bestimmt sich die Zulässigkeit 
des Aussetzens in Gewässern aller Arten allein nach dem GenTG. 3Unberührt bleibt die 
Anwendbarkeit von Vorschriften, die Gesichtspunkte regeln, mit denen sich das GenTG nicht 
befasst (z. B. Tierschutz, Fischgesundheit, ausgewogenes Fischartenspektrum). 

22. Schutz der Flussperlmuschel  
1Behördliche Maßnahmen, die sich auf die fischereiliche Bewirtschaftung eines Gewässers mit 
einem Bestand an Flussperlmuscheln beziehen, sollen auch der Erhaltung und Förderung dieser 
streng geschützten Art dienen. 2Besatzauflagen müssen berücksichtigen, dass die 
Flussperlmuschel für ihre Vermehrung auf einen ausreichenden Bestand an jungen Bachforellen 
angewiesen ist. 
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23. Erwerb, Besitz und Abgabe von Fischen  

23.1 Fischkrankheiten  
1Das Verbot des Inverkehrbringens nach § 27 Abs. 2 Satz 1 AVBayFiG bezieht sich 
insbesondere auf folgende Fischkrankheiten: 

– infektiöse Hämatopoetische Nekrose der Salmoniden (IHN), Kategorie C+D+E, 

– virale Hämorrhagische Septikämie der Salmoniden (VHS), Kategorie C+D+E, 

– Koi Herpesvirus – Infektion der Karpfen (KHV), Kategorie E. 
2Zur Bekämpfung relevanter Fischseuchen verfügt die zuständige Kreisverwaltungsbehörde über 
weitreichende Anordnungsbefugnisse. 3Anderweitige Vorschriften zur Bekämpfung von 
Fischkrankheiten, insbesondere die Fischseuchenverordnung (vgl. Nr. 21.3), bleiben unberührt. 

23.2 Abgabe lebender Krebse  
1Die Hinweispflicht nach § 27 Abs. 2 Satz 2 AVBayFiG hat zu erfüllen, wer lebende 
Zehnfußkrebse aller Arten (mit Ausnahme des Edel- und Steinkrebses) in den Verkehr bringt. 
2Der Hinweis muss schriftlich mit dem vorgeschriebenen Wortlaut gegeben werden. 3Eine 
vorsätzliche Missachtung der Hinweispflicht ist als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht 
(§ 32 Nr. 14 Buchst. c) AVBayFiG). 

23.3 Aufzeichnungspflicht  

Die Aufzeichnungen nach § 27 Abs. 3 AVBayFiG müssen Angaben enthalten über 

– Bestand (Stichtag, Art, Menge, Altersklasse), 

– Zugang (Datum, Herkunft, Art, Menge, Altersklasse), 

– Abgabe (Datum, Verbleib, Art, Menge, Altersklasse). 

24. Sonderregelungen  
1Für die Erteilung einer Befreiung von den in § 29 Abs. 1 AVBayFiG genannten Vorschriften hat 
die Kreisverwaltungsbehörde nach § 29 Abs. 3 AVBayFiG das Einvernehmen mit der 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei, herzustellen. 2Die Befreiung darf nur für 
bestimmte Untersuchungs-, Lehr- und Forschungsvorhaben, die der Antragsteller darzulegen 
und zu begründen hat, ausgesprochen werden. 3Die Kreisverwaltungsbehörde handelt nach 
pflichtgemäßem Ermessen; sie kann die Befreiung mit den erforderlichen Nebenbestimmungen 
verbinden (Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG). 4Die Entscheidung ist dem Institut für Fischerei 
mitzuteilen. 

25. Fischsterben  

25.1 Anzeigepflicht  
1Zur Anzeige verpflichtet sind nach Art. 53 Abs. 2 BayFiG 

– Fischereiberechtigte (Inhaber des Eigentümerfischereirechts oder des selbstständigen 
Fischereirechts), 

– Fischereipächter und andere zur Fischereiausübung in vollem Umfang Befugte (z. B. 
Vorstände von Bewirtschaftungsgenossenschaften oder Mitglieder von rechtsfähigen 
Berufsfischervereinigungen nach Art. 19 Abs. 2 BayFiG), 

– besonders benannte Fischer oder ständige Vertreter nach Art. 12 Abs. 4 Satz 1, Art. 13 
Abs. 2 Nr. 1 oder Art. 19 Abs. 1 BayFiG, 

– Inhaber von Erlaubnisscheinen, Gäste und Helfer. 
2Ein Verstoß gegen Art. 53 Abs. 2 BayFiG ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Nr. 5 BayFiG 
bußgeldbewehrt. 
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25.2 Vorgehen nach Anzeige  
1Wird ein Fischsterben angezeigt, handelt die Kreisverwaltungsbehörde nach der Gemeinsamen 
Bekanntmachung über die Zusammenarbeit der Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden bei 
der Bekämpfung von Umweltkriminalität vom 11. Februar 2016 (AllMBl S. 102) in der jeweils 
geltenden Fassung. 2Sie informiert unverzüglich die Polizei, das Wasserwirtschaftsamt sowie den 
Fischereifachberater und verständigt die Regierung. 3Auf die Vorschriften des Art. 55 BayWG 
über Verantwortlichkeiten und die Informationen des Landesamts für Umwelt auf seiner 
Homepage zu Maßnahmen bei Fischsterben wird hingewiesen. 

26. Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer, Fischwege und Nutzung von Wasserkraft  
1Mit Art. 55 und 56 BayFiG werden die fischereispezifischen Anforderungen innerhalb des 
bundesgesetzlichen, wasserrechtlichen Rahmens (insbesondere §§ 34, 35 WHG) konkretisiert. 
2Ergänzend zu der in § 34 WHG wasserrechtlich geregelten Durchgängigkeit oberirdischer 
Gewässer wird mit Art. 55 BayFiG der fischereirechtliche Aspekt dahingehend abgesichert, dass 
bei der Errichtung bzw. Änderung der dort genannten Anlagen die Erhaltung eines dem Hegeziel 
entsprechenden Fischbestands (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG) nicht gefährdet wird. 3Bei der 
Nutzung von Wasserkraft stellt Art. 56 BayFiG die Erhaltung eines gewässerangepassten und 
artenreichen Fischbestands nach Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG sicher. 

27. Maßnahmen nach Art. 58 BayFiG  
1Das Schlämmen von Fischwassern, das Entnehmen fester Stoffe sowie die Beseitigung und das 
Mähen von Wasserpflanzen sind in jedem Fall so durchzuführen, dass der Naturhaushalt 
möglichst geschont wird (Art. 58 Abs. 3 BayFiG). 2Das gilt unabhängig von der Art des 
Gewässers, von Zeitpunkt und Zweck der Maßnahme sowie dem Bestehen einer 
Erlaubnispflicht, also auch im Rahmen der wasserrechtlich gebotenen Gewässerunterhaltung 
(§ 39 WHG). 3Nr. 19 gilt entsprechend. 4Wasserrechtliche Gestattungspflichten und § 30 
BNatSchG bleiben unberührt. 

27.1 Schlämmen von Fischwassern  
1„Schlämmen“ ist das Entnehmen und jede sonstige Beseitigung von Schlamm. 2Die 
Beschränkungen des Art. 58 Abs. 1 BayFiG gelten nicht für das Schlämmen von Anlagen der 
Fischzucht und Fischhaltung (Art. 58 Abs. 2 BayFiG). 3Im Übrigen ist das Schlämmen außerhalb 
der freigestellten Zeiträume in jedem Fall, also auch im Rahmen der Gewässerunterhaltung, 
nach Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayFiG erlaubnispflichtig. 

27.2 Entnehmen fester Stoffe  
1Es gelten die Regelungen für das Schlämmen mit folgender Abweichung: Das Entnehmen fester 
Stoffe (also vor allem von Sand, Kies, Steinen) ist nicht erlaubnispflichtig, wenn es im Rahmen 
der wasserrechtlich gebotenen Gewässerunterhaltung erfolgt. 2Wird dabei auch „geschlämmt“, 
greift die Erlaubnispflicht ein. 

27.3 Beseitigung und Mähen von Wasserpflanzen  
1Für die Beseitigung von Wasserpflanzen gelten die Regelungen über das Schlämmen (oben 
Nr. 27.1). 2Abweichend davon dürfen Rohr- und Schilfbestände nur nach Maßgabe des Art. 58 
Abs. 1 Satz 2 BayFiG beseitigt werden. 3Die Regelungen über die Beseitigung von 
Wasserpflanzen gelten auch für Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung. 
4Ausgenommen von der Erlaubnispflicht ist nur das Mähen von Wasserpflanzen (also gerade 
nicht ihre völlige Beseitigung) einschließlich der Entnahme des Mähguts, soweit die Maßnahme 
zur Gewährleistung des Wasserabflusses erforderlich ist (Art. 58 Abs. 2 BayFiG). 

28. Schonbezirke (Art 59 BayFiG)  

28.1 Allgemeines  
1Schonbezirke nach Art. 59 BayFiG kann die Kreisverwaltungsbehörde in nicht geschlossenen 
Gewässern und in naturnahen geschlossenen Gewässern von erheblicher Größe und nur zur 
Erhaltung und Förderung der Fischerei im Sinn des Hegeziels (Art. 1 Abs. 2 Satz 3 BayFiG) 
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sowie des Grundsatzes der Nachhaltigkeit ausweisen. 2Für einen Antrag im Rechtssinn ist kein 
Raum; die Kreisverwaltungsbehörde wird vielmehr von Amts wegen tätig. 3Sie soll jedoch 
Anregungen der Fischereiberechtigten, der Fischereisachverständigen, Fischereibehörden und 
Fischereiorganisationen nach Möglichkeit aufgreifen. 

28.2 Schonbezirksverordnung  

Für den Erlass der Schonbezirksverordnung gelten Art. 73 Abs. 1 bis 3 BayWG und die 
einschlägigen Vorschriften des Vierten Teils des LStVG entsprechend (Art. 59 Abs. 1 Satz 2 
BayFiG). 

28.3 Arten der Schonbezirke  
1Als Fischschonbezirke (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayFiG) können vor allem für den 
Fischwechsel und die fischereiliche Bewirtschaftung (vgl. Nr. 1.1) bedeutsame Gewässerteile 
ausgewiesen werden, z. B. Mündungen von Bächen in größere Fließgewässer, besondere 
Tiefen- und Uferbereiche oder Wasserflächen unterhalb von Stauwehren. 2Ebenso 
Gewässerabschnitte, deren Reichtum an – vor allem auch bedrohten – Fischarten vordringlich 
erhalten werden muss. 
3Als Laichschonbezirke (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayFiG) kommen je nach den 
vorherrschenden Fischarten z. B. noch intakte Kiesbetten oder krautbewachsene Altgewässer in 
Betracht. 
4Als Winterlager (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BayFiG) eignen sich besonders Gewässerteile mit 
tieferem Wasser und als Ruhezone tauglichem, fischgerechtem Untergrund. 

28.4 Beschränkungen, Verbote, Ausnahmen  
1Die Beschränkungen nach Art. 59 Abs. 2 BayFiG gelten in einem ausgewiesenen Schonbezirk 
nur, soweit sie in die jeweilige Schonbezirksverordnung ausdrücklich aufgenommen sind. 
2Die erforderlichen Beschränkungen und Verbote (Art. 59 Abs. 2 Satz 1 BayFiG) dürfen nur für 
bestimmte Zeiten (z. B. die Laichzeiten der vorherrschenden Fischarten) verordnet werden. 3Sie 
sind möglichst konkret zu fassen. 4Vorsätzliche und fahrlässige Verstöße können nach Art. 66 
Abs. 1 Nr. 8 BayFiG mit Geldbuße bedroht werden. 
5Die Verordnung kann die Zulassung von Ausnahmen für den Einzelfall nur nach Maßgabe des 
Art. 59 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 und 2 BayFiG vorsehen. 6Die möglichen Ausnahmen müssen der 
Verordnung hinreichend klar zu entnehmen sein. 

28.5 Entschädigung  
1Die Ausweisung eines Schonbezirks stellt regelmäßig eine zulässige Bestimmung von Inhalt 
und Schranken des betroffenen Eigentums dar. 2Eine weiter gehende eigentumsbeschränkende 
Wirkung soll vermieden werden, erforderlichenfalls durch Ausnahmeregelungen. 3Nach Art. 59 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 64 BayFiG ist ein Ausgleich zu leisten, wenn andernfalls der 
Rahmen einer zulässigen Inhalts- und Schrankenbestimmung überschritten würde. 4Nr. 3.4.2  
gilt entsprechend. 

29. Fischereiaufsicht (Art. 60, 61 BayFiG, §§ 30, 31 AVBayFiG)  

29.1 Bestellung auf Antrag oder von Amts wegen  
1Einen Antrag auf Bestellung einer Person als Fischereiaufseher können Fischereiberechtigte, 
Fischereipächter oder Fischereigenossenschaften stellen. 2Wird ein Antrag auf Bestellung, trotz 
Aufforderung, nicht gestellt, können die Kreisverwaltungsbehörden nach eigenem Ermessen 
Fischereiaufseher bestellen, soweit dies im öffentlichen Interesse notwendig ist. 

29.2 Zuverlässigkeit und persönliche Eignung  
1Die Bestellung setzt nicht voraus, dass die vorgeschlagene Person die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt. 2Sie ist wegen Zweifeln an der Zulässigkeit zu versagen,  
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafürsprechen, dass die vorgeschlagene Person ihre 
Aufsichtstätigkeit nicht ordnungsgemäß ausüben würde. 3Im Zweifelsfall kann die 
Kreisverwaltungsbehörde ein Führungszeugnis nach den §§ 30 und 31 BZRG einholen. 
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4Als Fischereiaufseher darf nur bestellt werden, wer gesundheitlich und zeitlich in der Lage  
ist, die Aufgaben des Fischereiaufsehers ordnungsgemäß und regelmäßig wahrzunehmen  
(§ 30 Abs. 1 Satz 2 AVBayFiG). 
5Bei dem für die Bestellung erforderlichen gültigen Fischereischein (§ 30 Abs. 2 Satz 1 
AVBayFiG) kann es sich auch um einen außerbayerischen, nach § 2 Abs. 1 AVBayFiG in Bayern 
geltenden Fischereischein handeln. 6Die Entrichtung der Fischereiabgabe ist nicht erforderlich. 
7Den mündlichen Eignungstest (§ 30 Abs. 2, § 31 Abs. 1 AVBayFiG) muss auch ablegen, wer in 
einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland als Fischereiaufseher tätig war. 8Bei 
Bewerbern, die einschlägige Kenntnisse nachweisen (z. B. Studium der Fischereibiologie, 
Ausbildung zum Polizeibeamten oder Fischwirt), sind nur die verbleibenden Gebiete unter 
entsprechender Kürzung der Höchstdauer des Eignungstests von 20 Minuten zu prüfen. 9Die 
Ausschüsse für die Durchführung des Eignungstests bestellt die Landesanstalt für Landwirtschaft 
jeweils für höchstens fünf Jahre. 

29.3 Bestellung  
1Örtlich zuständig ist die Kreisverwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Fischereiaufseher  
tätig werden soll (Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 BayVwVfG). 2Erstreckt sich der vorgesehene örtliche 
Zuständigkeitsbereich des Fischereiaufsehers auf die Bezirke mehrerer benachbarter 
Kreisverwaltungsbehörden, ist die Behörde zuständig, an die sich die antragstellende Person 
wendet. 3Dies gilt insbesondere bei zusammenhängenden grenzüberschreitenden Gewässern 
(Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG). 

29.3.1 Erfüllt die vorgeschlagene Person die Anforderungen an die Zuverlässigkeit sowie die 
persönliche und fachliche Eignung, besteht ein Rechtsanspruch auf die Bestellung. 

29.3.2 1Die Kreisverwaltungsbehörde kann die Bestellung nach pflichtgemäßem Ermessen mit 
Nebenbestimmungen verbinden. 2In Betracht kommt nach § 30 Abs. 3 Satz 1 AVBayFiG vor 
allem die Verpflichtung des Fischereiaufsehers, an geeigneten Fortbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen. 3Dadurch soll der erforderliche Kenntnisstand der Aufseher erhalten und 
aktualisiert werden. 4Eine Verpflichtung, selbst Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen, wird 
der Kreisverwaltungsbehörde nicht auferlegt. 5Träger von Fortbildungsmaßnahmen kann z. B. 
auch die Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei, die Fischereifachberatung des 
Bezirks oder eine Fischereiorganisation sein. 

29.3.3 1Für die Bestellung von Fischereiaufsehern einschließlich der Erteilung des Dienstabzeichens 
und des Dienstausweises kann die Kreisverwaltungsbehörde nach Art. 65 Abs. 1 Satz 1 BayFiG 
in Verbindung mit dem Kostengesetz weder Gebühren noch Auslagen erheben. 
2Zieht die antragstellende Person die Benennung des Fischereiaufsehers zurück, ist die 
Bestellung regelmäßig nach Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG zu widerrufen. 3Für die Rückgabe 
von Dienstabzeichen und Dienstausweis (vgl. Nr. 29.5) gilt in allen Fällen des Erlöschens der 
Eigenschaft als bestellter Fischereiaufseher Art. 52 BayVwVfG. 

29.4 Örtlicher Zuständigkeitsbereich  
1Der örtliche Zuständigkeitsbereich des bestellten Fischereiaufsehers darf sich nur auf 
Fischwasser erstrecken, in denen die antragstellende Person fischereiausübungsberechtigt ist. 
2Die Zuständigkeitsbereiche der von verschiedenen Antragstellern vorgeschlagenen 
Fischereiaufseher sollen sich möglichst nicht überschneiden. 

29.5 Dienstabzeichen, Dienstausweis  
1Die Fischereiaufseher erhalten von der Kreisverwaltungsbehörde ein Dienstabzeichen nach 
dem Muster der Anlage 10. 2Das Dienstabzeichen ist bei Ausübung der Fischereiaufsicht nach 
außen sichtbar zu tragen (Art. 61 Abs. 7 BayFiG). 3Die erforderlichen Dienstabzeichen können 
beim Behördenverlag Jüngling-gbb GmbH & Co. KG, Homepage: www.juenglingverlag.de 
bezogen werden. 4Dieser Verlag regelt auch die Vergabe der Kontrollnummern, die in die 
Dienstabzeichen eingeprägt werden. 
5Die Fischereiaufseher erhalten von der Kreisverwaltungsbehörde einen Dienstausweis nach 
dem Muster der Anlage 11. 6Die Dienstausweise werden vom Behördenverlag Jüngling-gbb 

https://www.juenglingverlag.de/
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GmbH & Co. KG, Homepage: www.juenglingverlag.de mehrmals jährlich in Sammelterminen 
hergestellt. 7Hierzu wendet sich die Kreisverwaltungsbehörde unter der E-Mail-Adresse 
fischerei@juenglingverlag.de an den Verlag, der für diese ein Onlineformular zur Verfügung 
stellt. 8Das Onlineformular kann von den Kreisverwaltungsbehörden selbst ausgefüllt oder an die 
Fischereiaufseher oder die diese vorschlagenden Fischereiberechtigten weitergegeben und von 
diesen ausgefüllt werden. 9Ferner ist ein biometrisches oder vergleichbares Passbild (Maße ca: 
3,5 x 4,5 cm ohne Rand bzw. 413 px × 532 px, Druck bei 300 dpi in Originalgröße) elektronisch 
hochzuladen. 

29.6 Aufgaben  
1Zu den Rechtsvorschriften im Sinn des Art. 61 Abs. 1 BayFiG gehört nicht nur das 
Fischereirecht, sondern auch anderes Recht, das zumindest auch den Schutz und die Erhaltung 
der Fischbestände sowie die Pflege und Sicherung standortgerechter Lebensgemeinschaften 
regelt. 2Zu nennen sind vor allem einschlägige Bestimmungen des Naturschutzrechts, des 
Wasserrechts, des Tierschutzrechts, des Fischseuchenrechts, des Abfallbeseitigungsrechts und 
des Schifffahrtrechts. 3Die Fischereiaufseher sollen aufklärend wirken, soweit das 
erfolgversprechend ist. 

29.7 Befugnisse  
1Die Befugnisse nach Art. 61 Abs. 2 BayFiG stehen den Fischereiaufsehern gegenüber allen 
Personen zu, die auf, an oder in der Nähe von Gewässern mit Fanggeräten oder mit Fischen 
angetroffen werden. 2Die Wahrnehmung der Befugnisse nach Art. 61 Abs. 3 BayFiG setzt den 
Verdacht einer Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften nach Art. 61 Abs. 1 BayFiG voraus. 
3Dabei dürfen Zwangsmaßnahmen nur unter strikter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit und nur insoweit angewandt werden, als mildere Mittel nicht oder nicht 
erfolgversprechend einsetzbar sind. 

29.8 Verwarnungsverfahren (§§ 56, 57, 58 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – OWiG)  
1Nach den §§ 35, 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG, Art. 62 Abs. 1 BayFiG ist die Kreisverwaltungsbehörde 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem BayFiG oder der aufgrund 
des BayFiG erlassenen Rechtsverordnungen zuständig. 2Gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG kann 
die Kreisverwaltungsbehörde bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten die betroffene Person 
verwarnen und ein Verwarnungsgeld von fünf bis fünfundfünfzig Euro erheben. 
3Gemäß § 57 Abs. 1 OWiG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 Satz 6 BayFiG werden 
Fischereiaufseher hiermit zur Erteilung von Verwarnungen mit Verwarnungsgeld ermächtigt;  
sie haben sich entsprechend auszuweisen. 4Auf die Ermächtigung ist im Dienstausweis 
hinzuweisen.  
5Für das Verwarnungsverfahren können die Grundsätze der Nrn. 2.2.1, 2.2.5 und 2.2.6 der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 12. Oktober 2007  
(AllMBl. S. 529) sowie § 56 Abs. 1 OWiG entsprechend herangezogen werden. 6Das  
Aufkommen der erhobenen Verwarnungsgelder steht nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 6 Bayerisches 
Finanzausgleichsgesetz den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Gemeinden zu. 

29.9 Rechtsstellung  
1Die bestellten Fischereiaufseher sind Amtsträger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c) 
Strafgesetzbuch. 2Sie sind nicht Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, sofern sie diese 
Funktion nicht ohnehin bereits innehaben, z. B. als Polizeibeamte. 

29.10 Fischereivollzugsbeamte als Fischereiaufseher  
1Beamte staatlicher Behörden, die als Fischereivollzugsbeamte im Außendienst eingesetzt 
werden, sind ohne Bestellung nach Art. 60 Abs. 2 BayFiG Fischereiaufseher im Sinn des Art. 60 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayFiG mit den dort genannten Aufgaben und Befugnissen. 2Sie sind nach 
Maßgabe der Ermittlungspersonen-Verordnung Staatsanwaltschaft (StAErmPV) vom 
21. Dezember 1995 (GVBl. 1996 S. 4, BayRS 300-1-2-J) in der jeweils geltenden Fassung 
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. 3Der räumliche Zuständigkeitsbereich dieser 
Fischereiaufseher wird sich regelmäßig mit dem Dienstbezirk der betreffenden Staatsbehörde 
decken. 4Dienstabzeichen und Dienstausweis sind erforderlich. 

https://www.juenglingverlag.de/
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30. Zuständigkeiten und Verfahren  

30.1 Vollzugsbehörden, Verbandsmitwirkung  

30.1.1 1Der Vollzug des BayFiG und der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen, also 
vor allem der AVBayFiG, der Bezirksverordnungen (§ 28 AVBayFiG) und der Verordnungen über 
Schonbezirke nach Art. 59 BayFiG, ist Aufgabe des Staates. 2Nach speziellen Vorschriften sind 
zuständig 

– die Landesanstalt für Landwirtschaft (z. B. als verantwortliche Behörde für die 
Fischerprüfung, für die Durchführung des Lehrgangs mit Eignungstest für Schulungskräfte 
der Fischerprüfung, der Prüfung für Elektrofischer und des Eignungstests für 
Fischereiaufseher), 

– die Regierungen (z. B. Anordnungen zum Schutz der Flussperlmuschel), 

– außerhalb der behördlichen Zuständigkeit der Landesfischereiverband Bayern e. V. für die 
Durchführung der Fischerprüfung (§ 4 Abs. 2 AVBayFiG), 

– die Gemeinden beziehungsweise Verwaltungsgemeinschaften (z. B. für die Erteilung von 
Fischereischeinen). 

30.1.2 1Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Art. 3 BayVwVfG. 2Von mehreren für ein und 
dieselbe Angelegenheit örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörden ist nach Art. 3 Abs. 2 
Satz 1 Halbsatz 1 BayVwVfG die zuerst mit der Sache befasste Behörde zuständig. 

30.1.3 1Bevor die Behörde einen Verwaltungsakt erlässt, der in Rechte eines Beteiligten (Art. 13 
BayVwVfG) eingreift, ist dieser grundsätzlich anzuhören. 2Davon kann vor allem in Eilfällen 
abgesehen werden (Art. 28 BayVwVfG). 

30.1.4 1Die Kreisverwaltungsbehörden führen für die Fischwasser ihres Bezirks Aufzeichnungen  
über Bestand, Arten, Umfang und Inhaber der Fischereirechte, die ihnen im Vollzug des 
Fischereirechts, insbesondere der Art. 22 ff. und 26 BayFiG, als unstreitig bekannt werden  
oder deren Bestehen unanfechtbar festgestellt wird. 2Spezielle Ermittlungen sind hierfür nicht 
durchzuführen. 

30.2 Sachverständige  

30.2.1 1Soweit im Vollzug des Fischereirechts, insbesondere bei der Ermittlung des Sachverhalts von 
Amts wegen (Art. 24 BayVwVfG), Fachkenntnisse benötigt werden, die bei der zuständigen 
Behörde nicht vorhanden sind, schaltet diese Sachverständige ein (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BayVwVfG). 

30.2.2 1Sachverständige beziehungsweise sachverständige Stellen (Art. 62 Abs. 4 Satz 1 BayFiG) sind 

– in erster Linie die Fachberater der Bezirke für das Fischereiwesen (Fischereifachberater), 

– die Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei in Starnberg mit der Außenstelle für 
Karpfenteichwirtschaft in Höchstadt a.d.Aisch und der Staatlichen Fischbrutanstalt in 
Nonnenhorn, 

– der Fischgesundheitsdienst im Tiergesundheitsdienst Bayern e. V. in Grub bei München. 
2Als weitere sachverständige Stellen, die von den zuständigen Behörden je nach den 
Erfordernissen des Einzelfalls gutachtlich zu hören sind, kommen insbesondere in Betracht 

– das Wasserwirtschaftsamt, 

– das Landesamt für Umwelt (insbesondere Fachbereich Gewässerökologie), 

– das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

– die Kreisverwaltungsbehörde (im Gebiet der Landeshauptstadt München für die Bereiche 
Veterinärwesen und Futtermittelrecht die Regierung von Oberbayern) als untere Behörde für 
Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz. 

30.2.3 1Die zuständige Behörde schaltet gemäß Art. 62 Abs. 4 Satz 1 BayFiG nur den für ihren Sitz 
zuständigen Fischereifachberater ein; das gilt auch dann, wenn sich die Angelegenheit über die 
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Bezirksgrenze hinaus erstreckt. 2Die Möglichkeit, eine andere sachverständige Stelle zu hören 
(insbesondere die Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei), bleibt unberührt 
(Art. 62 Abs. 4 Satz 2 BayFiG). 

30.2.4 1Für die Zuständigkeitsverteilung und die Zusammenarbeit zwischen den bayerischen Bezirken 
und staatlichen Fachbehörden gelten die in Bad Füssing am 7. Juli 1983 vereinbarten 
Grundsätze (Anlage 12). 2Es berichten 

– die Fischereifachberater im Rahmen der jährlichen Fachbesprechung (Nr. 3.2.1 der 
Grundsätze) über ihre dienstliche Tätigkeit seit der letzten Besprechung, 

– die Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei in einem Jahresbericht (Nr. 3.2.5 
der Grundsätze) über fischereilich bedeutsame Entwicklungen, wobei ein gegebener 
Handlungsbedarf aufgezeigt und nach Möglichkeit Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen 
werden, 

– die mit dem Fischereiwesen befassten Behörden und Stellen auf dem Dienstweg über 
besondere Schwierigkeiten bei der Anwendung der Grundsätze. 

30.3 Aufsichtsbehörden  
1Die Fachaufsicht über die Kreisverwaltungsbehörden obliegt im Anwendungsbereich  
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen den 
Regierungen und dem Staatsministerium (Art. 62 Abs. 3 BayFiG). 2Ist die Ausgangsbehörde  
eine kreisangehörige Gemeinde oder eine Verwaltungsgemeinschaft (z. B. bei der 
Fischereischeinerteilung), obliegt die unmittelbare Aufsicht dem Landratsamt. 

31. Bußgeldvorschriften (Art. 66 BayFiG)  
1Die vorsätzlich oder fahrlässig begangenen, in Art. 66 Abs. 1 und 2 BayFiG genannten 
Ordnungswidrigkeiten sind bußgeldbewehrt. 2Nach Art. 66 Abs. 3 BayFiG können nur 
vorsätzliche Zuwiderhandlungen mit Geldbuße geahndet werden. 3Die Höhe der Geldbuße 
beträgt bei allen Tatbeständen mindestens fünf Euro; in Fällen nach Art. 66 Abs. 1 BayFiG 
höchstens 7 500,00 Euro; nach Art. 66 Abs. 2 und 3 BayFiG höchstens 1 000,00 Euro. 
4Fahrlässiges Handeln ist in den Fällen des Art. 66 Abs. 1 BayFiG im Höchstmaß mit 
2 500,00 Euro, in den Fällen des Art. 66 Abs. 2 BayFiG im Höchstmaß mit 500,00 Euro  
Geldbuße belegt (vgl. § 17 OWiG). 

32. Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
1Teil 1 dieser Bekanntmachung tritt am 1. März 2025 in Kraft. 2Mit Ablauf des 28. Februar 2025 
tritt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten vom 31. Januar 2022, Az. Z5-7971.1-1/18 (BayMBl. Nr. 125), außer Kraft. 

Teil 2 

Richtlinie für Zuwendungen aus der Fischereiabgabe 
(Fischereiabgaberichtlinie – FiAbgaR) 

Az. L4-7997.2-1/102 

1Gem. Art. 50 des Bayerischen Fischereigesetzes (BayFiG), in der jeweils gültigen Fassung, wird eine 
Fischereiabgabe erhoben. 2Sie wird für die Förderung der Fischerei nach Maßgabe dieser Richtlinie 
verwendet. 
3Die Fördermittel sind Zuwendungen im Sinn von Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung 
(BayHO). 4Es gelten deshalb die Verwaltungsvorschriften (VV) zu diesen Artikeln, insbesondere die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sowie die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften 
(ANBest-K). 
5Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. 
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1. Zweck der Förderung 
1Die Mittel aus der Fischereiabgabe dienen zur Förderung der Fischerei in Bayern. 2Förderziel ist 
vor allem auch der Ausgleich nachteiliger zivilisatorischer Einflüsse auf die Fischbestände und 
den Lebensraum der Fische. 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 1Gefördert werden können Maßnahmen, die der Erhaltung und Verbesserung des natürlichen 
Lebensraumes der Fische (gem. Art. 1 Abs. 1 BayFiG), der Fischhege, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Aus- und Fortbildung der Fischer, der Jugendarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Untersuchung überregionaler, für die Fischerei bedeutsamer Fragen, dienen. 
2Maßnahmen, die dem Erhalt und der Verbesserung des Lebensraums der Fische dienen, sind 
nur zuwendungsfähig, wenn sie über die Gewässerunterhaltspflicht oder bestehende gesetzliche 
Auflagen und rechtliche Verpflichtungen hinausgehen (siehe auch Abschnitt II Nr. 2.2 des 
Anhangs). 3Sie können in begründeten Fällen und vorbehaltlich der Pflichtaufgaben öffentlicher 
Träger auch dann gefördert werden, wenn die Pflicht zur Gewässerunterhaltung bei Dritten liegt. 

2.2 1Detaillierte Regelungen zu einzelnen Förderbereichen und Fördermaßnahmen sowie 
Verfahrensabläufe zur Förderung sind den Nrn. 6 und 7 dieser Richtlinie sowie dem Anhang 
dazu zu entnehmen. 2Der Anhang ist Bestandteil der Richtlinie. 

2.2.1 Es sind nur solche Maßnahmen zuwendungsfähig, bei denen der Antragsteller 
Maßnahmenträger ist oder eine eindeutige Vereinbarung über eine Beteiligung an der 
Maßnahme vorgelegt wird. 

2.2.2 1Der Erwerb von Immobilien (z. B. Wehre, aufgelassene Wasserkraftanlagen etc.), Fischerei- und 
Wasserrechten sowie damit ggf. in Zusammenhang stehende bauliche Maßnahmen können nur 
unter Beachtung der nachfolgend genannten Maßgaben gefördert werden. 
2Bei diesen Vorhaben muss der Landesfischereiverband Bayern e. V. (LFV), ein 
Bezirksfischereiverband (BFV) oder eine Gebietskörperschaft Maßnahmenträger sein, die 
Eigentumsrechte erwerben und der im Anhang zur Richtlinie beschriebene Förderbeirat dem 
jeweiligen Projekt zugestimmt haben. 
3Der Erwerb von Immobilien und Wasserrechten (und ggf. damit verbundene bauliche 
Aktivitäten) ist nur im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes  
der Fische, Krebse und Muscheln (Gewässerrenaturierung etc.) zuwendungsfähig. 
4Der Erwerb von Fischereirechten ist nur dann zuwendungsfähig, wenn damit spezielle 
Forschungsvorhaben oder Modellprojekte verbunden sind. 5Zur Erfüllung der gesetzlichen 
Hegeverpflichtung ist eine laufende Kontrolle des Fischbestandes durch regelmäßige 
Fischbestanderhebungen durchzuführen und nachzuweisen. 6Die Fischereiausübung hat sich 
den Zielen der Forschungsvorhaben und Modellprojekte unterzuordnen und ist entsprechend im 
Antrag klar zu beschreiben. 

2.3 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 

Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere: 

2.3.1 Reisekosten, soweit sie nicht bei der Durchführung von Maßnahmen und Projekten (z. B. im 
Rahmen des Arten- und Gewässerschutzes) anfallen, 

2.3.2 Ausgaben für Maschinen, Geräte und sonstige Anschaffungen, die nicht unmittelbar der 
Fischerei dienen, mit Ausnahme von solchen, die in den Richtlinien und im Anhang dazu als 
zuwendungsfähig benannt sind, 

2.3.3 Ausgaben für Maßnahmen, die unter die Bagatellgrenze fallen (Förderbetrag auf 
Bezirksfischereiverbands-/Landesfischereiverbandsebene 500,00 Euro; Förderbetrag auf 
Vereinsebene 150,00 Euro), mit Ausnahme von Aufwendungen, die bei Seminaren und 
Fortbildungsmaßnahmen anfallen, 

2.3.4 Bewirtungskosten (auch bei Sitzungen und Veranstaltungen), 

2.3.5 Ersatzbeschaffungen, 
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2.3.6 Ausgaben für Maßnahmen, die mit dem Casting-Sport in Zusammenhang stehen, 

2.3.7 bauliche Investitionen, mit Ausnahme der in den Richtlinien und im Anhang angesprochenen 
einschlägigen Maßnahmen, 

2.3.8 Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben von Hoheitsträgern, 

2.3.9 Ausgaben für einen Grunderwerb, es sei denn, der Grunderwerb wäre der eigentliche oder weit 
überwiegende Förderzweck der Maßnahme (siehe Nr. 2.2.2). 

3. Zuwendungsempfänger 

3.1 1Antragsberechtigt für Maßnahmen, die vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) unmittelbar oder unter Einschaltung 
nachgeordneter Behörden abgewickelt werden, sind natürliche oder juristische Personen. 
2Dies betrifft Förderverfahren nach Nr. 6.2 oder von besonderer Bedeutung (insbesondere mit 
bayern- oder deutschlandweiter Relevanz oder internationaler Umsetzung). 3Abgesehen davon 
kann das StMELF Förderverfahren an sich ziehen oder an die Förderstelle abgeben. 

3.2 1Antragsberechtigt für Fördermaßnahmen, die von der Förderstelle beim LFV abgewickelt 
werden, sind Fischereiberechtigte, BFV, Fischereivereine und Fischereiorganisationen, denen 
der LFV die Zuwendungen gem. Nr. 7.2.2 weiterleitet. 
2„Projekte“ oder „Programme“ zum Arten- und Gewässerschutz können auch von den 
Fachberatungen für das Fischereiwesen der Bezirke sowie den BFV beantragt werden; diese 
Anträge sind gem. Nr. 7.2.1 über die BFV einzureichen und generell vom Förderbeirat zu 
entscheiden. 
3Bei Maßnahmen gem. Abschnitt II Nr. 2.1.1 des Anhangs zu dieser Richtlinie gibt es, abgesehen 
von den dort genannten Fällen, keinerlei Einschränkungen auf einen bestimmten Kreis der 
Berechtigten hinsichtlich Trägerschaft der Maßnahme und Beantragung von Fördermitteln. 

3.3 Nichtmitglieder (Einzelpersonen, Organisationen) des LFV dürfen bei der Vergabe von 
Fördermitteln nicht ausgeschlossen werden. 

3.4 Teichwirte und deren Zusammenschlüsse können keine Förderung aus Fischereiabgabemitteln 
erhalten. 

3.5 1Antragsteller, bei denen in der Vergangenheit Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit 
Fördermaßnahmen festgestellt wurden, können für eine Dauer von bis zu drei Jahren von der 
Förderung ausgeschlossen werden. 2Ein entsprechender Beschluss wird von der Förderstelle in 
Abstimmung mit dem Förderbeirat getroffen. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 Voraussetzung für die Förderung ist, dass sich die Maßnahmen der Antragsteller auf bayerische 
Fischgewässer beziehen oder in anderer Weise der bayerischen Fischerei zugutekommen. 

4.2 1Die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn gilt mit der Antragstellung (Eingang bei der 
Förderstelle) als erteilt, sofern der Antrag die Anforderungen nach Nr. 7.2.1 Satz 3 erfüllt. 
2Daraus kann jedoch kein Anspruch auf Förderung abgeleitet werden. 3Der Antragsteller hat das 
volle Finanzierungsrisiko zu tragen. 

5. Art und Umfang der Förderung 

5.1 1Die Förderung wird in Form von Zuwendungen (Projektförderung) im Wege der 
Anteilfinanzierung gewährt. 2Dies gilt nicht für die in dieser Richtlinie vorgesehenen Pauschalen, 
welche als Festbetragsfinanzierung gewährt werden. 

5.2 1Entsprechend den Vorgaben des Anhangs zu dieser Richtlinie können die beantragten 
Maßnahmen bis zur Höhe der dort jeweils genannten prozentualen Fördersätze bzw. Pauschalen 
bezuschusst werden. 2Geldspenden Dritter können als Eigenmittel eingesetzt werden. 3Das gilt 
nicht, wenn der Dritte sich aus eigenem, insbesondere wirtschaftlichem, Interesse an der 
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Finanzierung beteiligt oder von Gesetzes wegen zur Leistung verpflichtet ist (vgl. VV Nr. 2.4.4 zu 
Art. 44 BayHO). 

5.3 Fördermittel für Zuwendungen gem. Nr. 3.2 dieser Richtlinie können nur gewährt werden, wenn 
die Maßnahmen den einzelnen Förderbereichen im Anhang zu dieser Richtlinie zuzuordnen oder 
vom Förderbeirat genehmigt worden sind. 

5.4 1Die für die einzelnen Förderbereiche beantragten und im Finanzierungsplan des 
Zuwendungsbescheides enthaltenen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. 2In den jeweiligen 
Förderbereichen ist eine Überschreitung des Ansatzes bis zu 50 % statthaft. 3Der Gesamtansatz 
darf nicht überschritten werden. 

6. Verfahren bei Maßnahmen die durch das StMELF selbst abgewickelt werden 

6.1 Anträge an das StMELF zur unmittelbaren Förderung 

6.1.1 1Anträge auf Gewährung von Zuwendungen nach Nr. 3.1 dieser Richtlinie sind schriftlich mit 
Formblatt (Anlage 3) an das StMELF zu richten. 2Jedem Antrag ist eine 
Maßnahmenbeschreibung sowie ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan beizulegen; 
außerdem sind zeitliche Angaben zum Mittelbedarf zu machen. 

6.1.2 1Bewilligungs-/Ablehnungsbescheide werden vom StMELF erlassen. 2Der LFV wird über die 
Entscheidungen informiert. 

6.1.3 1Zuständig für die Prüfung des Verwendungsnachweises ist die Staatliche Führungsakademie für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (FüAk). 2Sie teilt das Prüfungsergebnis dem StMELF mit, 
das ggf. die entsprechenden Maßnahmen ergreift (z. B. Rückforderung). 3Die erstatteten Mittel 
stehen wieder zur Förderung der Fischerei zur Verfügung. 

6.2 Antrag des LFV an das StMELF zum Betrieb der Förderstelle und zur Abwicklung von 
Fördermaßnahmen 

6.2.1 1Das StMELF teilt der Förderstelle zum 15. Dezember eines jeden Jahres die Höhe der aus der 
Fischereiabgabe voraussichtlich für das nächste Jahr verfügbaren Mittel mit. 2Der Antrag auf 
Gewährung von Fördermitteln zum Betrieb der Förderstelle und zur Abwicklung von 
Fördermaßnahmen durch diese (gem. Nr. 3.2) ist bis spätestens zum 1. April eines jeden Jahres 
nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel an das StMELF zu stellen. 

6.2.2 1Der Antragszeitraum ist auf das Kalenderjahr bezogen. 2Für die Antragstellung ist das in 
Anlage 1 zu dieser Richtlinie vorgegebene Formblatt zu verwenden. 

6.2.3 Der Bewilligungs-/Ablehnungsbescheid wird vom StMELF erlassen. 

6.2.4 1Zuständig für die Prüfung des Verwendungsnachweises ist die FüAk. 2Sie teilt das 
Prüfungsergebnis dem StMELF mit, das ggf. die entsprechenden Maßnahmen ergreift (z. B. 
Rückforderung). 3Die erstatteten Mittel stehen wieder zur Förderung der Fischerei zur Verfügung. 
4Satz 3 gilt auch für bewilligte Mittel, die im jeweiligen Förderzeitraum nicht abgerufen werden. 

7. Verfahren bei Maßnahmen die durch die Förderstelle abgewickelt werden 

7.1 Förderstelle 

7.1.1 1Mit Ausnahme der nach Nr. 3.1 durch das StMELF abzuwickelnden Förderanträge werden alle 
anderen Förderanträge durch die beim LFV errichtete Förderstelle abgewickelt. 
2Sie ist eine eigenständige Einrichtung des LFV, die ausschließlich der Verwaltung der 
Fördermittel aus der Fischereiabgabe und dem Vollzug der Fischereiabgabeförderung dient. 3Die 
Förderstelle ist dem geschäftsführenden Präsidium unterstellt; Aufsicht und Kontrolle werden 
durch den Präsidenten und den Schatzmeister ausgeübt. 

7.1.2 1Angemessene Ausgaben für Personal, einschließlich Personalverwaltung, Ausstattung, z. B. 
EDV-Ausstattung inkl. Support; Raumkosten, inkl. Raumnebenkosten; Ersatzinvestitionen, z. B. 
Büromöbel und Ausgaben, die sich aus der Tätigkeit der Förderstelle ergeben, können aus 
Mitteln der Fischereiabgabe gefördert werden; diese Förderung kann auch in Form einer 
Jahrespauschale erfolgen. 
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2Die für den Betrieb der Förderstelle benötigten Mittel sind in der für den jeweiligen 
Förderzeitraum bewilligten Gesamtsumme enthalten. 

7.1.3 An der Förderstelle ist eine fortführende EDV-gestützte Auflistung der Förderfälle nach 
Maßnahmenträgern zu führen, aus der die jeweils geförderten Maßnahmen ersichtlich sind. 

7.1.4 1Die Förderstelle ist verpflichtet, zuwendungsrelevante Unterlagen (Anträge von Dritten, 
Bewilligungsschreiben der Förderstelle, Verwendungsnachweise, Rechnungen und 
Auszahlungsbelege), welche in Papierform vorliegen oder in das Online-Förderportal 
hochgeladen wurden, mindestens fünf Jahre lang nach der Vorlage des 
Gesamtverwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder nach 
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 
2Originalrechnungen und Originalzahlungsbelege, die an Dritte zurückgereicht werden, müssen 
in Kopie bzw. ab Einführung des Online-Förderportals in digitaler Form vorhanden sein. 
3Sofern bei einzelnen Fördermaßnahmen gem. Anhang zu den Richtlinien zusätzliche 
Bestätigungen, behördliche Genehmigungen oder Belegexemplare erforderlich sind, sind auch 
diese beim jeweiligen Förderakt in Papierform bzw. ab Einführung des Online-Förderportals in 
digitaler Form zu verwahren. 

7.1.5 Soweit bei bestimmten Maßnahmen eine Bewilligung gem. Anhang nicht möglich erscheint, oder 
sie ein Investitionsvolumen von 50 000,00 Euro übersteigen, hat der im Anhang zu den 
Richtlinien beschriebene Förderbeirat über einen Vorschlag für eine Ausnahme zu entscheiden. 

7.1.6 Eine Zuordnung/Aufteilung der jeweils zur Verfügung stehenden Fördermittel nach 
Mitgliederzahlen in den Vereinen/Verbänden oder nach Aufkommen der Fischereiabgabemittel 
aus den einzelnen Regionen/Regierungsbezirken ist nicht zulässig. 

7.1.7 Bei gleichen Fördertatbeständen sind grundsätzlich auch die gleichen Fördersätze anzuwenden. 

7.1.8 Die Förderstelle ist für die Einleitung und Abwicklung von Rückforderungen gegenüber Dritten 
zuständig. 

7.2 Antragstellung/Bewilligung 

7.2.1 1Die gem. Nr. 3.2 dieser Richtlinie Antragsberechtigten stellen ihre Anträge auf Zuwendungen mit 
Formblatt (Anlage 2) bzw. nach Einführung über das Online-Förderportal an den jeweiligen BFV. 
2Der BFV leitet die Anträge mit einer kurzen Stellungnahme innerhalb von vier Wochen an die 
Förderstelle beim LFV weiter. 3Die Anträge müssen eine eindeutige und nachvollziehbare 
inhaltliche Darstellung zum Zweck der Maßnahme sowie die erforderlichen Unterlagen enthalten. 
4Soweit vorgegeben, müssen die erforderlichen Zustimmungen der jeweils zuständigen 
Fachbehörden sowie die positiven Stellungnahmen der Fachberatung für Fischerei und der 
Kreisverwaltungsbehörde den Anträgen beiliegen. 5Die BFV haben die Antragsunterlagen, die sie 
an die Förderstelle übermitteln, vorab auf Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen und 
Angaben zu prüfen. 6Fehlende Unterlagen oder Angaben sind von den Antragstellenden 
nachzufordern. 7Unvollständige Anträge werden von der Förderstelle zurückgewiesen. 

7.2.2 1Die Förderstelle hat im Rahmen der im jeweiligen Förderabschnitt zur Verfügung stehenden 
Mittel durch privatrechtliche Fördervereinbarung (Anlagen 4, 4a) die Mittel nach Vorlage und 
Prüfung des Verwendungsnachweises (Anlage 4b) an Dritte weiterzugeben. 2Der Abschluss der 
privatrechtlichen Fördervereinbarungen und die Einreichung der Verwendungsnachweise kann 
nach Einführung des Online-Förderportals auch digital erfolgen. 

7.2.3 1Bei Weiterleitung der Mittel an Dritte ist nach VV Nr. 13.5 zu Art. 44 BayHO zu verfahren. 
2Die Zuwendungen sind als Projektförderung/Anteilfinanzierung (bzw. bei Pauschalen gem. 
Anhang II Nr. 3.2.4 als Projektförderung/Festbetragsfinanzierung) weiterzugeben. 
3Den Dritten ist die Einhaltung der ANBest-P (siehe Nr. 8.1 dieser Richtlinie) aufzuerlegen. 
4Die Zweckbindungsfristen sind, wie unter Nr. 8.2 dieser Richtlinie vorgesehen, festzulegen. 
5Das Prüfungsrecht nach Nr. 7.3 ANBest-P ist gegenüber den Dritten auch für das StMELF oder 
seinen Beauftragten auszubedingen. 
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7.2.4 1Auch für zentrale Maßnahmen, bei denen der LFV selbst Maßnahmenträger ist, sind durch die 
Förderstelle entsprechende Darstellungen der einzelnen Förderfälle im jeweiligen Förderzeitraum 
vorzunehmen. 2Eine Fördervereinbarung für eigene Maßnahmen des LFV ist jedoch nicht 
erforderlich. 

7.2.5 1Für alle Vorhaben, die über die Förderstelle abgewickelt werden, gilt, dass Anträge, die noch im 
laufenden Förderjahr bearbeitet werden sollen, bis spätestens 30. September des jeweiligen 
Jahres bei der Förderstelle vorliegen müssen. 2Davon ausgenommen sind Anträge nach Nr. 8 im 
Abschnitt II des Anhangs zur Richtlinie. 

7.3 Mittelabruf/Verwendungsnachweis 

7.3.1 1Zur Abwicklung von Fördermaßnahmen durch die Förderstelle sind die erforderlichen Mittel bei 
der FüAk abzurufen; dazu ist durch die Förderstelle ein separates Bankkonto 
„Fischereiabgabeförderung“ zu führen. 2Beim Abruf von Fördermitteln für Dritte muss der 
Förderstelle der Verwendungsnachweis mit dem Nachweis der Bezahlung durch den 
Maßnahmenträger vorliegen und eine Prüfung durch die Förderstelle erfolgt sein. 
3Die bei der FüAk abgerufenen und auf dem Bankkonto „Fischereiabgabeförderung“ 
vereinnahmten Mittel sind innerhalb von vier Wochen an die Einzelantragsteller weiterzuleiten. 

7.3.2 Die vorgelegten Verwendungsnachweise sowie die Rechnungen und Zahlungsbelege für 
zentrale (eigene) Maßnahmen sind durch die Förderstelle auf Richtigkeit und Förderfähigkeit zu 
prüfen; die unter den Nrn. 7.1.4 dieser Richtlinie genannten Vorgaben sind zu beachten. 

7.3.3 1Ausgaben können nur dann als zuwendungsfähig anerkannt werden, wenn eine den 
Antragsteller betreffende Rechnung mit entsprechendem Zahlungsnachweis vorliegt. 2Die Mittel 
verfallen, wenn sie nicht bis zum 15. November eines jeden Jahres unter Vorlage des 
Verwendungsnachweises abgerufen werden. 3Sofern dieser Termin nicht eingehalten werden 
kann, kann ausnahmsweise eine Verlängerung eingeräumt werden, wenn vor Ablauf der Frist 
eine schriftliche Mitteilung mit Begründung vorliegt. 

7.3.4 1Eine Förderung ohne Zahlungsnachweis ist nur in folgenden Fällen zulässig: 

a) im Förderbereich „Verbesserung des fischereilichen Lebensraumes (Gewässerrenaturierung 
etc.)“ sowie 

b) bei speziellen, vom Förderbeirat genehmigten Projekten oder Programmen, bei denen 
ebenfalls auf freiwilliger Basis entsprechende Dienstleistungen erbracht werden. 

2In den Fällen der Buchst. a) und b) können freiwillige Arbeiten und Sachleistungen von  
Vereins-bzw. Verbandsangehörigen den zuwendungsfähigen Ausgaben zugerechnet werden. 
3Freiwillige Arbeitsleistungen können gem. der in Ziffer I der Anlage zum IMS vom 08.08.2022  
(Gz. H2-5813-3-1) bekannt gegebenen zuschussfähigen Höchstsätze als Eigenleistung 
angesetzt werden. 4Für Personen die Helfertätigkeiten oder Leistungen erbringen, die keine 
besondere fachliche Qualifikation voraussetzen (Hilfsarbeiter) ist ein Stundensatz i. H. v.  
12,15 Euro förderfähig. 5Soweit Personen Tätigkeiten oder Leistungen erbringen, die eine 
besondere fachliche Qualifikation voraussetzen (Facharbeiter) ist ein Stundensatz i. H. v.  
21,96 Euro förderfähig. 6Beim Nachweis über die unentgeltlich geleisteten Arbeiten sind die  
von den einzelnen Mitarbeitern geleisteten Arbeitsstunden inkl. Einsatz von Gerätschaften  
durch entsprechende Aufzeichnungen zu dokumentieren und von den jeweiligen Personen 
abzuzeichnen. 
7Sachspenden können nur bis zu 80 % des angemessenen Nettoverkehrswertes angesetzt 
werden. 

c) im Bereich Jugendförderung und Inklusion: Für ehrenamtliche Dienstleistungen bei der 
Durchführung von Jugendzeltlagern und Jungfischertagen auf Bezirksverbandsebene sowie 
bei Aktionen zur Inklusion (siehe Nr. 10 im Abschnitt II des Anhangs zur Richtlinie) können 
Arbeitsstunden mit 60,00 Euro pro Tag bei einer nachweislichen Mitwirkung von mindestens 
6 Stunden angesetzt werden. Zusätzlich können Mitwirkende, die mit ihrem eigenen 
Fahrzeug zu vorgenannten Veranstaltungen angereist sind, eine Wegstreckenentschädigung 
erhalten. Hierfür gilt Art. 6 Abs. 1 Bayerisches Reisekostengesetz entsprechend. Es ist nur 
die kürzeste Strecke zwischen Wohn- und Veranstaltungsort entschädigungsfähig. Personen, 
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die ein Fahrzeug nicht selbst führen (Mitfahrer) erhalten keine Wegstreckenentschädigung. 
Erfolgt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, können grundsätzlich nur die Kosten für 
die günstigste Fahrkarte ersetzt werden. Bei Anreise in Gruppen sollen Gruppentickets 
genutzt werden.  

Als Betreuungsschlüssel wird eine Betreuungsperson je 10 Minderjähriger im Jugendbereich 
bzw. eine Betreuungsperson je 5 Teilnehmenden im Inklusionsbereich angesetzt. Darüber 
hinaus gelten folgende Maßgaben: 

aa) Bei weniger als 10 Minderjährigen im Jugendbereich bzw. 5 Teilnehmenden im 
Inklusionsbereich kann trotzdem eine Betreuungsperson angesetzt werden. 

bb) Im Inklusionsbereich kann, bei besonderer Indikation der zu betreuenden Personen, in 
begründeten Fällen ein anderer Betreuungsschlüssel anerkannt werden. 

7.3.5 Soweit erforderlich, hat die Förderstelle bei fraglichen Einzelfällen ggf. auch eine Vor-Ort-
Kontrolle im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung vorzunehmen und das Ergebnis zu 
protokollieren. 

7.3.6 1Maßnahmenbezogene Einnahmen und Leistungen Dritter sowie Skonti und Rabatte sind stets in 
Abzug zu bringen. 
2Soweit der Zuwendungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz 
berechtigt ist, kann die Umsatzsteuer in die zuwendungsfähigen Ausgaben einbezogen werden. 

7.4 1Die Zusammenfassung aller Einzelverwendungsnachweise ergibt einen 
Gesamtverwendungsnachweis. 
2Der Gesamtverwendungsnachweis ist entsprechend der in Anlage 5 zu dieser Richtlinie 
vorgegebenen Form zu erstellen. 3Er ist bis spätestens zum 1. April des folgenden 
Kalenderjahres der FüAk vorzulegen. 
4Dem Gesamtverwendungsnachweis ist eine Bestätigung beizufügen, dass die von der 
Förderstelle an Dritte weitergeleiteten Zuwendungen gem. Nr. 6.4 der ANBest-P und anhand von 
Originalbelegen geprüft worden sind. 
5Ferner ist dem Gesamtverwendungsnachweis ein Vermerk beizufügen, dass die 
satzungsgemäß gewählten Prüforgane des LFV (Revisoren) den Verwendungsnachweis geprüft 
haben. 

8. Allgemeine Bestimmungen 

8.1 1Die ANBest-P bzw. ANBest-K sind zum Bestandteil der Bewilligungsbescheide zu machen. 
2Davon abweichende Regelungen sind gem. Nr. 5 der VV zu Art. 44 BayHO im jeweiligen 
Bescheid zu regeln. 3Die Nrn. 3.1 und 3.2 ANBest-P (Vergabe von Aufträgen) werden nicht 
angewendet. 4Für Maßnahmen mit einem Netto-Auftragswert über 5 000,00 Euro ist jedoch eine 
Markterkundung nachzuweisen. 5Dazu sind grundsätzlich drei Vergleichsangebote einzuholen 
und dem Antrag beizulegen. 6In Einzelfällen und bei glaubhafter Darlegung bezüglich fehlender 
Anbieter, z. B. weil ein Produkt oder eine Dienstleistung nur von weniger als drei Marktakteuren 
angeboten werden, kann auf eine Markterkundung verzichtet werden. 
7Soweit Gebietskörperschaften durch die Förderstelle beim LFV Zuwendungen erhalten, ist die 
Einhaltung der vorstehend genannten ANBest-K in die Fördervereinbarung aufzunehmen. 8Eine 
aktuelle Fassung dieser Bestimmungen ist dem Antragsteller mit der Vereinbarung zu 
übermitteln. 

8.2 1Die zeitliche Bindung der geförderten Maßnahmen für den Zuwendungszweck endet bei 

– Bauten und baulichen Anlagen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zwölf Jahre 
nach Fertigstellung bzw. Erwerb, 

– sonstigen Gegenständen fünf Jahre nach Fertigstellung bzw. Lieferung. 
2Werden Gegenstände, die aus Fördermitteln beschafft worden sind, vor Ablauf der oben 
festgelegten Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet, mindert sich 
der zurückzuzahlende Betrag pro volles Jahr ordnungsgemäßer Verwendung bei Bauten usw. 
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um 8 1/3 % gerechnet ab Fertigstellung bzw. Erwerb und bei sonstigen Gegenständen um 20 % 
gerechnet ab der Fertigstellung bzw. der Lieferung. 

8.3 1Das StMELF sowie der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) haben das Recht, die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Fördermittel durch Einsicht in die in Papierform oder 
digitaler Form geführten Bücher und Belege an Ort und Stelle entweder selbst zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. 2Im Übrigen richtet sich das Prüfungsrecht des ORH nach 
Art. 91 BayHO. 

9. Inkrafttreten 

Teil 2 dieser Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2027 außer Kraft. 

Hubert B i t t l m a y e r  
Ministerialdirektor 
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Anlage 1 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 

 

 

Vorderseite: 
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Anlage 1 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 

 

Rückseite: 
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Anlage 2 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 
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Anlage 3 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 
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Anlage 4 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 
 

Vorderseite: 
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Anlage 4 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 
 

Rückseite: 
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Anlage 5 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 
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 Anlage 6 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 
 

 

Fischereiabgabe für den Fischereischein auf Lebenszeit – Einmalzahlung 

 

– ohne Ermäßigung nach § 9 Abs. 4 AVBayFiG – 

 

Lebensalter bei 

Zahlung 
Betrag in Euro 

Lebensalter bei 

Zahlung 
Betrag in Euro 

14 300 41 192 

15 300 42 192 

16 300 43 160 

17 300 44 160 

18 300 45 160 

19 300 46 160 

20 300 47 160 

21 300 48 128 

22 300 49 128 

23 288 50 128 

24 288 51 128 

25 288 52 128 

26 288 53 96 

27 288 54 96 

28 256 55 96 

29 256 56 96 

30 256 57 96 

31 256 58 64 

32 256 59 64 

33 224 60 64 

34 224 61 64 

35 224 62 64 

36 224 63 32 

37 224 64 32 

38 192 65 32 

39 192 66 32 

40 192 67 32 
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Anlage 7 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 
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Anlage 10 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 
 

 

Dienstabzeichen für Fischereiaufseher 

Das Dienstabzeichen für Fischereiaufseher ist ein schildförmiges Abzeichen aus Metall. Seine obere 

Breite beträgt 43 mm, die Länge einschließlich der 20 mm hohen Abrundung 55 mm. Die 

Grundfärbung des Abzeichens ist silbergrau. Das Abzeichen wird begrenzt von einem 1mm breiten 

dunkelgrünen Rand. In der Mitte ist das Landeswappen mit weißblauen Rauten und darunter eine 

Forelle eingezeichnet. Am oberen Rand ist ein 14 mm breiter Raum abgetrennt; er trägt die 4 mm 

hohe Inschrift „Fischereiaufsicht“ und darunter die eingeprägte 3 mm hohe Kontrollzahl. 
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Anlage 11 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 1 (VwVFiR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 
 

 

Vorderseite: 

 

 

Rückseite: 

 



BayMBl. 2025 Nr. 89 26. Februar 2025

Seite 56 von 101

 
Anlage 12 

 
zur Bekanntmachung über den Vollzug des 

Fischereirechts und Förderung der Fischerei 
 

zu Teil 1 (VwVFiR) 
 

vom 4. Februar 2025 
 
 

 
Grundsätze 

über die Zuständigkeitsverteilung und die Zusammenarbeit im 
Fischereiwesen zwischen dem Bayerischen Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den 
bayerischen Bezirken 

 
1. Grundlagen der Zuständigkeitsverteilung 
 

Mit Entschließung vom 13. August 1908 wurden alle Kreise (Bezirke) von 
der Kammer des Innern angewiesen, einen Fischereisachverständigen, 
der gleichzeitig als Kreiswanderlehrer für Fischerei zu wirken hatte, anzu-
stellen. In der Praxis nahmen die Kreiswanderlehrer dann aufgrund ent-
sprechender Dienstanweisungen im Wesentlichen folgende Aufgaben 
wahr: 

 
− Praktische Beratung für die Fischzucht- und Teichwirtschaftsbetriebe 

im Regierungsbezirk, 
− Sachverständige Beratung und Auskunft gegenüber Behörden in 

Fischereiangelegenheiten, 
− Mitwirkung beim Vollzug des Bayerischen Fischereigesetzes und der 

Landesfischereiverordnung sowie in fischereilichen Fragen beim Voll-
zug des Wassergesetzes. 
 

Neben den durch die königliche Regierung, Kammer des Innern, übertra-
genen Aufgaben und den Aufgaben im eigenen Wirkungskreis der Bezirke 
gibt es auch Aufgaben, die staatliche Stellen erfüllen. Im Lauf der Entwick-
lung lag der Schwerpunkt der Aufgaben der Kreiswanderlehrer (Bezirks-
fachberater) tatsächlich auf beratendem Gebiet. 
 
Das Landwirtschaftsförderungsgesetz (LwFöG) vom 8. August 1974 hat 
klargestellt, dass das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten für eine den jeweiligen Verhältnissen angemessene fachliche Be-
ratung der in der Fischereiwirtschaft tätigen Personen und deren Zusam-
menschlüsse zu sorgen hat (Art. 3, Art. 20). Diesen gesetzlichen Auftrag 
erfüllt das Staatsministerium bezüglich der den Bezirken in unveränder-
tem Umfang belassenen Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis 
(Nr. 2.1.2) durch die Ausübung der Fachaufsicht nach der Bezirksord-
nung. Die in Nr. 2.1.1 aufgeführten Aufgaben im eigenen Wirkungskreis 
der Bezirke lässt das Landwirtschaftsförderungsgesetz unberührt. 
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Das Staatsministerium sieht davon ab, zusätzliches staatliches Personal 
einzustellen, soweit die Bezirke im eigenen oder übertragenen Wirkungs-
kreis tätig sind. 
 

2. Abgrenzung der Zuständigkeiten im Einzelnen 
 
Demnach gelten derzeit folgende Zuständigkeiten im Fischereiwesen: 
 

2.1 Die Bezirke nehmen folgende Aufgaben wahr: 
 

2.1.1 Im eigenen Wirkungskreis 
 
− Beratung der Angler, Fischereiorganisationen und Fischwassereigen-

tümer über die Bewirtschaftung der Fischwasser, die Fischwasser-
pflege, die Fischbestandspflege und den Fischereischutz, 

− Beratung in der Teichwirtschaft (unter Berücksichtigung von Nr. 2.1.2, 
1. Halbsatz), 

− Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Lehrveranstaltungen 
auf Bezirksebene, insbesondere in den Lehr- und Beispielsbetrieben 
der Bezirke, 

− Lehrveranstaltungen für Schulungskräfte der Organisationen in Bezug 
auf die Vorbereitung der Prüflinge auf die staatliche Fischerprüfung (in 
Ergänzung zur Landesanstalt, die ebenfalls einen Lehrgang durch-
führt), 

− Betrieb und Unterhaltung von Lehr- und Beispielsbetrieben. 
 

2.1.2 Im übertragenen Wirkungskreis 
 

− Beratung der Betriebe mit Teichwirtschaft und der Betriebe mit Fluss- 
und Seenfischerei, 

− Mitwirkung beim Vollzug von Gesetzen als Sachverständige insbeson-
dere beim Fischereigesetz, Flurbereinigungsgesetz und der Landesfi-
schereiverordnung, 

− Sachverständigentätigkeit bei staatlichen Förderungsmaßnahmen in 
Ergänzung zur Tätigkeit der Regierungen, 

− Erstellung von Gutachten gegenüber Gerichten und Staatsanwalt-
schaften, 

− Durchführung von anwendungsorientierten Erprobungen im Bereich 
der Erwerbsfischerei. Die Arbeitsprogramme sind mit der Landesan-
stalt abzustimmen. 
 

2.2 Die Selbsthilfeeinrichtungen nehmen folgende Aufgaben wahr: 
 

2.2.1 Die Erzeugerringe als Selbsthilfe Einrichtungen nach dem Landwirt-
schaftsförderungsgesetz sind zuständig für die Qualitäts- und 
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Leistungsprüfungen. Die Ringassistenten des Landeskuratoriums der Er-
zeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e. V. führen diese Prüfun-
gen durch und interpretieren sie den Mitgliedern der Erzeugerringe. Die 
Rechts- und Fachaufsicht über das Landeskuratorium obliegt gemäß Art. 
11 LwFöG dem Staatsministerium. Die Dienst- und Fachaufsicht über die 
Ringassistenten hat das Landeskuratorium an die jeweiligen Ringvorsit-
zenden delegiert. Die Tierzuchtämter unterstützen diese bei der fachli-
chen Aufsicht über die Ringassistenten. Bei der fachlichen Betreuung der 
Ringassistenten wirken die Landesanstalt für Fischerei und die Fische-
reifachberater der Bezirke mit. 

 
2.2.2 Die Selbsthilfeeinrichtung des Tiergesundheitsdienstes Bayern e. V. (Ab-

teilung Fischgesundheitsdienst) übernimmt durch ihre Fachtierärzte für 
Fischkrankheiten bestimmte Aufgaben der Fischkrankheitsvorsorge, der 
Krankheitserkennung, der Krankheitsbehandlung und die einschlägige Be-
ratung, soweit nicht freiberufliche Tierärzte tätig sind. 

 
2.3 Die Regierungen, die Bayerische Landesanstalt für Fischerei in Starnberg 

und die Staatliche Fischbrutanstalt Nonnenhorn nehmen folgende Aufga-
ben wahr: 
 

2.3.1 Regierungen: 
 

− Vollzug fischereirechtlicher Vorschriften, 
− Vollzug der staatlichen Förderungsmaßnahmen in der Fischerei. 

 
2.3.2 Bayerische Landesanstalt für Fischerei und Staatliche Fischbrutanstalt: 

 
− Fortbildung (Lehrgänge und Seminare für Schulungskräfte der Fische-

reiorganisationen, für Gewässerwarte, für Fischereiaufseher, Funktio-
näre und Jugendwarte der Fischereiorganisationen sowie für Haus-
frauen; Fachtagungen auf Bundesebene), 

− Beratung nur auf Anforderung in besonderen Einzelfällen, insbeson-
dere in grundsätzlich, landesweit bedeutsamen Angelegenheiten, 

− Mitwirkung beim Vollzug des Berufsbildungsgesetzes (Fischwirt), so-
wie Durchführung der staatlichen Fischerprüfung, 

− Anwendungsorientierte Forschungstätigkeit und Versuchswesen, 
− Sachverständigentätigkeit, Stellungnahmen und Fachgutachten 

schwieriger Art (insbesondere wenn grundsätzlich und landesweit be-
deutsam), Obergutachten, Beweissicherungsmaßnahmen beim Voll-
zug von Rechtsvorschriften, 

− Förderungsmaßnahmen in der beruflichen Aus- und Fortbildung, 
− Fachbezogene Förderungsmaßnahmen. 
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3. Grundsätze der künftigen Zusammenarbeit 
 

3.1 Für Aufgaben, die von den Bezirken im übertragenen Wirkungskreis wahr-
genommen werden, gelten die Bestimmungen der Bezirksordnung für den 
Freistaat Bayern, insbesondere die Bestimmungen zur Fachaufsicht und 
zum Weisungsrecht (Art. 91, Art. 97, Art. 98). Für die übertragenen Aufga-
ben ist das Staatsministerium Fachaufsichtsbehörde. Es ist befugt, sich 
jederzeit über die übertragenen Aufgaben zu unterrichten. 
 
Für Aufgaben, die von den Bezirken im eigenen Wirkungskreis bzw. von 
den staatlichen Stellen in eigener Zuständigkeit wahrgenommen werden, 
ist ein reger gegenseitiger Informationsaustausch sachdienlich und wün-
schenswert. 
 
Der Verwaltungsverbund zwischen den Regierungen und den Bezirken 
nach Art. 35 ff. der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern bleibt unbe-
rührt. 
 

3.2 Für die Zusammenarbeit im Bereich der Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises gilt Folgendes: 
 

3.2.1 Fachbesprechungen 
Die Landesanstalt für Fischerei lädt im Einvernehmen mit dem Staatsmi-
nisterium die Bezirke (Fischereifachberater) jährlich zu mindestens einer 
Fachbesprechung ein. Die Bezirke werden die Fischereifachberater zu 
diesen Fachbesprechungen entsenden. Zweck dieser Besprechungen ist 
es, Angelegenheiten der Fischerei auf Landesebene zu koordinieren und 
gegenseitig Informationen auszutauschen. 

 
3.2.2 Fachtagungen 

Die Landesanstalt für Fischerei und die Bezirke laden gegenseitig zu ihren 
Fachtagungen ein, soweit die Erörterung gemeinsam interessierender 
Fachfragen ansteht. 

 
3.2.3 Fachfortbildung 

Die Bayerische Landesanstalt für Fischerei und die Staatliche Führungs-
akademie bieten bei Bedarf Fortbildungsveranstaltungen für die bei den 
Bezirken für die Fischerei tätigen Beratungskräfte an.  

 
3.2.4 Grundsätze für die Mitwirkung als Sachverständige beim Vollzug von Ge-

setzen 
Eine möglichst einheitliche Wahrnehmung der Sachverständigentätigkeit 
ist von der Sache her notwendig und trägt zu einer rationelleren Erledi-
gung der Aufgaben bei. Das Staatsministerium und die Bezirke erarbeiten 
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daher gemeinsam Grundsätze für die Sachverständigentätigkeit beim 
Vollzug von Gesetzen. 

 
3.2.5 Berichte und Informationen 

Die Landesanstalt für Fischerei erstellt einen Jahresbericht, den sie den 
Bezirken zustellt. Ferner werden die Sachverhalte festgelegt, über die das 
Staatsministerium die Bezirke bzw. die Bezirke das Staatsministerium in-
formieren. Zu aktuellen Fragen in Angelegenheiten des übertragenen Wir-
kungskreises kann das Staatsministerium im Einzelfall Berichte und Un-
terlagen anfordern. 

 
3.2.6 Zusammenarbeit mit den Fischerzeugerringen 

Der Ringassistent ist Angestellter des Landeskuratoriums der Erzeuger-
ringe für tierische Veredelung (LKV)und untersteht seiner Dienst- und 
Fachaufsicht. Neben der Tätigkeit des Ringassistenten übt die Beratung in 
den Ringbetrieben auf Bezirksebene der Bezirksfischereifachberater aus. 
Das Staatsministerium wird sich dafür einsetzen, dass die Fischereifach-
berater der Bezirke im Ausschuss des Fischerzeugerrings beratende 
Stimme erhalten. 

 
3.2.7 Regelungen des Schriftverkehrs 

Von Schreiben in wichtigen Angelegenheiten erhält der Verband der Be-
zirke einen Abdruck. 
Schreiben eines Bezirks an das Staatsministerium unterzeichnet der Lei-
ter der Hauptverwaltung des Bezirks, in besonders wichtigen Angelegen-
heiten der Bezirkstagspräsident. 

 
4. Das Staatsministerium und die Bezirke gehen davon aus, dass diese 

Grundsätze bis zu einer Neufassung des Fischereigesetzes gelten; ferner 
ist anzustreben, dass diese Grundsätze bei der Änderung des Fischerei-
gesetzes und anderer einschlägiger Gesetze berücksichtigt werden. 



BayMBl. 2025 Nr. 89 26. Februar 2025

Seite 61 von 101

Anlage 1 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 2 (FiAbgaR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 
 

 
    

 
Bayerisches Staatsministerium für  
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Tourismus 
Ludwigstraße 2 
80539 München 

 

    

 

 
 
 
 
 

Antrag 

auf Zuwendung aus der Fischereiabgabe 

 
 
 
Empfänger der Zuwendung: 

Name 

Landesfischereiverband Bayern e. V. 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

Mittenheimer Str. 4, 85764 Oberschleißheim 

Telefon / Telefax 

089/642726-0 oder 089/642726-66 

 
Bankverbindung: 

Bank (Name und Ort) 

      

IBAN  

       

 

Zur Förderung der Fischerei in Bayern wird für das Jahr       eine Zuwendung 

aus Mitteln der Fischereiabgabe in einer Gesamthöhe von 

        € 
beantragt. 
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1. Maßnahmen der Fischereivereine und der Bezirksverbände 

Darstellung der geschätzten Aufwendungen nach Förderbereichen: 

(Die jeweiligen Maßnahmen aller Vereine und Bezirksverbände sind nach Förderbereichen 
zusammenzufassen.) 

 

Förderbereich 
Geschätzter Aufwand 

€ 

Geschätzte Zuwendung 

€ 

z. B. Förderung der Jugendarbeit             

z. B. Anschaffung von Geräten zur Hege  
 des Fischbestandes 

            

etc.             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Summe:             

 

2. Zentrale Maßnahmen des Landesfischereiverbandes Bayern e. V. 

Darstellung der vorgeschätzten Aufwendungen nach Förderbereichen: 

(Die jeweiligen Maßnahmen des LFV sind nach Förderbereichen zusammenzufassen.) 

 

Förderbereich 
Geschätzter Aufwand 

€ 

Geschätzte Zuwendung 

€ 

z. B. Förderung der Jugendarbeit             

z. B. Untersuchungen und Gutachten             

etc.             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Summe:             
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3. Zuwendung für den Betrieb der Förderstelle 

(Alternative Beantragung möglich; entweder nach Nr. 3.1 oder Nr. 3.2) 

3.1 Geschätzte Personalkosten:       € 

 Geschätzte Sachkosten:       € Gesamt:       € 

3.2 Höhe der festgelegten jährlichen Pauschalsumme für das Jahr       :       € 

4. Fördervolumen 

 Gesamtsumme der geschätzten Zuwendungen aus den Nrn. 1, 2   

und Nrn. 3.1 bzw. 3.2:       €  

5. Bestätigung und Erklärung zu den subventionserheblichen Tatsachen 

Ich / Wir versichere/n die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und bestätige/n, dass es sich bei 
den beantragten Maßnahmen, soweit es sich um Investitionsgüter handelt, nicht um 
Ersatzbeschaffungen handelt. 

Mir / Uns ist bekannt, dass die  

a) in diesem Antrag und den dazu vorgelegten Unterlagen enthaltenen Angaben  

– zum Antragsteller und ggf. zum Zuwendungsempfänger, 

– zu den geplanten Maßnahmen, 

– zu den voraussichtlichen Gesamtkosten und zur Finanzierung der Maßnahmen, 

b) im nach der Durchführung/Beendigung des Vorhabens einzureichenden 
Verwendungsnachweis enthaltenen Angaben 

– im Sachbericht zur tatsächlichen Verwendung der Zuwendung entsprechend der 
Bestimmungen des Zuwendungsbescheids zur Maßnahmenausführung und zur 
zweckentsprechenden Verwendung,  

– zum zahlenmäßigen Nachweis, 

c) nach den Bestimmungen des Bewilligungsbescheids bzw. Nr. 5 ANBest-P einer Mitteilungs- 
und Nachweispflicht unterliegenden Sachverhalte  

für die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung und somit 
subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind. 

Ich / Wir haben davon Kenntnis, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige 
Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen 
bei diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) zur Folge 
haben können. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Schreiben (Antrag) sowie der in den 
vorgelegten Anlagen gemachten Angaben wird hiermit versichert. Ich/wir verpflichte(n) 
mich/uns, jede Änderung bei den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.  

6. Hinweise zum Datenschutz  

Die mit dem Antrag (einschließlich der Anlagen) erhobenen Daten werden zur Feststellung der 
Antragsberechtigung und der Höhe der Förderung benötigt und auf einem Server des IT-
Dienstleistungszentrums des Freistaats Bayern gespeichert, welches durch das Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung betrieben wird. Sie werden zur Abwicklung des 
Antrags, für entsprechende Kontrollen, für die Überwachung der Auszahlung sowie zur Erstellung 
des Agrarberichts und sonstiger vorgeschriebener Berichte benötigt und dazu vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus sowie dessen 
nachgeordneten Behörden verarbeitet. Zu Prüfzwecken kann auch eine Verarbeitung durch den 
Bayerischen Obersten Rechnungshof erfolgen. Die Daten werden im Rahmen der Auszahlung an 
die zuständige Kasse des Landes Bayern weitergeleitet. 
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Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die erbetenen Daten angegeben werden. Nach 
Ablauf von 12 Jahren ab Gewährung der Zuwendung werden die Daten gelöscht. 

Sie erhalten Informationen zum Datenschutz betreffend die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus im Internet unter www.stmelf.bayern.de/datenschutz. 

 

Ort, Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift des 
Zuwendungsempfängers 
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Anlage 2 
 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

 
zu Teil 2 (FiAbgaR) 

 
vom 4. Februar 2025 

 
    

Über* 
      
      
      
      

 

 

    

 
mit der Bitte um Kenntnisnahme und Weiterleitung 

 
an die 
Förderstelle beim 
Landesfischereiverband Bayern e. V. 
Mittenheimer Str. 4 
85764 Oberschleißheim 
 
 
 
 

Antrag 

auf Zuwendung aus der Fischereiabgabe 

 
Antragsteller: 

Name bei Fischereivereinen bitte angeben: 1. 
Vorsitzender  

            

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

      

Telefon / Telefax 

      

E-Mail 

      
 
  

 
* Anschrift des jeweiligen Bezirksfischereiverbandes einfügen. 
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Bankverbindung: 

Bank (Name und Ort) 

      

IBAN  

       

1. Beschreibung der beantragten Maßnahme (ggf. Beiblatt verwenden): 

Inhalt / Umfang:       

      

      

Zweck/Begründung:      

      

      
 

Gesamtkosten der beantragten Maßnahme       € 

 

2. Kosten und Finanzierung 
  

2.1 Ist der Antragsteller alleiniger Maßnahmenträger?  Ja  Nein 
Wenn Nein, wer ist an der Maßnahme beteiligt und in welcher Höhe? 
(ggf. Beiblatt verwenden) 

  

       

       

       
 
2.2. Wurden / werden für die beantragte Maßnahme anderweitig 
        Zuwendungen beantragt? 

 
 Ja 

 
 Nein 

Wenn Ja, wer gewährt die Zuwendungen/Mitfinanzierungen und in  
welcher Höhe? 
(Ggf. Beiblatt verwenden) 
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2.3 Finanzierungsplan 

Eigenmittel*  € 

Zuwendung aus der Fischereiabgabe  € 

andere Finanzierungsmittel (s. Nr. 2.1)  € 

andere Zuwendungen (s. Nr. 2.2)  € 

 € 

Gesamtkosten  € 

*Es wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Differenz zwischen der beantragten und der
tatsächlich gewährten Zuwendung, durch zusätzliche Eigenmittel zu decken ist.

2. Antragsteller ist gemäß § 15 UStG vorsteuerabzugsberechtigt?   Ja   Nein 

3. Genehmigungen / Gestattungen / Bestätigungen

       Nein 3.1 Ist die Maßnahme genehmigungspflichtig?   Ja     

3.2   Sofern für die beantragte/n Maßnahme/n aufgrund der Vorgaben im Anhang zu den Richtlinien 
Bestätigungen, Gestattungen oder Genehmigungsbescheide erforderlich sind, sind sie nachstehend 
aufzuführen und als Anlage dem Förderantrag beizufügen (z. B. positive Stellungnahme oder Bescheid 
der Kreisverwaltungsbehörde bei Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes der Fische). 

Soweit derartige Dokumente zum Zeitpunkt der Antragstellung vom Antragsteller nicht, oder noch nicht 
beschafft werden konnten, ist von der Förderstelle ein entsprechender Fördervorbehalt in der 
Fördervereinbarung anzubringen und die Vorlage der Dokumente zusammen mit dem 
Verwendungsnachweis einzufordern. 

Hinweis: 
Sofern eine Förderung durch Mittel aus der Fischereiabgabe gewährt wird, sind die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen (ANBest-P/K) anzuwenden und als Bestandteil der Fördervereinbarung zu 
beachten und einzuhalten. Die Nrn. 3.1 und 3.2 ANBest-P (Vergabe von Aufträgen) werden nicht 
angewendet. 

Für Maßnahmen mit einem Netto-Auftragswert über 5 000 € ist jedoch eine Markterkundung 
nachzuweisen. Dazu sind grundsätzlich drei Vergleichsangebote einzuholen und dem Antrag 
beizulegen. Auf Nr. 8.1 Satz 6 der Fischereiabgaberichtlinie wird hingewiesen. 

4. Bestätigung und Erklärung zu den subventionserheblichen Tatsachen

Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und bestätige/n, dass es sich bei
den beantragten Maßnahmen, soweit es sich um Investitionsgüter handelt, nicht um
Ersatzbeschaffungen handelt.
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Mir/Uns ist bekannt, dass die  

a) in diesem Antrag und den dazu vorgelegten Unterlagen enthaltenen Angaben  

– zum Antragsteller, 

– zur geplanten Maßnahme, 

– zu den voraussichtlichen Gesamtkosten und zur Finanzierung der Maßnahme, 

– zur Vorsteuerabzugsberechtigung, 

b) im nach der Durchführung/Beendigung der Maßnahme einzureichenden 
Verwendungsnachweis enthaltenen Angaben 

– zur tatsächlichen Verwendung der Zuwendung entsprechend der Bestimmungen 
des Zuwendungsbescheids zur Maßnahmenausführung und zur 
zweckentsprechenden Verwendung  

– zum zahlenmäßigen Nachweis 

c) nach den Bestimmungen des Bewilligungsbescheids bzw. Nr. 5 ANBest-P / ANBest-K einer 
Mitteilungs- und Nachweispflicht unterliegenden Sachverhalte  

für die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung und somit 
subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind.  

Ich/Wir haben davon Kenntnis, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige 
Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen 
bei diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) zur Folge 
haben können. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Schreiben (Antrag) sowie der in den 
vorgelegten Anlagen gemachten Angaben wird hiermit versichert. Ich/wir verpflichte(n) 
mich/uns, jede Änderung bei den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.  

5. Hinweise zum Datenschutz  

Die mit dem Antrag (einschließlich der Anlagen) erhobenen Daten werden zur Feststellung der 
Antragsberechtigung und der Höhe der Förderung benötigt und auf einem Server des 
Landesfischereiverband Bayern e. V. gespeichert. Sie werden zur Abwicklung des Antrags, für 
entsprechende Kontrollen und für die Auszahlung benötigt und dazu verarbeitet. Zu Prüfzwecken 
kann auch eine Verarbeitung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus sowie den Bayerischen Obersten Rechnungshof 
erfolgen. 

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die erbetenen Daten angegeben werden. Nach 
Ablauf von 12 Jahren ab Gewährung der Zuwendung werden die Daten gelöscht. 

Sie erhalten Informationen zum Datenschutz betreffend die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch den Landesfischereiverband Bayern e. V. im Internet unter 
www.lfvbayern.de/datenschutz. 

 

 

 

Ort, Datum  Rechtsverbindliche Originalunterschrift des 
Antragstellers 
(bei Fischereivereinen vom ersten 
Vorsitzenden) 
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Zur Bearbeitung durch die Förderstelle: 
(Nicht vom Antragsteller auszufüllen!) 
 
Prüfungsvermerk: s. eigenes Dokument 
 
 
 
Antrag geprüft und Fördervereinbarung mit 
Datum vom       erstellt. 

 
Datum  Unterschrift 

Oberschleißheim, den       
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Anlage 3 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

zu Teil 2 (FiAbgaR) 

vom 4. Februar 2025 

Antrag 

auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln der Fischereiabgabe 
nach Nrn. 3.1 bzw. 6.1 der Fischereiabgaberichtlinie 

Antragsteller: 

Name 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

Telefon / Telefax 

E-Mail 

Bankverbindung: 

Bank (Name und Ort) 

IBAN 

Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Tourismus 
Ludwigstraße 2 
80539 München 
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1. Beschreibung der beantragten Maßnahme 
(ausführliche Darstellung des Vorhabens inkl. des zeitlichen Ablaufs; ggf. Beiblatt verwenden) 

2. Kostenaufstellung (gegliedert nach Positionen, ggf. Beiblatt verwenden) 

 

 

Gesamtkosten  

€

€ 

€

€ 

€ 

€ 

€

3. Kostenaufteilung über die Projektjahre (Erläuterung d. zeitlichen Ablaufs unter Nr. 1) 

Jahre 202 202 202 202 

Kosten in € 
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€ 

Ja

4. Finanzierungsplan (Darstellung der Finanzierung) 

Eigenmittel € 

Zuwendung aus der Fischereiabgabe 

andere Finanzierungsmittel1) 

Gesamtkosten 

1) bitte näher erläutern: 

€ 

€ 

€ 

€ 

5. Durchführung der Maßnahme 

Träger der Maßnahme/des Projektes und verantwortlich für deren Durchführung ist: 

Sofern die Maßnahme/das Projekt von mehreren Personen/Organisationen/Einrichtungen 
gemeinsam durchgeführt und finanziert wird, ist dem Antrag ggf. auch eine entsprechende 
Vereinbarung über die gemeinsame Aktion und Finanzierung beizufügen. Dabei ist in der 
Vereinbarung zu benennen, wer als Träger der Maßnahme und Antragsteller auftritt. 

 Nein 6. Antragsteller ist gemäß § 15 UStG vorsteuerabzugsberechtigt? 

7. Bestätigung und Erklärung zu den subventionserheblichen Tatsachen 

Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und bestätige/n, dass es sich bei 
den beantragten Maßnahmen, soweit es sich um Investitionsgüter handelt, nicht um 
Ersatzbeschaffungen handelt. 

Mir / Uns ist bekannt, dass die 

a) In diesem Antrag und den dazu vorgelegten Unterlagen enthaltenen Angaben 

− zum Antragsteller und ggf. zum Zuwendungsempfänger, 

− zu geplanten Maßnahme, 

− zu den voraussichtlichen Gesamtkosten und zur Finanzierung der Maßnahme 
(Finanzierungsplan), 

b) im nach der Durchführung/Beendigung des Vorhabens einzureichenden 
Verwendungsnachweis enthaltenen Angaben 
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− im Sachbericht zur tatsächlichen Verwendung der Zuwendung entsprechend der 
Bestimmungen des Zuwendungsbescheids zur Maßnahmenausführung und zur 
zweckentsprechenden Verwendung, 

− zum zahlenmäßigen Nachweis, 

c) nach den Bestimmungen des Bewilligungsbescheids bzw. Nr. 5 ANBest-P / ANBest-K 
einer Mitteilungs- und Nachweispflicht unterliegenden Sachverhalte 

für die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung und somit 
subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind. 

Ich / Wir haben davon Kenntnis, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder 
unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer 
Mitteilung über Änderungen bei diesen Angaben die Strafverfolgung wegen 
Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) zur Folge haben können. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Schreiben (Antrag) sowie der in 
den vorgelegten Anlagen gemachten Angaben wird hiermit versichert. Ich/wir 
verpflichte(n) mich/uns, jede Änderung bei den gemachten Angaben unverzüglich 
anzuzeigen. 

8. Hinweise zum Datenschutz 

Die mit dem Antrag (einschließlich der Anlagen) erhobenen Daten werden zur Feststellung der 
Antragsberechtigung und der Höhe der Förderung benötigt und auf einem Server des IT-
Dienstleistungszentrums des Freistaats Bayern gespeichert, welches durch das Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung betrieben wird. Sie werden zur Abwicklung des 
Antrags, für entsprechende Kontrollen, für die Überwachung der Auszahlung sowie zur Erstellung 
des Agrarberichts und sonstiger vorgeschriebener Berichte benötigt und dazu vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus sowie dessen 
nachgeordneten Behörden verarbeitet. Zu Prüfzwecken kann auch eine Verarbeitung durch den 
Bayerischen Obersten Rechnungshof erfolgen. Die Daten werden im Rahmen der Auszahlung an 
die zuständige Kasse des Landes Bayern weitergeleitet. 

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die erbetenen Daten angegeben werden. Nach 
Ablauf von 10 Jahren ab Gewährung der Zuwendung werden die Daten gelöscht. 

Sie erhalten Informationen zum Datenschutz betreffend die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus im Internet unter www.stmelf.bayern.de/datenschutz. 

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des 
Antragstellers 
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Förderstelle beim Landesfischereiverband Bayern e. V. 
Mittenheimer Str. 4• 85764 Oberschleißheim 
Tel.: 089 64 27 26 53 
Fax: 089 64 24 26 52 

Förderstelle beim Landesfischereiverband Bayern e. V. 
Mittenheimer Str. 4, 85764 Oberschleißheim 

(Adresse) 

Anlage 4 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

zu Teil 2 (FiAbgaR) 

vom 4. Februar 2025 

Datum: 

Förderung der Fischerei aus Mitteln der Fischereiabgabe 

Anlagen 

– Vereinbarung (2-fach) 

– Formblatt Verwendungsnachweis 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr Antrag auf Förderung ist beim LFV am eingegangen und wird in der 

Förderstelle unter der Fördernummer geführt. 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass Sie für die beantragte/n Maßnahme/n einen Zuschuss 
erhalten können. Bitte senden Sie uns ein Exemplar der beiliegenden Vereinbarung innerhalb von 14 Tagen 
unterschrieben zurück, ansonsten kann die Verfügbarkeit der Mittel nicht zugesichert werden. 

Fördermittel können erst nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 4a 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

zu Teil 2 (FiAbgaR) 

vom 4. Februar 2025 

LFV Fördernummer: 

Vereinbarung über die Förderung 

der Fischerei aus Mitteln der Fischereiabgabe 

zwischen 

Landesfischereiverband Bayern e. V. (Förderstelle) 

Mittenheimer Str. 4 

85764 Oberschleißheim 

und 
Zuwendungsempfänger: 

Name 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

Telefon / Telefax 

über 

die Förderung der Fischerei gemäß der Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus für Zuwendungen aus der Fischereiabgabe vom 19.12.2024 
(793-L). 

1. Auf Ihren Antrag vom ________________ wird für folgende Maßnahme/n der Fischerei eine 
Förderung aus Mitteln der Fischereiabgabe gewährt: 
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Kurzbezeichnung der Maßnahme 
zur Förderung 

beantragte Kosten 
€ 

Fördersatz 
% 

Förderbetrag 
€ 

Summe: 

Die Förderung beträgt 
€ 

Die gewährte Förderung erfolgt im Wege einer Anteilfinanzierung. 

2. Die Mittel sind zweckgebunden und dürfen nur zur Deckung der Ausgaben der unter Nr. 1 
benannten Fördermaßnahme/n verwendet werden. 

3. Die anliegenden Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P/K) sind als Bestandteil dieser 
Vereinbarung zu beachten und einzuhalten. Die Nrn. 3.1 und 3.2 ANBest-P (Vergabe von 
Aufträgen) werden nicht angewendet. Für Maßnahmen mit einem Netto-Auftragswert über 
5 000 € ist jedoch eine Markterkundung durchzuführen. Dazu sind grundsätzlich drei 
Vergleichsangebote einzuholen und dem Antrag beizulegen. Auf Nr. 8.1 Satz 6 der 
Fischereiabgaberichtlinie wird hingewiesen. 

4. Die Mittel verfallen, wenn sie nicht bis zum 15. November dieses Jahres unter Vorlage des 
Verwendungsnachweises abgerufen sind. Sofern dieser Termin nicht eingehalten werden kann, 
wird um rechtzeitige schriftliche Mitteilung mit Begründung gebeten. Der Verwendungsnachweis 
ist in diesem Fall im nächsten Jahr zu führen. 

5. Die zeitliche Bindung der geförderten Maßnahmen für den Zuwendungszweck endet bei 

– Bauten und baulichen Anlagen, Grundstücken und eigentumsgleichen Rechten, 
zwölf Jahre nach Fertigstellung, 

– sonstigen Gegenständen fünf Jahre nach Fertigstellung bzw. Lieferung. 

6. Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt auf das Konto des Zuschussempfängers 

Bank (Name und Ort) 

IBAN 

nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises. 
Der Verwendungsnachweis ist anhand des beigefügten Formblattes zu erbringen und in 
einfacher Ausfertigung innerhalb von einem Monat nach Abschluss der Maßnahme bei der 
Förderstelle des Landesfischereiverbandes Bayern e. V. vorzulegen. 
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Zum Verwendungsnachweis gehören Originalbelege (quittierte Rechnungen oder Rechnungen 
mit Bankbeleg [Kopie des Kontoauszugs]) und ein Sachbericht mit nachvollziehbarer 
Darstellung der Maßnahme, inkl. der notwendigen Nachweise. 

7. Der Landesfischereiverband ist berechtigt, von dieser Vereinbarung im Ganzen bzw. bezüglich 
einzelner Maßnahmen zurückzutreten. Ein Rücktrittsrecht ist insbesondere gegeben, wenn 

– die Voraussetzungen für den Abschluss der Vereinbarung nachträglich entfallen sind, 

– der Abschluss der Vereinbarung durch Angaben des Empfängers zustande gekommen ist, 
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, 

– der Empfänger den in dieser Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

– die in die Förderung einbezogene(n) Maßnahme(n) nach Prüfung des 
Gesamtverwendungsnachweises durch die Staatliche Führungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten als nicht förderfähig eingestuft wird (werden). 

– Im Falle des Rücktritts von der Vereinbarung ist der Förderbetrag zurückzuzahlen, bei nicht 
ordnungsgemäßer Verwendung ggf. anteilig. Der zu erstattende Betrag ist entsprechend der 
Regelung in Art. 49a Abs. 3 des BayVwVfG zu verzinsen. 

Wenn Gegenstände, die aus Fördermitteln beschafft worden sind, vor Ablauf der unter Nr. 5 
festgelegten Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet werden, 
mindert sich der zurückzuzahlende Betrag pro volles Jahr ordnungsgemäßer Verwendung bei 
Bauten usw. um 8 1/3 %, gerechnet ab Fertigstellung bzw. Erwerb, und bei sonstigen 
Gegenständen um 20 %, gerechnet ab der Fertigstellung bzw. ab der Lieferung. 

8. Die für die Förderung maßgeblichen Unterlagen sind fünf Jahre lang ab Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, soweit in Rechtsvorschriften keine längere 
Aufbewahrungsfrist vorgesehen ist. 

9. Der Landesfischereiverband, das Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Forsten und Tourismus sowie der Oberste Rechnungshof sind berechtigt, Bücher, Belege und 
sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung des Förderbetrages vor Ort 
zu prüfen oder prüfen zu lassen. 

10. Auf die Strafbarkeit des Subventionsbetruges nach § 264 StGB wird hingewiesen. Angaben im 
Antrag und den eingereichten Unterlagen sind subventionserheblich im Sinne von § 264 des 
StGB in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes und Art. 1 des Bayerischen 
Strafrechtsausführungsgesetzes (s. Erklärung im Antrag). 

Ort, Datum 

Unterschrift Landesfischereiverband 

Ort, Datum 

Unterschrift Zuwendungsempfänger 
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Zur Bearbeitung durch die Förderstelle: 
(Nicht vom Antragsteller auszufüllen!) 

Prüfungsvermerk: 
Ggf. Bemerkungen: 

Fördervereinbarung eingegangen 
am: 

Datum 

Oberschleißheim, den 

Unterschrift 
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Anlage 4b 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

zu Teil 2 (FiAbgaR) 

vom 4. Februar 2025 

Förderstelle beim 
Landesfischereiverband Bayern e. V. 
Mittenheimer Str. 4 
85764 Oberschleißheim 

Verwendungsnachweis 

zur Fördervereinbarung mit dem Landesfischereiverband Bayern e. V. (Förderstelle) vom 

LFV Fördernummer 

1. Empfänger der Zuwendung: 

Name 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

Telefon / Telefax 

Mit o. g. Fördervereinbarung wurde eine Zuwendung aus Mitteln der Fischereiabgabe für die umseitig 
aufgeführten Aufwendungen in einer Gesamthöhe von höchstens 

€ 
gewährt. 

2. Zweck der Zuwendung und Darstellung der durchgeführten Maßnahme(n) (ggf. Beiblatt verwenden): 
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☐  Die Finanzierung erfolgte wie im Antrag angegeben

3. Finanzierung

☐

 

  Zur Finanzierung standen zusätzliche Drittmittel zur Verfügung in Höhe von: _____________ €
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Erklärung: 
In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, 
dass 
– die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem 

geförderten Vorhaben angefallen sind (bei Förderung von Baumaßnahmen: und mit der 
Baurechnung übereinstimmen), 

– die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden, 
– die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des in der Fördervereinbarung näher bezeichneten 

Zuwendungszwecks verwendet wurde, 
– die in der Fördervereinbarung einschließlich den dort enthaltenen Nebenbestimmungen 

genannten Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden. 

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Zuwendung im Fall ihrer zweckwidrigen Verwendung der 
Rückforderung und Verzinsung unterliegt. 

Ort und Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des 
Zuwendungsempfängers 
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Zur Bearbeitung durch die Förderstelle: 
(Nicht vom Antragsteller auszufüllen!) 

Prüfungsvermerk: 
Ggf. Bemerkungen: 

Verwendungsnachweis geprüft und Zuwendungsbetrag festgesetzt in 
Höhe von €. 

Förderbetrag angewiesen am: 

Datum 

Oberschleißheim, den 

Unterschrift 
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Anlage 5 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

zu Teil 2 (FiAbgaR) 

vom 4. Februar 2025 

Staatliche Führungsakademie für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
– Kompetenzzentrum Förderprogramme – 
Heinrich-Rockstroh-Str. 10 
95615 Marktredwitz 

Verwendungsnachweis 

zum 

Bewilligungsbescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft, Forsten und Tourismus vom Nr. L4-7997.2-

Empfänger der Zuwendung: 

Name 

Landesfischereiverband Bayern e. V. 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

Mittenheimer Str. 4, 85764 Oberschleißheim 

Telefon / Telefax 

089/642726-0 oder 089/642726-66 

Mit o. g. Bewilligungsbescheid wurde eine Zuwendung aus Mitteln der Fischereiabgabe in einer 
Gesamthöhe von 

€ 
gewährt. 

1. Zweck der Zuwendung 
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2. Sachlicher Bericht 

Auf einem Beiblatt ist die Darstellung des Gesamtaufwandes der Arbeiten oder Aufgaben, für die die 
Zuwendung gewährt wurde, sowie Angaben zu Erfolg und Auswirkungen in den einzelnen 
Förderbereichen, Programmen und Projekten vorzunehmen. Die Darstellung ist entsprechend zu 
gliedern. 

Siehe Beiblatt! 

3. Einzelaufstellung zum Verwendungsnachweis 

Siehe Anlage! 

Der zahlenmäßige Nachweis ist als gesonderte Anlage zu diesem Verwendungsnachweis zu führen. In 
ihm sind sämtliche im betreffenden Förderjahr bezuschussten Fördermaßnahmen, untergliedert in die 
beiden Blöcke „Maßnahmen der Vereine und Bezirksverbände“ und „Maßnahmen des LFV“, einzeln 
darzustellen. Dabei sind innerhalb der beiden Blöcke die einzelnen Maßnahmen den jeweiligen 
Förderbereichen zuzuordnen. 

Die Kostenzusammenstellung in den einzelnen Förderbereichen ist wie folgt darzustellen: 

Beispiel: 

Förderbereich: Förderung der Jugendarbeit 

Lfd. 
Nr. 

Datum der 
Bewilligung 

Zuwendungs-
empfänger Förderzweck 

Ausgaben 
€ 

Zuwendung 

Gesamt Förder-
fähig 

Betrag 
€ 

Datum 
der Über-
weisung 

1 

2 

3 

Insgesamt: 

Die einzelnen Förderbereiche sind abschließend zu einer Gesamtsumme zusammenzufassen. 

4. Betrieb der Förderstelle 

Die abgerufenen Mittel für den Betrieb der Förderstelle sind, soweit dafür nicht ein Pauschalbetrag gewährt 
wurde, in einer separaten Darstellung, gegliedert nach Personal- und Sachkosten, nachzuweisen und dem 
Verwendungsnachweis, zusammen mit einer Aufstellung über den jeweiligen Zeitpunkt und die Höhe der 
anteilig entnommenen Tranchen, beizufügen. 
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5. Erklärung 

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, dass 

– die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem geförderten 
Vorhaben angefallen sind (bei Förderung von Baumaßnahmen: und mit der Baurechnung 
übereinstimmen), 

– die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden, 

– die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bezeichneten 
Zuwendungszwecks verwendet wurde, 

– die im Zuwendungsbescheid einschließlich den dort enthaltenen Nebenbestimmungen genannten 
Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden. 

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Zuwendung im Fall ihrer zweckwidrigen Verwendung der 
Rückforderung und Verzinsung unterliegt. 

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des 
Zuwendungsempfängers 
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Anhang 

zur Bekanntmachung über den Vollzug des 
Fischereirechts und Förderung der Fischerei 

zu Teil 2 (FiAbgaR) 

vom 4. Februar 2025 

I. Gremien und Kompetenzen 

1. Förderstelle 

Beim Landesfischereiverband Bayern e. V. (LFV) wird die Gewährung und Verwaltung der 
Fördermittel aus der Fischereiabgabe (Förderung) durch eine Förderstelle abgewickelt. Sie ist eine 
eigenständige Einrichtung des LFV, jedoch dem geschäftsführenden Präsidium unterstellt; Aufsicht 
und Kontrolle werden durch den Präsidenten und den Schatzmeister ausgeübt. 

Sie ist an die einschlägigen Vorgaben der Förderrichtlinie und dieses Anhangs sowie die 
Beschlüsse des Förderbeirats gebunden. 

2. Förderbeirat 

2.1 Zusammensetzung 

Der Förderbeirat des LFV besteht aus dem geschäftsführenden Präsidium des LFV, dem 
Generalsekretär oder Geschäftsführer des LFV, der Förderstelle, den Präsidenten der 
Bezirksfischereiverbände (BFV) sowie je einem Vertreter des Instituts für Fischerei der 
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der Fischereifachberatungen der 
Nordbayerischen Bezirke (Unterfranken, Oberfranken sowie Mittelfranken ), der 
Fischereifachberatungen der Südbayerischen Bezirke (Schwaben, Oberbayern, Niederbayern 
sowie Oberpfalz) und der Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (FüAk). Die Leitung obliegt dem Präsidenten des LFV. 

Zur Abhandlung spezieller Themenbereiche können weitere Personen (ohne Stimmrecht) 
zugezogen werden (z. B. Artenschutzreferent des LFV zu entsprechenden Fachfragen, Vertreter 
der jeweils zuständigen Fischereifachberatung, ein Vertreter des Ref. 54 des Bayerischen 
Landesamts für Umwelt zu speziellen Fragen beim Gewässerbau etc.). 

2.2 Arbeitsweise 

Der Förderbeirat tagt bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr. Die Sitzungen können auch im 
online-Format durchgeführt werden. Die Ladungsfrist für Beiratssitzungen beträgt zwei Wochen. 
Anträge, die im Förderbeirat zu behandeln sind und die Unterlagen dazu sollten der Förderstelle 
mindestens zwei Monate vor der Beiratssitzung zur Prüfung vorliegen. Sie sind den Mitgliedern 
spätestens mit der Sitzungseinladung vollständig zuzustellen. In jeder Sitzung wird der Monat für 
die jeweils kommende Sitzung festgelegt und im Protokoll bekannt gegeben. 

In geeigneten Ausnahmefällen können Beschlüsse auf Anregung der Förderstelle auch im 
schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Dazu sind die vollständigen Unterlagen an die 
Mitglieder des Förderbeirats zu versenden; diese geben innerhalb von 20 Arbeitstagen ihr Votum 
dazu ab (oder widersprechen einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren). Nach Abschluss der 
schriftlichen Beschlussfassung werden die Mitglieder und das StMELF über das Ergebnis 
informiert. 

Der Förderbeirat befasst sich mit allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Förderung, die durch 
die Förderstelle beim LFV abgewickelt wird. 

Jedes Mitglied des Förderbeirats hat eine Stimme, auch der im geschäftsführenden Präsidium des 
LFV ansonsten nicht stimmberechtigte Justiziar und der Generalsekretär oder Geschäftsführer. 
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2.3 Kompetenzen 

Soweit eine Person ggf. als Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums des LFV und als Vertreter 
eines BFV in Personalunion dem Förderbeirat angehört, hat sie ebenfalls nur eine Stimme. Die 
Vertretung eines Mitglieds kann im Verhinderungsfall durch einen von der entsendenden 
Organisation bestimmten Vertreter wahrgenommen werden. 

Beschlüsse des Förderbeirats werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst 
und sind zu protokollieren. Begründete förder- oder haushaltsrechtliche Bedenken eines Mitglieds 
hat der Beirat zu behandeln. Trägt der Beschluss den Bedenken nicht Rechnung, bedarf er der 
Zustimmung des StMELF. 

Der Förderbeirat entscheidet auch bei speziellen Maßnahmen, bei denen eine eindeutige 
Zuordnung zu den in Abschnitt II genannten Förderbereichen nicht möglich ist oder die ein 
Investitionsvolumen von 50 000 € bzw. die in Abschnitt II festgelegten Obergrenzen überschreiten. 

In begründeten Einzelfällen oder für einzelne Förder- bzw. Maßnahmenbereiche kann der 
Förderbeirat auch eine Über- bzw. Unterschreitung der jeweiligen Fördersätze oder 
Höchstsummen beschließen. Derartige Beschlüsse können nicht gegen die Stimmen der Vertreter 
des Instituts für Fischerei und der FüAk erfolgen. Wird keine Übereinstimmung erzielt, entscheidet 
das StMELF. 

Werden von der Förderstelle Zuwendungsanträge ganz oder teilweise abgelehnt und erhebt der 
Antragsteller dagegen Widerspruch, so ist dieser dem Förderbeirat vorzulegen, der abschließend 
entscheidet. 

Der Förderbeirat ist auch für Fragen der Koordination im Rahmen des Fördervollzuges zuständig. 

Der Förderbeirat entscheidet nach den Vorgaben der Richtlinie. Die vom Förderbeirat gefassten 
Grundsatzbeschlüsse und Hinweise sind bei der Antragstellung zu beachten. 

3. Bezirksfischereiverbände (BFV) und Landesfischereiverband Bayern e. V. (LFV) 

Die BFV und der LFV haben beratende sowie mitwirkende Funktion in Angelegenheiten der 
Förderung und unterstützen die Antragsteller bei der Vorbereitung und Durchführung der zu 
fördernden Maßnahmen entsprechend. 

Die BFV wirken bei der Erstellung und Fortführung der regionalen Artenhilfsprogramme gemäß 
Abschnitt II Nr. 3 mit und stimmen diese mit der jeweiligen Fachberatung für das Fischereiwesen 
der Bezirke (Fachberatung) ab. 

Die BFV sind berechtigt, an Besatzmaßnahmen nach Abschnitt II Nr. 3.2.3 vor Ort teilzunehmen. 

Bei Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraums der Fische haben BFV und LFV 
koordinierende Funktion und bereiten entsprechende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit anderen 
beteiligten Institutionen, wie Behörden der Wasserwirtschaftsverwaltung, 
Kreisverwaltungsbehörden, Fischereifachberatungen der Bezirke, Naturschutzverbänden etc., vor. 

Neben den allgemeinen Verwaltungsaufgaben eines Dachverbands und der Mitgliederbetreuung 
stehen vor allem auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Förderung der Fischerjugend im 
Vordergrund. 

II. Förderbereiche, Programme und Projekte 

1. Grundsätzliches 

Als Folgemaßnahme aus den Fischartenkartierungen und Monitorings sind insbesondere der 
Schutz und die Verbesserung des Lebensraums der Fische als zentrale Aufgabenstellungen 
des LFV und der BFV einzustufen und durch geeignete Programme und Projekte besonders zu 
fördern. 

Eine Beteiligung Dritter an der Finanzierung einer Maßnahme darf nicht zu einer Überfinanzierung 
führen. Der Anteil der Eigenmittel des Antragstellers muss, nach Abzug etwaiger weiterer 
Finanzierungsmittel Dritter, mindestens 10 % betragen, sofern nicht ausdrücklich ein Fördersatz 
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2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.2.1 

2.2.2 

über 90 % vorgesehen ist. Die Mittel aus der Fischereiabgabe können auch als Eigenanteil für die 
Drittmittelförderung verwendet werden, soweit der Drittmittelgeber dies zulässt. In diesem Fall darf 
der Anteil der Mittel aus der Fischereiabgabe die im Weiteren angegebenen Förderhöchstsummen 
und Fördersätze nicht überschreiten. Bei Antragstellung sind die Drittmittel darzulegen. 

2. Maßnahmen zur Verbesserung und zum Erhalt des Lebensraums der Fische 

2.1 Gefördert werden können Maßnahmen wie: 

Schaffung von Fischwanderhilfen und Beseitigung von Querverbauungen sowie Maßnahmen zur 
Gewässervernetzung; Erprobung neuer Systeme zur Vermeidung von Fischschäden bei 
Kraftwerkspassagen. 

Schaffung und Erhalt von Laichplätzen, Schutz-, Ruhe- und Rückzugsräumen durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Kiesbettsanierung, Totholzeinbringung, strömungslenkende Elemente, 
Erarbeitung von Lenkungs- und Schutzkonzepten etc.), 

Schaffung und Erhalt möglichst natürlicher Gewässerstrukturen; in begründeten Einzelfällen 
können hierzu auch der Erwerb von Immobilien (z. B. Rückzugsgewässer für heimische Fisch-, 
Krebs- und Muschelarten) sowie von Wasser- oder Fischereirechten und ggf. auch Maßnahmen 
baulicher Art gefördert werden. 

Maßnahmen, mit denen nachteilige Auswirkungen des Klimawandels, wie z. B. übermäßiger 
Anstieg der Wassertemperatur, vermindert werden können (z. B. Gewässerbeschattung durch 
Pflanzung standorttypischer Gehölze). 

2.2 Generelle Voraussetzung zur Förderung der unter Nr. 2.1 genannten Maßnahmen ist, dass sie 
über die Gewässerunterhaltspflicht oder bestehende gesetzliche Auflagen und rechtliche 
Verpflichtungen hinausgehen und dass es sich nicht um Pflichten Dritter, insbesondere 
nichtstaatlicher Einrichtungen, handelt, z. B. durch die Bayerische Kompensationsverordnung. 
Grundlage aller Fördermaßnahmen zur Verbesserung und zum Erhalt des Lebensraums der 
Fische ist ein Gesamtkonzept inkl. Zielfischarten, das mit den jeweiligen Fachbehörden, der 
Fachberatung und dem BFV abgestimmt sein muss und das bestimmte, vom Förderbeirat 
beschlossene Mindestkriterien erfüllt. Insbesondere wird dabei die ökologische Wirksamkeit bzw. 
Nachhaltigkeit sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet. 

Voraussetzung ist außerdem, dass die Zustimmung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorliegt. Entsprechende Belege sind dem jeweiligen Förderantrag beizufügen. Sofern es sich um 
einen genehmigungspflichtigen Gewässerausbau handelt, ist der entsprechende Bescheid der 
Förderstelle vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. 

Die Förderung beträgt grundsätzlich 80 % der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben, 
höchstens jedoch 50 000 € je Maßnahme. 

Abweichend von Nr. 2.2.1 gilt: 

a) Maßnahmen in geschlossenen Gewässern werden mit max. 50 % der nachgewiesenen 
zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. 

b) Für Entlandungsmaßnahmen gilt: 

1. Sie werden grundsätzlich nicht als Einzelmaßnahme gefördert, sondern nur in 
Kombination mit anderen strukturverbessernden Maßnahmen. 

2. Voraussetzung für die Zuwendungsfähigkeit ist der gesicherte Nachweis, dass das im 
Rahmen der Entlandung anfallende Baggergut abfallrechtlich unbedenklich ist. 

3. In abgeschlossenen Gewässerbereichen ohne dauerhafte Verbindung zu einem 
Fließgewässer werden max. 30 % Förderung gewährt. 

4. Entlandungen von dauerhaft angeschlossenen Gewässerbereichen oder 
Entlandungen in Kombination mit einer Wiederherstellung der Anbindung, werden mit 
max. 80 % der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert, sofern von 
der Fachberatung für Fischerei eine positive Prognose für die dauerhafte Wirksamkeit 
der Maßnahme vorliegt. 

5. Entlandungsmaßnahmen an künstlich angelegten stehenden Gewässern, 
(insbesondere Baggerseen), sind nur förderfähig, wenn die Gewässer nicht zu 
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2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

3.1.1 

3.1.2 

fischereilichen Erwerbszwecken genutzt werden. Diese Anträge sind ab einer 
Kostenhöhe von 5 000 € stets dem Förderbeirat vorzulegen. 

c) Maßnahmen zur Aufwertung von Gewässern nach Art. 2 Nr. 3 BayFiG, insbesondere 
Baggerseen, müssen dem Hegeziel dienen. Derartige Maßnahmen können z. B. die 
Schaffung von Flachwasserzonen oder Laichplätzen sein. Ob eine Maßnahme dem Hegeziel 
dient, ist in geeigneter Weise darzulegen, beispielsweise durch eine Bestätigung der 
zuständigen Fachberatung für Fischerei. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten: 

1. Die Förderung von Aufwertungsmaßnahmen beträgt max. 50 % der nachgewiesenen 
zuwendungsfähigen Ausgaben. 

2. Aufwertungsmaßnahmen sind nur förderfähig, wenn das Gewässer nicht zu 
fischereilichen Erwerbszwecken genutzt wird. 

3. Anträge ab einer Kostenhöhe von 5 000 € sind stets dem Förderbeirat vorzulegen. 

Zuwendungsfähig sind auch projektbezogene Ausgaben für Projektmonitoring, 
Konzeptentwicklung, Planerstellung und Bauaufsicht bei der Implementierung sowie 
Dokumentation der unter Nr. 2.1 genannten Maßnahmen. 

Bei Maßnahmen gemäß Nr. 2.1.1 muss bei Antragstellung bereits geklärt sein, wer zum Unterhalt 
der geförderten Maßnahme verpflichtet ist, bzw. wer diese Verpflichtung übernimmt. Diese 
Regelung ist auch in der Fördervereinbarung anzuführen. 

Soweit der Erwerb von Immobilien oder von Wasser- bzw. Fischereirechten und im 
Zusammenhang damit ggf. auch Maßnahmen baulicher Art gefördert werden sollen, muss der 
Maßnahmenträger (und damit „Antragsteller“) der LFV, ein BFV oder eine Gebietskörperschaft 
sein. Die Einschränkung der Trägerschaft entfällt bei Maßnahmen gemäß Nr. 2.1.1, wenn der 
Erwerb zur Ablösung von Wasserrechten dazu dient, durch die Beendigung der bisherigen 
Nutzung die Herstellung der biologischen Durchgängigkeit von Fließgewässern zu erreichen. 

Für alle Maßnahmen nach Nr. 2.1 ist die Durchführung anhand eines schriftlichen Berichts sowie 
einer Fotodokumentation, die mit dem Verwendungsnachweis (VN) einzureichen ist, zu belegen. 
Bericht und Dokumentation sind in digitaler Form zu übermitteln. Handelt es sich um einen 
genehmigungspflichtigen Gewässerausbau, bei dem u. a. die Betroffenheiten anderer Schutzgüter 
geprüft und ggf. berücksichtigt werden müssen, ist die Umsetzung der Maßnahme ab deren Beginn 
bis zum Abschluss durch ein Bauprotokoll (wichtigste Bauabschnitte in Wort und Bild) zu 
dokumentieren. Dabei ist auch der unbeeinträchtigte Ausgangszustand des Maßnahmenorts 
festzuhalten. Die Dokumentationspflicht gilt ferner für Flächen Dritter, die für An- und Abfahrt, 
Materialablagerung o. ä. genutzt werden. Das Bauprotokoll ist nach Abschluss der Maßnahme der 
Förderstelle zu übermitteln. 

Sofern die Maßnahmen nach Nr. 2.1 an geschlossenen Gewässern durchgeführt werden, darf das 
betroffene Fischereirecht nach Abschluss der Maßnahmen für einen Zeitraum von fünf Jahren nicht 
weiterveräußert werden. 

Kosten gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Kostengesetzt für notwendige Genehmigungsbescheide sind 
zuwendungsfähig, auch, wenn die Kosten vor Antragseingang bei der Förderstelle entstanden sind. 
Die Kosten für Genehmigungsbescheide können mit dem Verwendungsnachweis eingereicht 
werden. 

3. Arten- und Gewässerschutz 

3.1 Aufgaben des LFV 

Der LFV wirkt in Abstimmung mit dem StMELF bei der Konzeption und Umsetzung von 
Folgemaßnahmen aus Fischartenkartierungen und -Monitorings mit und widmet sich dabei 
insbesondere aktuellen Fragen des Arten- und Gewässerschutzes. Soweit erforderlich und 
veranlasst, bindet er in die Maßnahmen auch betroffene BFV und Fischereivereine sowie die 
zuständige Fachberatung für Fischerei ein und stimmt die Vorhaben ggf. mit weiteren Behörden 
und Einrichtungen ab, die damit ebenfalls befasst sind. 

Der LFV ist federführend bei der Erstellung von Artenhilfsprogrammen zur Besatzregelung und ist 
hinsichtlich der in die regionalen Artenhilfsprogramme aufzunehmenden Arten koordinierend tätig. 
Er achtet auch auf die Einhaltung der unter Nr. 3.2.3 genannten Anforderungen an die 
entsprechenden Artenhilfsprogramme. 
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3.2.1 Untersuchungen und Vorhaben des Arten- und Gewässerschutzes 

3.2.2 Besatzmaßnahmen nach Fischsterben 

3.2.3 Artenhilfsprogramme (AHP) 

3.2.3.1 Hotspot-Programme 

3.2.3.2 Standard-Programme 

3.2 Zuwendungsfähige Maßnahmen 

Untersuchungen und Vorhaben dieser Art, die der LFV durchführt, werden zu 100 % aus Mitteln 
der Fischereiabgabe gefördert. Werden durch Drittmittel Maßnahmenkosten finanziert, können die 
verbleibenden zuwendungsfähigen Ausgaben vollständig aus Fischereiabgabe-Mitteln gefördert 
werden. Die Fischereiabgabe-Mittel können dabei auch als Eigenanteil für die Drittmittelförderung 
verwendet werden, soweit der Drittmittelgeber dies zulässt. Bei Antragstellung sind die Drittmittel 
darzulegen. Eine Förderung von mehr als 100 % der Maßnahmenkosten, in Summe der Drittmittel 
und Fischereiabgabe-Mittel, ist ausgeschlossen. Die einzelnen Projekte und deren Ausgaben 
(Personal- und Sachkosten) sind mit einem Förderantrag gegenüber der Förderstelle zu benennen 
und vom Förderbeirat zu genehmigen. Die Genehmigung bei mehrjährigen Projekten ist nur einmal 
erforderlich. 

Gefördert werden können Besatzmaßnahmen zum Nachteilsausgleich nach nachweislich nicht 
selbst verschuldetem Fischsterben, soweit anerkanntermaßen kein anderweitiger Schadenersatz 
erlangt werden kann. Voraussetzung für eine Förderung ist grundsätzlich, dass der Antragsteller 
zum relevanten Fischsterben eine durch ihn erstattete Anzeige bei der Polizei oder der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde nachweisen kann. In der Regel ist eine Förderung nur 
zulässig, wenn im Rahmen dieser Anzeige kein Schadensersatzpflichtiger ermittelt werden konnte. 

Der Fördersatz beträgt maximal 50 % der Besatzkosten. Die Förderdauer beträgt maximal drei 
aufeinanderfolgende Jahre. 

Von der Förderung ausgeschlossen sind Besatzmaßnahmen nach Fischsterben in 
Aufzuchtteichen, Angelteichen (Nutzung durch intensive Befischung und häufige Nachbesetzung) 
sowie in Gewässern, die auch in Normalzeiten einer Belüftung bedürfen. Darüber hinaus ist die 
Förderung von Besatzmaßnahmen nach Naturkatastrophen ausgeschlossen. 

Für die Besatzmaßnahme ist mit der jeweiligen Fachberatung ein Besatzplan abzustimmen 
(Besatzmenge, Arten), der die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. 

Der Besatzplan soll aus Gründen des Tierwohls qualitativ wie quantitativ auf aktuelle wie zu 
erwartende Lebensraumbedingungen des Gewässers abgestimmt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn natürliche, wie etwa klimatische Ursachen als Grund des Fischsterbens ermittelt wurden und 
infolgedessen weitere Fischsterben nicht ausgeschlossen werden können. 

Maßnahmen, die den Vorgaben dieses Abschnitts nicht eindeutig entsprechen, sind im Einzelfall 
vom Förderbeirat zu entscheiden. Der Förderbeirat kann die Zustimmung zur Förderung mit 
verpflichtenden Begleitmaßnahmen, wie z. B. Bewirtschaftungskonzepten verbinden. 

Programme auf Bezirksebene 

Im Benehmen mit der Fachberatung für Fischerei und dem BFV wird ein AHP-Gesamtkonzept für 
den jeweiligen Bezirk erstellt, das mit dem LFV (Artenschutzreferat) abgestimmt sein muss und auf 
zwei Säulen aufgebaut ist: 

Für bestimmte, von den Fachberatungen für Fischerei festgelegte Zielfischarten, werden spezielle 
herausragende Gewässerstrecken (Hotspots) ausgewählt, die besondere und überregionale 
Bedeutung für die Wiederansiedelung bzw. Bestandserhaltung der jeweiligen Art haben. Die 
ausgewählten Strecken sollen sich auf etwa fünf pro Bezirk und Art beschränken. Die 
Besatzkosten der Fischarten in einem Hotspot-Programm werden mit 75 % gefördert. 

Durch die Fachberatung für Fischerei wird für jede zu besetzende Fischart eine geeignete 
Gewässerkulisse festgelegt. 

Die Besatzkosten der Fischarten in einem Standard-Programm werden mit 50 % gefördert. 

Für Hotspot- und Standard-Programme gilt: 
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a) Vereine oder Fischereiberechtigte, die AHPs durchführen wollen, beantragen diese beim 
jeweiligen BFV. 

b) Förderfähig sind die in der Anlage zum Anhang, Tabelle 1 gelisteten Fischarten. 

c) Die BFV stellen, auf Grundlage der bei ihnen eingegangenen Anträge bzw. der selbst 
geplanten Maßnahmen, jeweils einen Sammelantrag für die Hotspot-Programme und einen 
für die Standard-Programme. 

d) Eine Fischart kann in einem Flussabschnitt eines Fischereiberechtigten nicht gleichzeitig 
über beide Programme gefördert werden. 

e) Für alle Gewässerkulissen muss von der Fachberatung bzw. dem BFV geprüft und 
dargestellt werden, welche geeignete Begleitmaßnahmen (z. B. Kormoranvergrämung, 
Kieseinbringung, Renaturierung, Durchgängigkeit etc.) bereits durchgeführt wurden oder 
zeitgleich mit dem AHP umzusetzen sind. 

f) Für die Qualitäts- bzw. Erfolgskontrolle durch die LfL sind von den BFV jährlich folgende 
Angaben an die Fischdatenbank des LFV zu übermitteln: 

1. Besatzstrecke 

– Referenzkoordinate (Mittelpunkt) 

– Länge in m 

– Kam die zu fördernde Fischart tatsächlich in der Besatzstrecke vor (Ja / Nein) 

– Reproduziert die Art aktuell in der Besatzstrecke (Ja / Nein) 

– Prädationsdruck durch Kormoran (Ja / Nein) 

– Prädationsdruck durch weitere Prädatoren (Ja / Nein) 

– Findet eine Kormoranvergrämung statt (Ja / Nein) 

– Findet eine Vergrämung weiterer Prädatoren statt (Ja / Nein) 

– Wurden lebensraumverbessernde Maßnahmen durchgeführt bzw. werden diese 
während der AHP-Laufzeit durchgeführt (Ja / Nein) 

2. Fischbesatz mit AHP-Förderung 

– Besatzdatum 

– Besatzfischmenge 

– Besatzfischgröße 

– Besatzfischherkunft 

3. Fischbesatz ohne AHP-Förderung 

– Fischart 

– Datum 

Der LfL ist, nach deren Vorgaben, Zugang zu den genannten Informationen zu gewähren. 

g) Die Besatzfische werden zentral vom antragstellenden BFV bestellt. Der BFV informiert die 
Fischereiberechtigten rechtzeitig über den geplanten Besatztermin. Ersatzweise geben die 
Fischereiberechtigten die Bestellung auf und teilen diese sowie den geplanten Besatztermin 
dem jeweiligen BFV mit. Anschließend reicht der BFV den Verwendungsnachweis des 
jeweiligen Artenhilfsprogramms (getrennt nach Hotspot- und Standard-Programm) bei der 
Förderstelle ein. 

h) Um eine reibungslose Abwicklung der Besatzförderung vornehmen zu können, sind die 
abgestimmten Artenhilfsprogramme jeweils zu Beginn des Förderjahres der Förderstelle 
vorzulegen. 

i) Die AHP sind auf mindestens 6 Jahre anzulegen. Voraussetzung für Fortschreibung (um 
jeweils max. 6 Jahre) ist ein aus der Qualitäts- und Erfolgskontrolle hervorgehender positiver 
Befund der LfL. 
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3.2.3.4 

Übergeordnete Programme 

3.2.3.3 Sonderprogramme 

Für stark bedrohte Fischarten kann eine Förderung von Besatzmaßnahmen im Rahmen von 
Sonderprogrammen erfolgen. Dazu ist eine eigene Antragstellung mit Projektierung und 
Projektbegleitung erforderlich. 

Diese Projekte werden von den Fachberatungen für Fischerei, dem LFV, der LfL oder dem LfU bei 
der Förderstelle beantragt und durchgeführt. Sie sind im Vorfeld mit dem jeweiligen BFV 
abzustimmen. 

Förderfähig sind die in der Anlage zum Anhang, Tabelle 2 gelisteten Fischarten. Die Besatzkosten 
der Fischarten in einem Sonder-Programm werden mit 100 % gefördert. 

Im Rahmen der Hot-Spot- und Sonderprogramme kann auch ein sogenannter Pflichtbesatz 
gefördert werden, wenn die entsprechende Art im jeweiligen AHP für die betreffenden Gewässer 
aufgeführt ist. Besatzmaßnahmen im Bereich der Erwerbsfischerei sind nicht förderfähig. 

3.2.4 Mitwirkung der Bezirksfischereiverbände 

Wie aus den Nrn. 3.2.3.1 und 3.2.3.2 hervorgeht, haben die BFV in der Planung, Umsetzung 
Dokumentation und Fortführung der jeweiligen Artenhilfsprogramme zur Besatzregelung eine 
verantwortungsvolle Aufgabenstellung zu erfüllen. 

Für dafür entstehende Aufwendungen kann auf Antrag eine pauschale Entschädigung von jährlich 
bis zu 5 000 € je Regierungsbezirk gewährt werden. 

4. Anschaffung von Geräten zur Hege des Fischbestands 

Gefördert werden können: 

4.1 Geräte zur Wasseruntersuchung, insbesondere zur Bestimmung von Sauerstoff und pH-Wert 
sowie Temperaturmesssysteme und Datenlogger, soweit eine Bestätigung des Antragstellers 
beiliegt, dass die fachlichen Voraussetzungen zur Bedienung der Geräte vorliegen (z. B. 
Teilnahmebestätigung an Gewässerwartkursen oder berufliche Qualifikationen) sowie 
Anschaffungen auf Bezirksebene, die den Schutz der Fischbestände erleichtern. 

Die Förderung beträgt 60 % der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens 
jedoch 1 500 € je Gerät. Es wird nur eine angemessene Anzahl an Geräten gefördert. In der 
Fördervereinbarung ist festzusetzen, dass vorhandene Geräte bei Bedarf an andere 
Fischereiberechtigte, BFV sowie den LFV ausgeliehen werden sollen, soweit sie nicht selbst 
verwendet werden. Ersatzteile, Ersatzchemikalien und Reparaturen werden nicht gefördert. 

4.2 Elektrofischfanggeräte, Netze, Brutboxen und Laichhilfen sowie Boote. Belüftungsanlagen können 
ebenso wie Transportbehälter mit Ausströmer und Sauerstoffarmatur nur dann gefördert werden, 
wenn sie für Hegemaßnahmen unabdingbar sind. 

Die Förderung beträgt 60 % der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens 
jedoch 6 000 € je Maßnahme. Es wird nur eine angemessene Anzahl an Geräten und Equipment 
gefördert. In der Fördervereinbarung ist festzusetzen, dass vorhandene Geräte und Equipment bei 
Bedarf an andere Fischereiberechtigte, BFV sowie den LFV ausgeliehen werden sollen, soweit sie 
nicht selbst verwendet werden. Ersatzteile und Reparaturen sowie Gerätschaften zur Be- und 
Verarbeitung von Fischen sind nicht zuwendungsfähig. 

4.3 Belüftungstechnik für Baggerseen (keine Teiche und Angelteiche), die in akuten Notfällen zur 
Vermeidung von Fischsterben eingesetzt wird, kann unter folgenden Voraussetzungen gefördert 
werden: 

a) Es liegt ein vorangegangenes Fischsterben vor, zu dem ein Antrag nach Nr. 3.2.2 gestellt 
worden war oder 

b) es liegt ein Fischsterben vor, für das kein menschliches Fehlverhalten, sondern die 
naturräumlichen Gegebenheiten, wie z. B. Hitzeperiode, Wassermangel etc., amtlich 
bestätigt sind, z. B. durch Fachberatung, WWA oder LfU, 

und in beiden Fällen Vorlage eines von der Fachberatung für Fischerei bestätigten Hege und 
Bewirtschaftungskonzepts, aus dem die bisherige fischereiliche Bewirtschaftung hervorgeht (belegt 
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durch mehrjährige Aufzeichnungen von Fang und Besatzdaten) sowie in dem wirksame 
Änderungen aufgezeigt werden. 

Die Anschaffung begrenzt sich auf eine Belüftungsanlage in einem Zeitraum von fünf Jahren. Die 
Höhe der Förderung beträgt 60 % der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens 
jedoch 10 000 € je Antragsteller. Sofern die entsprechende Technik durch einen BFV beantragt 
wird, um sie an Fischereiberechtigte für akute Notfallsituationen auszuleihen, beträgt der 
Fördersatz 80 %. 

4.4 Maßnahmenträger bzw. Zuwendungsempfänger, für die unter Nr. 4.1 bis 4.3 genannten 
Investitionen können alle Fischereiberechtigten sein, die ein in Bayern liegendes Gewässer 
bewirtschaften. 

5. Anschaffung von Geräten für Lehr- und Lernzwecke 

Aufnahmegeräte und Projektionssysteme, wie z. B. Camcorder und Beamer, werden mit 60 % der 
Ausgaben gefördert, wenn sie zu Lehr- und Lernzwecken benötigt werden. Maßnahmenträger (und 
damit „Antragsteller“) können nur Fischereivereine mit Sitz in Bayern sowie die BFV und der LFV 
sein. 

Auf Ebene des BFV kann die Anschaffung einer Drohne zur Erstellung von Filmen für Lehr- und 
Lernzwecke sowie zur Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit bezuschusst werden. Vom Antragsteller ist 
zu bestätigen, dass die jeweils geltenden Vorschriften zum Einsatz von Drohnen bekannt sind und 
eingehalten werden. Die Förderung kann einmal in fünf Jahren gewährt werden. Die Förderung 
beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens aber 2 000 €. 

In der Fördervereinbarung ist festzusetzen, dass vorhandene Aufnahmegeräte, Projektionssysteme 
sowie Drohnen bei Bedarf an andere Fischereiberechtigte, BFV sowie den LFV ausgeliehen 
werden sollen, soweit sie nicht selbst verwendet werden. 

6. Untersuchungen und Gutachten 

Untersuchungen und Gutachten, insbesondere auch zur Gefährdung aquatischer Organismen, 
sowie die Entwicklung von Sanierungsplänen und deren Dokumentation werden mit 100 %, bis zu 
einem Höchstbetrag von 25 000 €, in begründeten Fällen auch höher, gefördert. 

Voraussetzung ist, dass die zu erwartenden Ergebnisse für die Fischerei von allgemeinem 
Interesse sind und der Förderbeirat der Maßnahme zugestimmt hat. 

Gutachten, die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten angefertigt werden, sind nur dann 
zuwendungsfähig, wenn sie im allgemeinen Interesse liegen und der Förderbeirat zugestimmt hat. 
Soweit bei solchen Rechtsstreitigkeiten die gutachterlichen Kosten durch die Gegenpartei erstattet 
werden, ist die gewährte Förderung wieder zurückzuzahlen. 

Maßnahmenträger und Antragsteller können nur bayerische BFV sowie der LFV sein. 

Bei Maßnahmen der BFV ist bei der Antragstellung die Abstimmung mit der jeweiligen 
Fachberatung und bei Maßnahmen des LFV die Abstimmung mit dem Institut für Fischerei 
erforderlich. 

7. Öffentlichkeitsarbeit 

7.1 Nicht zuwendungsfähig sind: 

– Aktivitäten und Maßnahmen im musealen Bereich auf Vereins- bzw. Bezirksverbandsebene, 

– Bewirtungskosten bei Veranstaltungen und Ausstellungen, 

– Informationsschriften (Bücher, Broschüren etc.), die verkauft werden, 

– Festschriften, Jubiläumsausgaben oder Mitteilungen mit überwiegend vereins- oder 
verbandsinternen Beiträgen, Jubiläumsveranstaltungen oder Festumzüge, 

– Geschenke und Preise, mit Ausnahme von Werbeträgern mit einem Einzelwert von 
höchstens 5 €, 

– öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, die vorrangig der Erwerbsfischerei dienen. 

7.2 Förderung auf Vereinsebene (Maßnahmenträger und Antragsteller) 
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7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

Gefördert werden 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bei Beteiligungen an Ausstellungen 
sowie die Erstellung von Informationsschriften, Infotafeln und Schaukästen (z. B. auf Lehrpfaden). 

Vor der Erstellung von Informationsschriften (Faltblätter etc.) ist jedoch mit dem jeweiligen BFV 
bzw. dem LFV abzuklären, ob für die geplante Maßnahme bereits bei diesen Organisationen 
entsprechende Publikationen vorliegen oder ob ggf. die Maßnahme vom BFV oder LFV 
abgewickelt werden soll. 

7.3 Förderung auf Bezirksfischereiverbandsebene (Maßnahmenträger und Antragsteller) 

Gefördert werden bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bei Beteiligungen an 
Ausstellungen und die Erstellung von Informationsschriften, Infotafeln und Schaukästen (z. B. auf 
Lehrpfaden) sowie die Anschaffung von Aquarien für Ausstellungszwecke. In Ausnahmefällen 
können auch Kunstwerke, die einen nachhaltigen Beitrag zur fischereilichen Öffentlichkeitsarbeit 
leisten, mit bis zu 20 000 € gefördert werden. Auch die Erstellung von elektronischen 
Medienträgern kann bezuschusst werden. 

Vor der Erstellung von Informationsschriften (Faltblätter etc.) oder elektronischen Medienträgern ist 
jedoch mit dem LFV abzuklären, ob für die geplante Maßnahme bereits beim LFV entsprechende 
Publikationen vorliegen oder ob ggf. die Maßnahme vom LFV abgewickelt werden soll. 

Darüber hinaus sind nach Abstimmung mit dem LFV auch Aktionen im Internet, den Sozialen 
Medien, Funk, Fernsehen oder Film sowie gezielte Informationsveranstaltungen zur Darstellung 
der regionalen Fischerei, ihrer Leistungen für die Gesellschaft oder ihrer Probleme zu 80 % 
zuwendungsfähig. Dies gilt auch für die Ausrichtung von Symposien, Workshops, Hearings etc.; 
Beiträge der Teilnehmer und ggf. Leistungen Dritter hierzu sind jedoch von den 
zuwendungsfähigen Ausgaben abzuziehen. 

Die Erstellung und Aktualisierung sowie weitere laufende Kosten der Homepage des BFV und die 
Bearbeitung eines langfristig angelegten Konzepts für eine fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit auf 
Ebene des BFV können mit einem pauschalen Anteil von 50 % der Gesamtkosten als Ausgaben 
für die Öffentlichkeitsarbeit angesetzt und zu 80 % gefördert werden. Dabei kann der BFV auf 
Vertragsbasis auch Dritte mit diesen Maßnahmen beauftragen. 

Mit 50 % werden Ausgaben für die Anlage von digitalen Bildarchiven sowie der Erwerb von 
entsprechenden Fachpublikationen und Broschüren zur Archivierung gefördert. 

7.4 Förderung auf Landesverbandsebene (Maßnahmenträger und Antragsteller) 

Der LFV ist grundsätzlich für alle überregionalen und bedeutenden Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Soweit erforderlich, unterstützt der LFV in dieser Hinsicht auch 
Vereine und BFV. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit können gefördert werden: 

Herausgabe und Versand der Informationszeitschrift „Bayerns Fischerei + Gewässer“. Die hierfür 
entstehenden Ausgaben werden zu zwei Drittel bezuschusst; Voraussetzung ist, dass der 
überwiegende Teil der Inhalte fachlich orientiert und von allgemeinem Interesse ist. Übersteigen 
die Werbeinserate sowie vereins-/verbandsinterne Beiträge/Informationen in den einzelnen 
Zeitschriften ein Drittel des Gesamtumfangs, so wird der Fördersatz entsprechend reduziert. Die 
Relation zwischen zuwendungsfähigen und nicht zuwendungsfähigen Beiträgen ist bei der 
Verwendungsnachweisprüfung durch die FüAk festzustellen. 

Beteiligung an überregionalen Ausstellungen / Messen und die Erstellung / Beschaffung von 
Informationsmaterial sowie Schaukästen, Videofilmen und Demonstrationsobjekten (z. B. Aquarien, 
Laptops etc.); Ausgaben hierfür werden mit 80 % gefördert. 

Investitionskosten für öffentlichkeitswirksame bauliche Maßnahmen mit überregionaler 
Bedeutung (z. B. begehbares Großaquarium) können bis zu 100 % gefördert werden. 
Voraussetzung ist, dass ein tragfähiges Konzept vorgelegt wird und die Finanzierung des 
laufenden Betriebs für mindestens zwölf Jahre gesichert ist. Diese Maßnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Förderbeirats. 

Ausgaben für den Unterhalt und laufenden Betrieb sind nicht zuwendungsfähig. 

Erstellung von Informationsmaterial (Faltblätter, Plakate, Pressemappen etc.) oder elektronischer 
Medienträger sowie Veröffentlichungen zu Themen des Fischarten- und Gewässerschutzes; eine 
Förderung von 80 % wird gewährt. 
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7.4.5 

7.4.6 

7.4.7 

7.4.8 

7.5.1 

7.5.1.1 

7.5.1.2 

7.5.1.3 

7.5.1.4 

7.5.2 

Anlage von digitalen Bildarchiven sowie der Erwerb von entsprechenden Fachpublikationen und 
Broschüren zur Archivierung. Die Ausgaben hierfür werden mit 50 % gefördert. 

Erstellung eines langfristig angelegten Konzepts für eine fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Ausgaben dafür und für die Umsetzung können mit 80 % gefördert werden. Dabei kann der LFV 
auf Vertragsbasis auch Dritte mit dieser Maßnahme beauftragen. 

Aktionen im Internet, den Sozialen Medien, Funk, Fernsehen oder Film sowie gezielte 
Informationsveranstaltungen zur Darstellung der Fischerei, ihrer Leistungen für die Gesellschaft 
oder ihrer Probleme sind zu 80 % zuwendungsfähig. Dies gilt auch für die Ausrichtung von 
Symposien, Workshops, Hearings etc.; Beiträge der Teilnehmer und ggf. Leistungen Dritter hierzu 
sind jedoch von den zuwendungsfähigen Ausgaben abzuziehen. 

Die Erstellung und Aktualisierung sowie weitere laufende Kosten der Homepage des LFV können 
mit pauschalem Anteil von 50 % der Gesamtkosten angesetzt und zu 80 % gefördert werden. 

7.5 Zur Wahrung des kulturellen Erbes der Fischerei kann das Deutsche Jagd- und 
Fischereimuseum in München (DJFM) als Museum mit landesweiter Bedeutung gefördert 
werden. 

Soweit dem DJFM eine Pauschalförderung zur Mitfinanzierung der Einrichtung und des Betriebs 
gewährt wird, ist Folgendes zu beachten: 

Die dem DJFM gewährte Förderung erfolgt als Projektförderung und ist (abweichend zur 
ansonsten vorgegebenen Anteilfinanzierung) im Wege einer Festbetragsfinanzierung zu gewähren. 
Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sind 
ebenso zu beachten wie die ansonsten geltenden Förderrahmenbedingungen, unter denen der 
Landesverband die Fischereiabgabeförderung abwickelt. 

Vom DJFM ist im jährlichen Förderantrag darzustellen, für welche Maßnahmen die Fördermittel 
verwandt werden sollen. 

Für die erhaltenen Mittel ist vom DJFM ein Verwendungsnachweis zu führen, der analog den 
anderen Förderfällen von der Förderstelle zu prüfen ist. 

Da das DJFM auch aus Mitteln der Jagdabgabe Zuwendungen erhält, ist vom Förderantrag, von 
der Mittelbereitstellung und auch vom Verwendungsnachweis (inklusive Prüfungsergebnis) jeweils 
eine Kopie der obersten Jagdbehörde bei dem Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie vorzulegen, zum Abgleich mit der Jagdabgabeförderung. 

Bei Mehrfachförderung aus anderen Mitteln (z. B. Jagdabgabe) darf die Summe der Zuwendungen 
die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht übersteigen. Eine Überfinanzierung einzelner 
Fördermaßnahmen ist nicht zulässig. 

Außerdem kann dem DJFM eine zusätzliche Förderung für einzelne fischereispezifische Aktionen, 
Projekte oder Exponate gewährt werden. Derartige Einzelmaßnahmen werden mit 50 % gefördert. 

8. Lehrgangswesen, Lehr- und Lernmittel 

8.1 Fischereiberechtigte und Mitglieder von Fischereivereinen sowie Angehörige und Funktionsträger 
der Verbände können für die Teilnahme an Lehrgängen der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft – Institut für Fischerei – und vergleichbaren Einrichtungen sowie des LFV und der 
BFV eine Förderung erhalten. 

Die reinen Lehrgangs- bzw. Kurskosten inkl. Lehr- und Lernmittel, die den Teilnehmern bzw. den 
entsendenden Organisationen entstehen, werden mit 85 % gefördert. Eine direkte Förderung der 
Ausgaben der Lehrgangsveranstalter ist nicht möglich. 

Die Lehrgangs- bzw. Kurskosten kann nur der entsendende Verein / Verband / 
Fischereiberechtigte zur Förderung einreichen, wenn er dafür die Ausgaben trägt. 

8.2 Zuwendungsfähig sind Lehrgänge, die dem Fischereiwesen dienlich sind, wie z. B. 
Fischereiaufseherkurse, Gewässerwartkurse, Rutenbauseminar, Fischverwertungskurse oder 
spezielle Schulungen zum tierschutzgerechten Fischen und Verwerten gefangener Fische. 

Ebenso sind die reinen Lehrgangs- und Kurskosten inkl. Lernmaterial für Schulungskräfte sowie 
Kurs- und Prüfungsleiter in Vorbereitungslehrgängen für die Staatliche Fischerprüfung 
zuwendungsfähig. 
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Eine Förderung der Raumausstattung für Lehr- und Lernzwecke ist nur auf Bezirks- oder 
Landesverbandsebene mit einem Fördersatz von 50 % möglich; Ausnahme: Ein Verein übernimmt 
im Auftrag eines BFV diesbezügliche überregionale Aufgaben und der Verband beteiligt sich an 
den Investitionskosten in entsprechender Höhe und eine entsprechende schriftliche Vereinbarung 
liegt vor (Hinweis: Beschränkung auf wenige Standorte). 

8.3 Lehrgänge/Seminare, die den Charakter einer beruflichen Weiterbildung aufweisen, können 
ebenso wenig gefördert werden wie solche, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Fischerei stehen (z. B. Vereinsrecht, Steuerrecht, Naturschutzwacht etc.). 

Bauliche Maßnahmen zur Schaffung von Lehr- und Lernräumen sind nicht zuwendungsfähig. 

9. Jugendförderung 

9.1 Der Aus- und Fortbildung der Fischerjugend ist besonderes Augenmerk zu widmen. Ein gut 
ausgebildeter Nachwuchs mit fachlich fundiertem Wissen trägt nicht nur zur waidgerechten 
Ausübung des Fischfangs und der Fischhege bei, sondern verstärkt auch das Bewusstsein für den 
Umgang mit der Natur und deren nachhaltiger Nutzung. Darüber hinaus prägt eine fachlich gut 
ausgebildete Fischerjugend auch das positive Ansehen der Fischerei in unserer Gesellschaft. 

Da Jugendliche in aller Regel nur ein geringes Einkommen haben, werden sämtliche als 
zuwendungsfähig eingestuften Maßnahmen in der Jugendförderung mit 80 % auf Vereinsebene 
und 90 % auf Bezirksverbands- und Landesverbandsebene bezuschusst. 

Soweit die jeweiligen Maßnahmen nicht durch die Landesleitung der Bayerischen Fischerjugend im 
LFV oder die Jugendleitungen in den BFV beantragt und durchgeführt werden, können auch 
Vereine, wenn sie Maßnahmenträger sind, Förderanträge einreichen. 

Es wird nur eine angemessene Anzahl an Geräten und Equipment gefördert. In der 
Fördervereinbarung ist festzusetzen, dass vorhandene Geräte und Equipment bei Bedarf an 
andere Fischereivereine, BFV sowie den LFV ausgeliehen werden sollen, soweit sie nicht selbst 
verwendet werden. 

Gefördert werden können: 

9.2 auf Vereins-, Bezirksverbands- und Landesverbandsebene für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 

– Vorführgeräte, wie z. B. Leinwände und Beamer, sowie auf Vereinsebene einmal in fünf 
Jahren max. ein Laptop für Lehr- und Lernprogramme, 

– Lehr- und Lernmittel, Mikroskope etc., 

– Lehrfahrten mit fischereilichem Inhalt sowie Besuche von Fischereiausstellungen und 
Museen innerhalb Bayerns und angrenzenden (Bundes-)Ländern, 

– Seminarkosten zur Ausbildung von Jugendbetreuern (z. B. Rutenbau, Fliegenbinden, 
Fischverwertungskurse etc.), 

– Anschaffungskosten von Zelten (mit notwendigem Zubehör) in angemessener Größe und 
Anzahl zur Durchführung von Zeltlagern mit Aus- und Fortbildungscharakter, pro Zelt sind 
maximal 8 000 € förderfähig, Zelte sind mindestens fünf Jahre zu nutzen; 

9.3 auf Bezirksverbands- und Landesverbandsebene zusätzlich (zur Vorbereitung und Durchführung 
von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen): 

– Anschaffung von max. zwei PCs / Laptops für Lehr- und Lernprogramme für mindestens fünf 
Jahre, 

– Phonoanlagen etc., förderfähig sind max. 2 000 €, einmal in fünf Jahren, 

– Ausgaben zur Durchführung von Zeltlagern sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, 
sofern sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahme entstehen 
(ohne Bewirtungskosten). 

10. Maßnahmen zur Inklusion 

Gefördert werden können bauliche Maßnahmen, die das barrierefreie Fischen durch Menschen mit 
körperlicher oder geistiger Behinderung ermöglichen oder sichern. 
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Ebenso können Aktivitäten der Vereine und der Verbände, die der Betreuung sozial benachteiligter 
und körperlich oder geistig behinderter Menschen dienen und einen Bezug zur Fischerei haben, 
bezuschusst werden. 

Die Förderung beträgt grundsätzlich 90 % der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Zuwendungsfähig sind Investitionen folgender Art: 

– Schaffung behindertengerechter Angelplätze, 

– Bau / Umbau barrierefreier Zugänge zu und behindertengerechter Sanitäreinrichtungen in 
Vereinsgebäuden, 

– Ausweisung von Behinderten-Parkplätzen, 

– Wegebaumaßnahmen zwischen Parkplatz und Angelplatz, um einen rollstuhlgerechten 
Zugang zu ermöglichen. 

Voraussetzung bei baulichen Maßnahmen ist, dass mit dem Antrag alle notwendigen 
Genehmigungen vorgelegt werden. 

Ehrenamtliche Dienstleistungen können entsprechend den Maßgaben aus Nr. 7.3.4 der 
Fischereiabgaberichtlinie abgerechnet werden. Im Antrag ist, auch anhand geeigneter Fotos, 
darzulegen, wie die bauliche Ausgangssituation ist und welche Maßnahmen und Aktivitäten 
geplant sind. 

Anträge mit Gesamtausgaben über 10 000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Förderbeirats. 

Nicht zuwendungsfähig sind reine Erhaltungsmaßnahmen und Ausgaben für Wegebau (Ausnahme 
siehe oben). 
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Anlage zum Anhang: Förderfähige Fischarten im Rahmen eines AHP (Abschnitt II Nr. 3.2.3) 

Tabelle 1: Hot-Spot- oder Standardprogramme 

Einzugsgebiete (EZG) Fischart 

Äsche 

Bachforelle 

Barbe 

Donau + Rhein + Elbe + Weser 
Elritze 

Hasel 

Nase 

Nerfling 

Rutte 

Donau + Rhein Seeforelle 

Donau Huchen 

Rhein + Elbe + Weser Aal (ausschließlich Glasaale) 
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Tabelle 2: Sonderprogramme 

Fischart 

Atlantischer Lachs 

Donaubarscharten 

Frauennerfling 

Karausche 

Maifisch 

Mairenke 

Perlfisch 

Schlammpeitzger 

Steinbeißer 

Sterlet 

Strömer 

Edelkrebs 

Steinkrebs 
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